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N  I  E  D  E  R  S  C  H  R  I  F  T 
 
über die am Dienstag, dem 2. Juli 2019, Beginn um 14.00 Uhr  im Gemeinderatssaal des Rat-
hauses stattgefundene 37. Sitzung des Gemeinderates  der Landeshauptstadt  
Klagenfurt am Wörthersee. 
 
Vorsitzende: Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 
 
Stadtsenatsmitglieder:   Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler   
 Vizebürgermeister  Wolfgang Germ 
 Stadtrat Markus Geiger  

 Stadtrat Mag. Franz Petritz  
 Stadtrat Frank Frey  
 Stadtrat Christian Scheider 
   
Gemeinderatsmitglieder: 
 
SPÖ  FPÖ 
GRin Michaela Ambrozy  GRin Ulrike Herzig  
GRin Ines Domenig, BEd   GRin Lucia Kernle     
GR Christian Glück   GRin Mag.a  iur. Iris Pirker-Frühauf   

GRin Gabriela Holzer   GR Johann Rebernig 

GR Mag. Martin Lemmerhofer GR Günther Scheider-Schmid (entschuldigt)    
GR Mag. Philip Liesnig (ab 17.00 Uhr) GRin Brigitte Schmelzer (bis 16.00 Uhr) 

GR Dr. Manfred Mertel (entschuldigt)  GR Dr. Andreas Skorianz 
GRin Dipl.-Ing.in Dr.in Judith Michael (entsch.)  GR Ferdinand Sucher (entschuldigt)   
GR Robert Münzer   GRin Sandra Wassermann (entschuldigt) 

GR Ronald Rabitsch    GR Gerhard Reinisch (entschuldigt) (ohne Clubzugeh.) 

GRin Sarah Steiner                                          
GR Johann Zlydnyk  
   
ÖVP  Die Grünen  
GRin Mag.a Susanne Hager (entschuldigt)  GR Dipl.-Ing. Elias Molitschnig (entschuldigt) 

GRin Petra Hairitsch   GRin Mag.a Margit Motschiunig    
GR Mag. art Manfred Jantscher GRin Evelyn Schmid-Tarmann 
GR Horst Krainz, MAS   GRin Mag.a Andrea Wulz   

GR Ing. Herbert Taschek (entschuldigt)   
GR Karl Werner Voitischek   F.A.I.R. 
GR Mag. Erich Arnulf Wappis   GR Thomas Winter- Holzinger (entschuldigt) 

GR Siegfried Wiggisser   GRin Mag.a Karin Ruppert  
   
  Bürger-Allianz 
  GR Klaus Kotschnig  
    
    Team Kärnten 
    GR Klaus-Jürgen Jandl    
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Entschuldigt:  SPÖ  GRin Dipl.-Ing.in Dr.in Judith Michael 
   GR Dr. Manfred Mertel 
   GR Mag. Philip Liesnig (bis 17.00 Uhr) 

  FPÖ GR Gerhard Reinisch 
   GRin Sandra Wassermann 
   GR Ferdinand Sucher 
   GR Günther Scheider-Schmid 
   GRin Brigitte Schmelzer (ab 16.00 Uhr) 

  ÖVP GR Ing. Herbert Taschek 
   GRin Mag.a Susanne Hager 
                  GRÜNE GR Dipl.-Ing. Elias Molitschnig 
                                           GR Thomas Winter-Holzinger (F.A.I.R.) 
 
Ersatzmitglieder: SPÖ  Susanne Neidhart 
    Martina Derhaschnig  
    Gertraud Marhl (bis 17.00 Uhr) 

  FPÖ  Petra Röttig 
    Robert Bilic 
    Daniel Radacher 
    Thomas Reiter 
    Martin Preduschnigg (ab 16.00 Uhr) 

  ÖVP Julian Geier 
    Daniel Hornbogner 
                      GRÜNE Erika Hornbogner 
    Mag.a Sonja Koschier 
  

 
Anwesende Magistratsbedienstete 
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost   Dr. Martin Strutz  
Mag. Andreas Sourij    Mag. Christoph Wutte 
Mag. Johannes Rom    Mag. iur. Stephan-Peter Ouschan 
MMag. Hannes Kaschitz   MMag. Vouk Markus 
Dipl.-Ing. Peter Sebastian   Dipl.-Ing. Rudolf Berg 
     Michael Gfrerer 
Mag. Arnulf Rainer    Almira Repnig 
Karoline Kuchar    Wolfgang Burgstaller 

 

   
Protokollprüfung: GRin Petra Hairitsch, ÖVP 
    GRin Ulrike Herzig, FPÖ 
 
Schriftführung: Angelika Rumpold 
  Jutta Schöttl 
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Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz eröffnet als Vorsitzende die  
37. Gemeinderatssitzung und spricht: 
 
Ich darf euch alle zur heutigen Gemeinderatssitzung ganz herzlich  begrüßen. Ich habe heute 
den Dr. Pilz eingeladen. Nachdem wir ja den Eigenbetrieb gründen, das heißt die Zusammen-
führung der Wohnungen in einen Eigenbetrieb. Blaue und grüne Liste kommen unter ein 
Dach. Und ich habe den Dr. Pilz gebeten, quasi auch von der wirtschaftlichen steuerlichen 
Seite her dem Gemeinderat zu erläutern, was das tatsächlich heißt. Der Gemeinderat ist be-
schlussfähig. 34 Mitglieder des Gemeinderates und 11 Ersatzmitglieder sind anwesend.  
Die Bürgermeisterin verliest die Namen der entschuldigten Gemeinderäte und Gemeinderä-
tinnen, sowie der Ersatzmitglieder und der Protokollprüfer.  
 
Es folgt die 
 
Fragestunde 
 
A 12/19 von Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ, an Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, be- 
 treffend OE3 - Weihnachtswunder 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
OE3 ist mit ca. 3 Mio. Zuhörern täglich Österreichs meistgehörtes Radio. Das OE3 Weih-
nachtswunder gibt es seit 2014 und hat sich zusätzlich als Publikumsmagnet entwickelt. Zu 
den Live Auftritten von internationalen Stars in den 5 Tagen kommen zigtausende Besucher 
von Nah und Fern. Letztes Jahr wurden in St. Pölten 3,750.497 Euro an Spenden für in Not 
leidende Österreicher gesammelt. 
Wortlaut der Anfrage: 
Welches Problem ist angeblich nicht lösbar, um auf eine Veranstaltung wie das OE3 Weih-
nachtswunder verzichten zu müssen? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Liebe Ulli. Das Problem, das nicht lösbar war, war das Finden eines gemeinsamen, von allen 
Seiten akzeptierten Veranstaltungsortes. 
 
Zusatzfrage von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ: 
 
Sehr geehrter Herr Referent. Jetzt wurden schon im Februar 2019 in einer Stadtsenatssit-
zung alle Mitglieder über dieses Thema und auch über die zukünftige Zusammenarbeit dann 
zwischen OE3 und der Stadt Klagenfurt informiert. Das war in einer Stadtsenatssitzung. Jetzt 
meine Frage. Jetzt weiß ich nicht, dient die Frage der Information eigentlich von Informier-
ten an die nicht informierte Fragestellerin? Wird da in der Fraktion nichts weitergegeben an 
Informationen? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Wie der Informationsverlauf in der freiheitlichen Fraktion vonstattengeht, das kann ich na-
türlich nicht wissen, weil ich gehöre ja nicht an. Ich weiß nur, wenn wir inhaltliche Dinge be-
sprechen bei uns in der Fraktion, werden die Mitglieder der Fraktion auch dementsprechend 
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informiert. Es war die 96. Stadtsenatssitzung am 28. Februar, wo der Vizebürgermeister Pfei-
ler dementsprechend den Stadtsenat vollinhaltlich informiert hat, weil er damals zu dem 
Zeitpunkt, wie die Anfrage von OE3 und die Gespräche mit OE3 stattgefunden haben, noch 
Marktreferent war und diese Verhandlungen geführt hat.  
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ: 
 
Ich möchte da doch etwas klarstellen. Wenn ihr vielleicht auch ein bisschen lesen würdet, 
würdet ihr sehen, dass bei der Frage der 13.2. steht. Also weit vorm 28. Februar habe ich 
diese Frage gestellt. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, diese Frage öffentlich zu stel-
len. Das hat einfach diesen Verlauf. Und somit ist die Antwort da. Aber ich möchte dich trotz-
dem bitten, vielleicht könnte man für die Zukunft, denn wenn jetzt ein paar Jahre vorbei 
sind, dann täten wir wieder drankommen, dass man einfach beim ORF läuten lässt, das 
nächste Mal möchten wir es sehr wohl in Klagenfurt haben. Das könntet ihr ja jetzt schon 
machen. Würden Sie das jetzt schon machen? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Also du brauchst mich nicht siezen, du kannst mich ruhig weiter duzen. Du wirst lachen, 
schon vor deiner Anfrage habe ich das gemacht. Wir haben mit dem Tourismusverband ge-
meinsam hier eine E-Mail an OE3 geschrieben. Auch eine dementsprechende Rückantwort 
bekommen. Es gibt nicht, so wie fälschlicherweise von Fraktionen hier herinnen behauptet, 
einen Turnus, an den sich die Vergabe des OE3 Weihnachtswunders anhält. Sondern Tatsa-
che ist, also wir hätten in drei Jahren auch wieder die Möglichkeit, hier das OE3 Weihnachts-
wunder nach Kärnten zu bekommen. Ist auch in anderen Bundesländern schon so dement-
sprechend passiert. Wir werden die Gespräche natürlich auch dementsprechend führen und 
für alle Seiten einen brauchbaren Ort, Platz finden.  
 
A 19/19 von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ, an Stadtrat Christian Scheider, FPÖ, 
 betreffend Mini-Kreisverkehr Welzeneggerstraße 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Im Zuge der Fertigstellung von Mehrfamilienhäusern sowie eines Supermarktes in der Wel-
zeneggerstraße wurde der Kreuzungsbereich Welzeneggerstraße/Wurzelgasse umfassend 
adaptiert. 
Wortlaut der Anfrage: 
Warum wurde der neue „Mini-Kreisverkehr“ nicht schon im Zuge der Baumaßnahmen rund 
um den Supermarkt und die Wohnanlage errichtet? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Das ist einmal die Antwort der Abteilung. Ich habe dann noch etwas dazu zu sagen. Generell 
stimmt es natürlich überein, dass die Baumaßnahmen in der Welzeneggerstraße im Zusam-
menhang mit der Errichtung des Spar-Marktes privat im Auftrag des Bauwerbers unter sehr 
großem Termindruck durchgeführt wurden. Der unmittelbare Kreuzungsbereich der Wel-
zeneggerstraße mit der Wurzelgasse war davon nicht betroffen. Zu diesem Zeitpunkt waren 
Verbesserungen an dieser Kreuzung noch nicht so ein starkes Thema, das hat sich eigentlich 
auch im Zuge der Errichtung des Spars und den Auswirkungen dann entwickelt und die 
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Machbarkeit des Kreisverkehrs zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht nachgewiesen. Da hat ja 
müssen auch eine Machbarkeitsstudie entwickelt werden. Auf Grund dieser Machbarkeits-
studie war es dann erst möglich, und auch im Laufe der Entwicklung dann dieser Kreuzung, 
höhere Frequenz dann immer wieder Probleme mit Vorrang geben, Vorrang nehmen und 
auch teilweise gefährlichen Situationen hat man sich dann entschieden, nachdem die Mach-
barkeit eben gegeben war, einen Mini-Kreisverkehr einzurichten.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Danke. Wie werden Sie zukünftig mit dem Thema Kreisverkehre in Klagenfurt umgehen? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Dankeschön, Herr Dr. Skorianz, für die Anfrage. Wir sehen ja auch ein bisschen über den Tel-
lerrand hinaus. Das ist glaube ich gerade im Verkehrswesen auch notwendig. Und jeder wird 
sehen, spüren und merken, dass auch außerhalb der Stadt Klagenfurt viele Entwicklungen 
Richtung Kreisverkehre bereits umgesetzt wurden bereits in Kärnten. Aber auch über Kärn-
ten hinaus. Auch zum Beispiel im italienischen Bereich, wo früher überall Ampeln gestanden 
sind, gibt es jetzt Kreisverkehre. Das ist einmal sozusagen die Entwicklung. Natürlich kann 
man davon nicht ausgehen, dass man sagt, überall kann man einen Kreisverkehr statt einer 
Ampel platzieren, weil man sich da natürlich vor Ort die Verkehrsfrequenz, die Lage der 
Kreuzung ganz genau anschauen muss und wir ja in Klagenfurt im innerstädtischen Bereich, 
im kleingliedrigen Netz sozusagen, auch nicht den Platz und die Möglichkeit haben, überall 
Kreisverkehre zu errichten, daher aber auch die Möglichkeit, jetzt neue Modelle mit Mini-
Kreisverkehrsanlagen zu etablieren. Die erste war jetzt einmal im Bereich Welzenegg. Die 
zweite ist ja auch einstimmig beschlossen worden im Bereich Universitätsstraße/Nautilus-
weg. Dieser Bereich, der sich auch dafür bestens eignet, einen Mini-Kreisverkehr dort anzu-
bringen und dann in weiterer Folge mit einer Verkehrsberuhigung, Begegnungszone. Und es 
gibt natürlich auch die großen Kreisverkehrsanlagen, die natürlich nur gemeinsam mit dem 
Land Kärnten erstellt, entwickelt und finanziert werden können. Hier gibt es folgende Über-
prüfungen derzeit, ob machbar oder nicht. Wörthersee Süduferstraße/Ferdinand-Wedenig-
Straße, Südring/Gerberweg, Flatschacher Straße/Kirchengasse, Stadlweg/Boltzmannstraße, 
Metnitzstrand/Friedelstrand, Völkermarkterstraße/Görtschitztalstraße im Zuge der Ost-
spange. Ich denke, ist ein taugliches Mittel, dem Verkehr einerseits sozusagen mehr Sicher-
heit zu geben, andererseits den Verkehr nicht unnotwendig zu stoppen sondern fließen zu 
lassen. In die Richtung werden wir weiter arbeiten, aber natürlich nicht ohne fachlichen Hin-
tergrund und fachliche Begründung und jeweils die spezifische Anschau der Situation vor 
Ort. 
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Horst Krainz, MAS, ÖVP: 
 
Ich bin Bewohner von St. Ruprecht und ich habe also im Zuge der Umbau- bzw. Sanierungs-
maßnahmen der St. Ruprechter Straße angeregt, zumindest einen Mini-Kreisverkehr im Be-
reich St. Ruprechter Straße/Kneippgasse/Mössingerstraße anzubringen. Ich weiß, es ist dort 
auch eine Haltestelle, die zu verlegen wäre. Aber aus meiner laienhaften Betrachtung heraus 
wäre dort ein Kreisverkehr ohne weiters etablierbar und würde dann gleichzeitig ein zusätzli-
ches Zentrum, das wir dringend brauchen würden, mit sich bringen. Wie stehen Sie dazu? 
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Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Danke. Grundsätzlich, wie gesagt, positiv. Das Anliegen haben wir ja besprochen. Das ist 
eben auch in Überprüfung, ob es überhaupt machbar ist. Ich sage, wenn es machbar ist, 
wenn es von den Platzgründen, Platzkapazitäten her möglich ist, ohne in gewissen Bereichen 
muss dann Fremdgrund angekauft werden, so wie zum Beispiel ein der Zaungasse, haben wir 
eher dort dieses Problem. Aber wenn die Faktoren großteils positiv  stehen, dann bin ich der 
Letzte, der sich gegen einen Kreisverkehr wehrt. Bei einem Mini-Kreisverkehr muss man 
noch dazu sagen, das ist etwas, was viele nicht wissen, weil auch immer die Anfragen kom-
men, ist es natürlich nicht möglich, in der Mitte irgendetwas aufzustellen, weil die Qualität 
der Bodenbeschaffenheit, das Material wird ja so gewählt, dass es natürlich auch möglich 
sein muss, dass ein größeres Auto diesen Kreisverkehr queren kann, und da muss es möglich 
sein bei einem Sattelschlepper oder so, wenn der dort einen Wirtschaftsverkehr notwendig 
macht, dass er auch drüber kommt. Deshalb kann man keine Kunstgemälde oder irgendwel-
che Denkmäler in der Mitte aufstellen. Aber, wie gesagt, auch in der St. Ruprechter Straße ist 
das sicher ein Thema. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ: 
 
Ich komme noch einmal zurück zu dem Mini-Kreisverkehr in Welzenegg. Meine Anfrage 
wurde schon einmal gestellt, nämlich, nur dadurch, dass jetzt die alten Baumaßnahmen ob-
solet sind, was waren die Kosten für die alten Baumaßnahmen, die ja jetzt eigentlich um-
sonst ausgegeben wurden, weil die wurden ja nicht zur Gänze von den privaten Betreibern 
finanziert? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Also ich kann nur sagen, die Kosten für den Kreisverkehr waren in etwa bei 100.000 Euro. 
Das andere muss ich schriftlich nachreichen, was da genau gemeint ist. Vielleicht genau defi-
nieren, welche Baumaßnahmen oder angeblichen Baumaßnahmen gemeint sind, dass man 
das dann beziffern und bewerten kann. 
 
A 22/19 von Gemeinderätin Petra Hairitsch, ÖVP, an Stadtrat Christian Scheider, FPÖ, 
 betreffend Evaluierung Feuerwehrstudie 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Wir haben uns im Rahmen der Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr Kla-
genfurt ein Bild der Einsatzbereitschaft und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr machen 
können. Die ÖVP bedankt sich ausdrücklich für die vielen freiwilligen erbrachten Arbeitsstun-
den. Die Feuerwehrstudie hat in diesem Zusammenhang für einige Unruhe gesorgt. 
Wortlaut der Anfrage: 
Welche Investitionen in die Freiwillige Feuerwehr haben Sie geplant? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Zunächst einmal vielleicht zur Studie. Weil im Prinzip ist das eine Frage aufgefächert in zwei. 
Fangen wir einmal mit der Studie an. Die Studie hat ja 60.000 Euro gekostet. Die Studie war 
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ein Wunsch der Frau Bürgermeisterin, die dann an den Feuerwehrreferenten zur Beschluss-
fassung weitergereicht wurde mit dem Argument, man sollte auch die Möglichkeit haben, 
von außen einen Blick in die Feuerwehr hineinzuwerfen und nicht nur das innere Wissen zu 
verwenden, um sich weiter zu entwickeln, sondern einen Fachblick von außen von einer 
Firma bzw. einer Institution, die diese Feuerwehrevaluierungen international vornimmt. So 
hat es einmal begonnen. Es hat dann in der Zwischenzeit verschiedene Gespräche, Kontakte 
gegeben mit Berufsfeuerwehr, mit Freiwilliger Feuerwehr, Evaluierungen. Und es wurde 
dann letztendlich eine Machbarkeitsstudie, eine Studie, entwickelt und schriftlich abgege-
ben. Soweit so gut. Dazwischen muss man sagen, hat es Spannungen gegeben. Weil natür-
lich, wenn etwas sehr lange dauert und dann spekuliert wird, was würde hier wohl heraus-
kommen und es oftmals naturgemäß andere Schwerpunkte gibt bei dem, was die Freiwillige 
Feuerwehr sich vorstellt oder bei dem, was sich die Berufsfeuerwehr vorstellt. Naturgemäß 
nicht immer alles parallel. Es kann ja durchaus andere Sichten der Dinge auch geben. Sind 
hier die Erwartungshaltungen doch ein bisschen unterschiedlich herausgekommen. Das hat 
auch dazu geführt, dass das eine oder andere Mal eine Konfrontation entstanden ist, bei Ein-
zelgesprächen, bei irgendwelchen postings und anderen Dingen. Da hat es viele Gespräche 
gegeben dann auch mit den Verantwortlichen, Berufsfeuerwehr und Bezirksfeuerwehr, dass 
das eigentlich der Feuerwehr insgesamt nur schadet, wenn man jetzt im Zuge so einer Evalu-
ierung sich vorher in die Haare gerät, bevor erst ein Ergebnis am Tisch liegt und man sollte 
einmal abwarten, was da tatsächlich herauskommt. Meines Wissens jetzt wird also nicht der 
große Wurf herauskommen, ist einmal meine Einschätzung, dass sich die Welt hier um 180 
Grad ändert, sondern ich denke, die Feuerwehr war und ist gut aufgestellt. Die hat ihre Ex-
perten in allen Bereichen. Die wissen selbst, was auch für die Zukunft notwendig ist. Die sind 
ja in einer ständigen praktischen Evaluierung, was ja auch notwendig ist und bilden sich ja 
immer selbst weiter. Also meines Glaubens wird hier vielleicht der eine oder andere Vor-
schlag kommen, was man für die Zukunft vielleicht marginal ändern kann. Und es wird natür-
lich auch die Frage gestellt werden, wer kann was machen und welche Bereitschaften auch 
letztendlich sicherstellen. Wer kann garantieren, dass er bei gewissen Einsätzen so und so 
viele Leute sofort in einer schnellen Zeit zur Verfügung hat. Auf das wird es letztendlich her-
auslaufen. Jetzt muss ich aber sagen, natürlich, wenn man 60.000 Euro investiert, ist die Er-
wartungshaltung dementsprechend. Es wird Zeit, Frau Bürgermeister, dass diese Studie wirk-
lich transparent vorgelegt wird. Weil jetzt dauert es wirklich schon sehr, sehr lange und sie 
hängt irgendwo und ist noch nicht publik. Ich glaube, es haben alle jetzt verdient, dass die 
Ergebnisse auf den Tisch gelegt werden, dass die Verantwortlichen eingebunden werden 
dann auch in die Verantwortung letztendlich, an die die Verantwortung gestellt wird. Kön-
nen Sie mit diesen Änderungen leben? Können Sie das auch praktikabel durchführen? Be-
steht die Möglichkeit? Und dann muss man glaube ich diese Studie abschließen und wieder 
die Feuerwehr auch dementsprechend weiterarbeiten lassen. 
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat. 
Das, was der Herr Stadtrat sagt, stimmt. Es ist nur so, dass genau das ja derzeit passiert. Die 
Studie ist beim Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, beim Herrn Hirm, und sie ist 
beim Herrn Strieder. Und beide versuchen jetzt wirklich zu erarbeiten, wer was tatsächlich 
durchführen kann. Und sobald hier ein Ergebnis vorliegt, wird dieses Ergebnis dem Feuer-
wehrreferenten und mir einmal vorgestellt und dann natürlich der Öffentlichkeit. Ich weiß 
derzeit auch nicht den Stand. Ich glaube, dass man das wirklich auf der Ebene der Feuerwehr 
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lassen sollte. Ich denke, dass es ein sehr wichtiger Schritt war. So wie du richtig gesagt hast, 
hat es sehr viel Unmut zwischen den beiden Feuerwehren gegeben. Und es war ein Versuch, 
diesen Unmut auch auszuräumen, indem man ganz klar Zuständigkeiten auch zuteilt. Das 
passiert derzeit auf fachlicher Ebene. Die Politik wird, sobald das erarbeitet wird, informiert. 
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ: 
 
Christian, du hast gesagt, die Studie hat 60.000 Euro gekostet. Wäre, ich meine die Frage 
stellt sich wirklich, es nicht besser gewesen, diese 60.000 Euro eher in die Feuerwehren hin-
einzustecken, als für diese Evaluierung, die im Grunde genommen wirklich nichts gebracht 
hat. Weil jeder weiß, der von der Feuerwehr eine Ahnung hat, wie das vor sich geht mit der 
Alarmierung. Es gibt einen technischen Ausschuss. Die Gemeindekommandantschaft macht 
diese Alarmierungen. Das geht auf die Jahre hinaus und immer geographisch. Sagen wir zum 
Beispiel St. Peter, wo der Schwerpunkt des Einsatzes liegt, wird ebenso verständigt. Und es 
hat in der Vergangenheit, wir waren gerade bei einem großen Fest, 150 Jahre, bis heute gut 
geklappt. Die Feuerwehren haben Eigendynamik und sind gut aufgestellt. Und die Stadt ist 
auch immer gut gewesen und hat auf die Feuerwehren geschaut. Du, glaube ich, hast 18 
Jahre das Referat der Feuerwehren. Meine Frage ist, wäre es nicht besser gewesen, diese 
Evaluierung, diese 60.000, in die Feuerwehren hineinzustecken als für diese Umfrage? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Ich sage einmal so, bei allem was die Stadt ausgibt, muss man natürlich schauen, was letzt-
endlich herauskommt. Wie viele Vorschläge, wertvolle Vorschläge sind da, die uns dann wei-
terbringen, die wir alleine nicht hätten umsetzen können. Das wird glaube ich die Kernfrage 
werden. Und was ist letztendlich auch umsetzbar. Also Vorschlag alleine ist ja zu wenig, weil 
man muss ja das dann adaptieren, auf den Boden bringen, auf unsrige Verhältnisse. Weil in-
ternationale Verhältnisse in irgendeiner Großstadt, das muss sich ja nicht unbedingt decken 
mit den Klagenfurter Herausforderungen. Das wird sein, dass die Feuerwehr immer auch zu-
sätzliche Mittel braucht, da gebe ich dir natürlich Recht. Das weißt du selber natürlich sehr 
gut. Bist ja glaube ich 30 Jahre Kommandant. Die Feuerwehr braucht natürlich Mittel für die 
Ausrüstung, braucht Mittel für die Infrastruktur, für die Autos und braucht natürlich auch 
Mittel für die Gebäude, die ja auch in die Jahre kommen und immer wieder saniert werden 
müssen. Da ist es so, dass immer zusätzliches Geld natürlich gebraucht wird. Wir haben ja 
gerade in letzter Zeit viele Fahrzeuge wieder angekauft. Gemeinsam mit Stadtrat Geiger sind 
wir jetzt dabei, hier die Rüsthäuser dementsprechend zu versorgen. Da geht es um neue 
Tore. Da geht es aber auch um andere Sanierungen, Erneuerungen. Es gibt ja die Herausfor-
derungen, dass dadurch, dass die Jugendfeuerwehren überall wachsen und sich entwickeln, 
dass man andere Umziehmöglichkeiten, Garderoben, Duschmöglichkeiten findet, dass man 
in die Infrastruktur ausbauen muss. Die Feuerwehr kriegt ja quasi de facto pro Jahr fast neue 
Herausforderungen dazu. Wenn man schaut, was vor 10 Jahren die Herausforderungen wa-
ren und was sie jetzt sind mit den Unwetterkatastrophen, Verkehrsunfällen, alles was hier 
dazu kommt, ist natürlich auch die Organisation darauf einzustellen. Das heißt, dass hier 
viele Mittel natürlich auch gebunden sind. Aber man muss immer sagen, wir haben die Frei-
willigen Feuerwehren, die hier ihre Zeit für die Bevölkerung sozusagen umsetzen und zur 
Verfügung stellt, die bereit ist, alles zu tun, um dem Nächsten zu helfen. Das ist ein gut inves-
tiertes Geld. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch große Investitionen gehabt. Wenn 
ich denke, 6 Millionen Euro in die neue Leitstelle in der Hans-Sachs-Straße, was ja auch nicht 
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nur der Berufsfeuerwehr, sondern generell dem ganzen Bezirk und dem ganzen Land letzt-
endlich auch hilft, die Sicherheit erhöht. Also ich kann sagen, damit es nicht zu lange wird. In 
den letzten 10, 15, 18 Jahren hat sich jedes Jahr etwas verändert. Jedes Jahr sind neue Her-
ausforderungen gekommen. Es gibt eine hohe Motivation. Es gibt eine wunderbare Ausbil-
dungsbereitschaft. Wir brauchen eigentlich nur die Rahmenbedingungen sicherstellen, dass 
die Feuerwehr positiv für die Bevölkerung arbeiten kann.  
 
Zusatzfrage von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ: 
 
Herr Referent. Weil jetzt angesprochen wurde an und für sich diese tägliche Arbeit, was den 
Weiterbestand der Feuerwehr betrifft, was Investitionen in Fahrzeuge betrifft und auch in 
Gebäude, also das sogenannte Tagesgeschehen. Glauben Sie nicht auch, dass eine derartige 
Studie nach über 10 Jahren auch Antworten geben sollte auf die Zukunftsfrage einer Feuer-
wehr, auf die Entwicklung einer Stadt, die zwischenzeitlich zu einer Großstadt geworden ist, 
dass es Änderungen, sogar gesetzliche Änderungen geben soll, was Alarmierungszeiten be-
troffen hat? Und ich glaube schon, dass das eine derartige Studie rechtfertigt auf der ande-
ren Seite. Und sehen Sie es nicht gleich, dass insbesondere, und das darf ich sagen als Perso-
nalreferent, dass diese Studie auch hinterfrägt, inwieweit der Stellenplan noch richtig ist? Ich 
spreche da nur ein Thema an. Das ist die Besetzung der Drehleiter, die ja eine ganz andere 
Qualität jetzt erhalten hat auf Grund der Bauten, die wir in der Stadt Klagenfurt haben. Glau-
ben Sie nicht, dass eine Studie uns da für die Zukunftsfitmachung der Feuerwehr einen wich-
tigen Schritt gebracht hat? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Noch einmal. Ich habe ja nicht gesagt, dass 0,0 herauskommt, sondern es werden natürlich 
auch Hinweise und Informationen da sein, die vielleicht nicht im inneren Bereich erarbeitet 
werden können, aus welchen Gründen auch immer und die vielleicht auch für die Zukunft 
dann wichtig sind. Organisationsbereiche, Einsatzbereiche. Letztendlich wird man es erst 
ganzheitlich feststellen können, wenn die Unterlage am Tisch ist, ausgewertet ist und wenn 
wir wissen, was wir in der Praxis umsetzen können davon. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Petra Hairitsch, ÖVP: 
 
Wie gedenkst du in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen der Berufsfeuerwehr und der 
Freiwilligen Feuerwehr noch zu verbessern? 
 
Antwort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Das ist ein stetiges Arbeiten an Kameradschaft und ein intensiver Dialog. Da muss es viele 
Gespräche geben. Ich kann auch nicht sagen, was sich in Zukunft für Problemfelder sich auf-
stellen werden. Es ist halt naturgemäß so, dass es nicht immer zu 100% die gleiche Sicht der 
Dinge ist. Die Freiwillige Feuerwehr, die sind freiwillig, die sind ehrenamtlich tätig, die sind in 
ihrem Stadtteil tätig, der ihnen wichtig ist, das ist auch richtig so und die setzen sich dafür 
ein. Und das muss sich nicht unbedingt immer decken mit dem Gesamtziel der Berufsfeuer-
wehr. Und man muss halt, wenn es unterschiedliche Zugänge zu einem Thema gibt, das aus-
sprechen, muss man sich die Zeit dafür nehmen. Aber wichtig ist für die Feuerwehr, dass sie 
nach außen gemeinsam auftritt. Denn ich sage immer, wenn es irgendwelche Diskussionen 
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gibt, die dann zum Schaden der Feuerwehr und ihrem Einsatz letztendlich der Bevölkerung 
gegenüber, wenn das negativ nach außen getragen wird, dann leiden alle darunter. Und das 
wollen wir nicht. Wir wollen, dass alle profitieren und daher unterschiedliche Positionen 
auch dementsprechend ausgesprochen werden und dann eine Entscheidung getroffen wird, 
mit der dann alle hoffentlich auch gut leben können.  
 
A 28/19 von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Stadtrat Markus Geiger, 
 ÖVP, betreffend Bieterverfahren Benediktinerschule 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Trotz heftigen Wiederstandes und Proteste aus der Bevölkerung und Politik wurde der Ver-
kauf der Benediktinerschule um 2,2 Mio. Euro durch Sie und die Koalition zum Nachteil der 
Stadt Klagenfurt beschlossen. 
Wortlaut der Anfrage: 
Entspricht es den Tatsachen, dass das offene Bieterverfahren eine ´Höchstangebotsgrenze` 
enthalten hat, wonach beispielsweise ein Bieter nicht mehr als diese Höchstgrenze anbieten 
konnte/durfte und somit der Landeshauptstadt Klagenfurt die Möglichkeit eines wesentlich 
höheren Verkaufspreises verwehrt wurde? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Lieber Klaus Jürgen. 
Es hat hier im Bieterverfahren, das weißt du ganz genau, nachdem ja der Leiter dieses Bieter-
verfahrens auch hier das Verfahren erklärt hat, hier das Verfahren durchbesprochen hat und 
auch hier die einzelnen Bieter vorgestellt hat mit den Summen, sehr wohl ein Mindestgebot 
gegeben. Das waren 1,8 Millionen Euro. Unter dem hat es nicht sein dürfen. Aber ich habe 
mich, falls wir beide etwas überhört haben, trotzdem noch einmal rückversichert, und nein, 
das hat es nicht gegeben, die Höchstgrenze. 
 
Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen: 
 
Ich erinnere noch einmal an den § 88a (2). Ich weiß, es ist verschüttete Milch. Ich darf trotz-
dem daraus zitieren, ´das Vermögen der Stadt ohne Beeinträchtigung zu erhalten und aus 
dem ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde Nutzen gezogen werden soll`. Ich frage 
mich immer noch, warum kein Baurecht, um das Eigentum zu erhalten? Warum kein Bau-
recht? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Es hat hier einen Beschluss gegeben im Gemeinderat, dass wir hier eine Erkundung machen 
über ein Verfahren. Und das ist gemacht worden. Und es hat dann eine Mehrheit im Ge-
meinderat hier gegeben für diese Vorgangsweise.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass es ohne die Freiheitlichen gar kein Bieterverfahren in diesem 
Fall gegeben hätte. Und jetzt zur Frage. Kann es sein, dass der Gutachter für dieses Bieter-
verfahren ein Naheverhältnis zu einem der Käufer hat? 
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Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Das musst du die Käufer und den Gutachter fragen. In Klagenfurt und darüber hinaus kennt 
jeder jeden. Jetzt ist immer die Frage, was ist nahe? 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten: 
 
Zunächst darf ich beginnen, dass ich am Freitag einen Brief an den Rechnungshof abgesen-
det habe, mit der Bitte der Überprüfung dieses für mich höchst dubiosen Verkaufes. Mich 
haben mehrere Bieter, die zum Schluss im Verfahren übrig geblieben sind, darauf hingewie-
sen, ich habe das nicht richtig ausgedrückt, es gibt keine Höchstbietgrenze sondern soge-
nanntes Spekulationsverbot. Ausdrücklich wurden die Bieter darauf hingewiesen, dass sie 
maximal mit 2,7 Millionen anbieten dürfen. Es hätte Bieter gegeben, die auch 4, 5 und 6 Mil-
lionen angeboten hätten. Wurden aber mit diesem Anbot nicht zugelassen, so die Bieter, die 
natürlich dann auch, sollte der Rechnungshof das überprüfen, was ich hoffe, wie gesagt ich 
habe noch keine Antwort bekommen, dann werden wohl hoffentlich diese Bieter auch dazu 
Stellung nehmen dürfen. Noch einmal, hat es dieses Spekulationsverbot von Seite der Stadt 
oder von Seite des Herrn Dr. Wiedenbauer gegeben, ja oder nein? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Es hat gegeben genau die Vorgabe, dass hier ein Projekt, das auch umgesetzt werden muss 
und dementsprechend auch in den Verkaufsverträgen dann seinen Niederschlag findet, wo 
ein Bieter wirklich das umsetzen muss. Wenn man das als Spekulationsverbot bezeichnet, 
weil eine Spekulation wäre, du verkaufst mir etwas und ich verkaufe es dann teurer weiter. 
Dann habe ich mit dem spekuliert, dass ich es teurer verkaufen kann. Genau das ist aber das, 
was wir nicht wollten. Sondern wir wollten hier dort direkt ein umsetzbares Konzept, das 
hier zum Mehrwert der Stadt und zum besten Preis für die Stadt eben umgesetzt wird.  
 
A 30/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, an Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, 
 betreffend Mieteinnahmen Domplatz 
 
Wortlaut der Anfrage: 
Wie hoch sind die Mieteinnahmen für das städtische Gebäude am Domplatz? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
384.926,23 Euro für das Jahr 2019. 
 
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Es wurde schon mehrfach verlangt, dass das Gutachten für den Kauf dieses Gebäudes vorge-
legt wird. Werden Sie das dem Gemeinderat vorlegen? 
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Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Das Gutachten ist beim Magistratsdirektor hinterlegt. Die Gemeinderäte können das jeder-
zeit einsehen. Es gibt auch einen Termin, den wir bis heute noch nicht zustande gebracht ha-
ben, weil einmal der eine keine Zeit gehabt hat, dann der andere, mit deinem Vizebürger-
meister Wolfgang Germ, wo wir das Gutachten gemeinsam durchbesprechen wollen. Ich 
habe kein Problem, wenn du das dringende Bedürfnis hast, und dich dann auch dazu setzst. 
 
A 32/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, an Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, 
 betreffend WC-Anlagen Benediktinermarkt 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Der Benediktinermarkt zählt zu den größten Attraktionen der Stadt. Einheimische wie Gäste 
schätzen das Angebot und das Flair des Marktes. Leider werden die WC-Anlagen diesen An-
sprüchen nicht gerecht. Regelmäßige Verschmutzungen während der Markttage führen zum 
Ärger der Besucher. 
Wortlaut der Anfrage: 
Warum werden die WC-Anlagen am Benediktinermarkt während der Markttage nicht sauber 
gehalten? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Die WC-Anlagen am Benediktinermarkt werden sauber gehalten. Wir haben derzeit ein Rei-
nigungsintervall währen der Marktzeit von dreimal, an den anderen Tagen zweimal. Das 
Problem ist nicht das Reinigen der WC-Anlagen, sondern das Problem sind teilweise die Nut-
zer der WC-Anlagen, die anscheinend keine Kinderstube oder sonstiges haben und auch 
dementsprechend das WC nutzen. Es gibt Leute, die wissen nicht, dass man mit einem Hund 
nicht in eine, Entschuldigung dass ich das jetzt so sage, WC-Anlage hinein scheissen geht, 
weil dann tatsächlich der Hundedreck am Boden ist, dann der eine oder andere steigt hinein 
und dann kann vorher der Reinigungstrupp dort gewesen sein und 10 Minuten später ist da 
absolut verunreinigt die Anlage. Wir haben in dieser Anlage jetzt die Fliesen austauschen las-
sen. Wir haben hier teilweise auch für das Raumklima Sachen aufhängen lassen. Wir haben 
hier abgerissene Anlagenteile, WC-Schüssel, die angebrochen waren, auswechseln lassen. Es 
sind jetzt neue Zwischenwände bei der WC-Anlage bestellt und müssten jeden Tag geliefert 
werden. Wir haben das aber nicht nur am Benediktinerplatz gemacht sondern auch bei an-
deren Anlagen hier in der Stadt. Wir sind dabei, sukzessive die kleinen Wartungsmaßnah-
men, die die letzten Jahre von den verschiedenen Referenten, weil die WC-Anlagen sind ja 
jetzt zusammengezogen worden, vernachlässigt worden sind, zu beheben und dann ein ge-
nerelles Konzept für die Sanierung sämtlicher WC-Anlagen in den nächsten Jahren zu erstel-
len. Ich darf dir aber auch sagen, dass das, was ich derzeit sehe und so wie ich derzeit mitbe-
komme, dass manche mit der WC-Anlage umgehen, ich glaube, dass die Evelyn Schmid-Tar-
mann hier absolut Recht hat. Weil sie hat schon einmal den Antrag im Gemeinderat einge-
bracht, dass wir hier eine WC-Frau oder einen WC-Mann vorsetzen sollen, auch ein kleines 
Entgelt dann an den Markttagen verlangen und  dass wir wirklich eine durchgehende perma-
nente Kontrolle der WC-Anlage haben werden. Wir sind jetzt gerade beim Durchrechnen, 
was uns das kostet, wie hoch die Gebühr sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vor-
schlag war damals ein guter von ihr und ich glaube auch, dass wir den umsetzen sollen. 
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Zusatzfrage von Gemeinderätin Gabriela Holzer, SPÖ: 
 
Kann man in etwa sagen, wie hoch die Frequenz ist an Markttagen? Wie viele Besucher hat 
der Markt? Kann man das umschlagen auf die Frequenz der Anlagen? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Es hat noch keine WC-Zählungen gegeben. Können wir aber gerne machen. Und irgendwie 
Kaffeesudlesen, wie es vielleicht beim Wiesenmarkt St. Veit ist, möchte ich da in Klagenfurt 
nicht machen.  
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Ich habe gesehen, dass ein paar Neuerungen tatsächlich erfolgt sind. Es hängt jetzt seit Jah-
ren endlich ein Spiegel am Herrenklo. War bisher nicht so. Aber gerade letzten Samstag war 
eine große Delegation aus Köln in Klagenfurt. An der Spitze mit der Oberbürgermeisterin 
Recker und dem Bürgermeister Bartsch. Die haben auch den Markt besucht. Ich war da da-
bei. Gerade da hat es zu dieser Stunde, um 14.00 Uhr war das, da hat es wieder einmal 
fürchterlich ausgeschaut. Leider. Meine Frage jetzt, wann gedenkst du, dass man da so eine 
Kloaufsicht, Klofrau, Klomann, einsetzen wird? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Wir sind da jetzt über das Facility Management beim Prüfen, weil wir ja aufpassen müssen, 
dass wir keine Rechtsvorschriften verletzen. Nicht dass irgendjemand sagt, wir hätten ir-
gendeine Ausschreibung nicht gemacht, irgendeine Objektivierung nicht gemacht oder sons-
tiges. Da sind wir gerade dabei, zu prüfen, wie wir das umsetzen.  
 
A 35/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, an Vizebürgermeister Jürgen 
 Pfeiler, SPÖ, betreffend Gestaltung Heiligengeistplatz 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Der Heiligengeistplatz wird täglich von tausenden Passanten frequentiert. Leider wird der 
Gestaltung dieses zentralen Verkehrsknotenpunktes schon lange kein Augenmerk mehr ge-
schenkt. Das Sicherheitsgefühl auf diesem Platz lässt mittlerweile zu wünschen übrig. 
Wortlaut der Anfrage: 
Gibt es Pläne, den Heiligengeistplatz attraktiver zu gestalten? 
 
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat, Herr Anfragesteller, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Im Rahmen des Konzeptes 2035 wurden Planfälle für den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt 
erstellt. Darauf aufbauend wurde dann von den Architekten Gasparin und Maier sowie dem 
Verkehrsplanungsbüro Traffic ein Masterplan für den Heiligengeistplatz erstellt und berück-
sichtigt, der insbesondere mit den Anforderungen hinkünftig mit dem Einkaufszentrum Holly 
des Investors Orasch auch kompatibel ist. Hier gibt es eine sogenannte Entwurfsplanung. 
Diese Entwurfsplanung ist kurz vor der Fertigstellung und kann spätestens im laufenden 
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Quartal vorgestellt werden und den zuständigen Gremien in weiterer Folge zur Diskussion 
vorgelegt werden.  
 
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Bei der Präsentation dieses Projektes am Heiligengeistplatz von den Investoren war ja der 
Platz auch sehr prominent zu sehen. Man hat dabei keine Busse gesehen. Der war eigentlich 
nur für Fußgänger gedacht von den Investoren. Wie weit wird man dem jetzt entgegenkom-
men? Wird der Platz tatsächlich eine Fußgängerzone? 
 
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ: 
 
Wie gesagt, die Planung ist kurz vor dem Abschließen. Selbstverständlich werden in dieser 
Frage alle Verkehrsteilnehmer miteinzubeziehen sein. Das werden wir aber dann im jeweili-
gen Ausschuss zu besprechen haben. Insbesondere auch im Planungsausschuss, wo Sie ja 
auch als Mitglied sind. Das einzige, was ich noch anmerken möchte, weil das im Eingangs-
statement drinnen steht, das Sicherheitsgefühl auf diesem Platz lässt mittlerweile zu wün-
schen übrig. Ich muss sagen, das ist einer der bestüberwachten Plätze in der Stadt Kla-
genfurt. Es hat sich wirklich sehr gekehrt. Da möchte ich bitte ersuchen, dass nicht ein Bild 
gezeichnet wird, das wir nicht haben. Selbstverständlich, wir wissen, wo wir unsere weißen 
Flecken haben. Aber gerade den Bereich versuchen wir massiv zu überwachen. Ich habe 
extra nachgefragt, es hat erst vor Kurzen wieder eine Besprechung mit der Polizei gegeben. 
Es gibt hier keine Auffälligkeiten. Das gleiche auch vom Ordnungsamt. Das ist auch fast täg-
lich dort. Das andere, selbstverständlich, im Planungsausschuss werden wir diesen Vorschlag 
von Gasparin und Maier inhaltlich prüfen und auch unsere Ideen, die ja politisch dann not-
wendig sind, damit der Platz auch den Stellenwert erhält, den er haben soll in Zukunft, da ist 
die politische Meinung auch gefragt.  
 
A 36/19 von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Stadtrat Markus Geiger, 
 ÖVP, betreffend Werbemaßnahmen Zukunfts- und Hoffnungsmarkt 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Die Tourismuszahlen ein Klagenfurt sind alles andere denn berauschend. Insbesondere der 
asiatische Markt (vor allem China mit ca. 1,4 Milliarden Einwohnern) ist von besonderer Be-
deutung und wird zum Beispiel von Städten wie Innsbruck, Salzburg oder Wien im Besonde-
ren sehr erfolgreich bearbeitet. 
Wortlaut der Anfrage: 
Welche Anstrengungen und Werbemaßnahmen setzt das Tourismusreferat der Landes-
hauptstadt Klagenfurt, um den asiatischen (insbesondere China) Zukunfts- und Hoffnungs-
markt erfolgreich zu bearbeiten und insgesamt die Tourismuszahlen und damit verbunden 
die Wirtschaft anzukurbeln und zusätzliche Steuereinnahmen zu lukrieren? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Lieber Klaus Jürgen. 
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Ich darf dir nur kurz sagen, die Feststellung nicht berauschende Zahlen stimmt so nicht. Wir 
haben in den Jahren 2016 und 2017 213.000 Ankünfte und 429.000 Übernachtungen gehabt 
bzw. 2017 119.000 und 432.000 Übernachtungen. Im Jahr 2018 sind wir cirka in der Mitte da 
drinnen gelegen mit 215.000 Ankünften und 428.000 Übernachtungen. Das sind hier Best-
werte, die Klagenfurt eigentlich noch nie vorher gehabt hat. Auch dankenswerterweise des 
Tourismusverbandes und der Tourismusregion, die ja hier für die Werbemaßnahmen, und 
das ist eigentlich schon die Antwort auf deine Frage, für den Marktplatz Klagenfurt im touris-
tischen Bereich auch zuständig ist. Wir haben hier am chinesischen Markt einen Anteil von 
0,8% und 0,2% Übernachtungen. Ist auch der Grund, weil chinesische Gruppen hauptsächlich 
kommen, die hier einen Städtetourismus machen, in einer Woche eben mehrere europäi-
sche Städte besuchen, auch in Klagenfurt Zwischenstation machen, in einer dieser Städte 
dementsprechend auch dann übernachten und weil wir hier wirklich in der 10. Oktober 
Straße einen sehr, sehr guten Geschäftsmann haben, der sich hier auf diese Märkte speziali-
siert hat und hier eben sein Hotel aufgemacht hat. Es gibt hier natürlich die Zusammenarbeit 
mit der Österreich Werbung, mit der Kärnten Werbung und mit anderen Werbeveranstal-
tern von Seite des Tourismusverbandes und der Tourismusregion her. Dementsprechend 
wird das an den Märkten angepriesen. Ich darf aber dich darauf hinweisen. Wenn du hier 
von Hoffnungsmärkten sprichst, es gibt noch immer die Hoffnungsmärkte im Osten auch im 
europäischen Bereich. Hier wird gerade vom Tourismusverband eine große Werbekampagne 
in Polen gefahren.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderätin Gabriela Holzer, SPÖ: 
 
Dass die Nächtigungszahlen gestiegen sind, freut mich sehr. Ich denke, das freut uns alle. 
Mich würde jetzt interessieren, wie viele Hotelbetten oder Betten hat Klagenfurt überhaupt 
und wie ist die durchschnittliche Auslastung über’s Jahr gesehen? 
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Die Zahlen muss ich dir nachliefern. Ich weiß nur, dass wir massivste Probleme haben an ge-
wissen Wochenenden bzw. bei gewissen Veranstaltungen hier in Klagenfurt, eben dement-
sprechend Betten zu finden. Selbst die Stadt, wenn sie für Delegationen oder sonstige Gast-
besuche oft einmal Zimmer braucht, hat dann an diesen Tagen und Wochenenden Prob-
leme, noch Zimmer zu füllen. Es wird sich in den nächsten Jahren etwas entspannen in die-
sen Zeiträumen. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo in Klagenfurt nicht jedes Bett gefüllt 
ist und dementsprechend auch weniger Touristen und Gäste hier sind. Die Zahlen kriegst du 
nach. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten: 
 
Insbesondere wollte ich mich natürlich erkundigen, Klagenfurt hat eine Partnerstadt, Nan-
ning, mit 6,4 Millionen Einwohner. Die Provinz hat 50 Millionen Einwohner. Jetzt sind wir 
Partnerstadt. Inwieweit und inwiefern wird dort Werbung betrieben, damit man zumindest 
die Partnerstadt ansieht, nämlich Klagenfurt. Und wenn man jetzt die Flughäfen, ich spreche 
jetzt vom Tourismus-Incoming, in Salzburg, Innsbruck, Wien sage ich gar nicht einmal dazu, 
ansieht, so sind die voll mit Chartermaschinen, die nicht Leute hinausbringen sondern Leute 
hineinbringen. Und bei uns ist alles leer. Was die Betten betrifft, die sind wirklich nur an ganz 
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speziellen Tagen gebucht. Voll gebucht wenn Ironman ist oder Veranstaltungen am Wörther-
see etc. Ansonsten sind die Buchungen nicht wirklich berauschend.  
 
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Also dem kann ich dir jetzt nicht ganz beipflichten. Die Buchungen sind über Jahre schon im-
mer relativ gute gewesen. Auch die Auslastungen. Es hat einmal einen guten Tourismusrefe-
renten auch in der Stadt gegeben, der hat Dieter Jandl geheißen und der hat den Grundstein 
für die Auslastung der Betten in Klagenfurt gelegt. Und ich glaube, du wirst nicht behaupten 
können, dass er schlechte Arbeit geleistet hat. 
 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz. 
 
A 37/19 von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Bürgermeisterin 
 Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Bewerbung For Forest 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Laut Bürgermeisterin Dr. Mathiaschitz und Klaus Littmann wird das Projekt For Forest für 
weltweites Interesse sowie weltweite Berichterstattung über Klagenfurt am Wörthersee sor-
gen. 
Wortlaut der Anfrage: 
Wie bewirbt (welche Abteilungen) die Landeshauptstadt national und international dieses 
´weltweit einzigartige` und für die Mehrheit der Bevölkerung nicht nachvollziehbare ´Kunst-
projekt`? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat. 
Die Bewerbung läuft über Klaus Littmann, seine Medienpartner regional und national und 
seine Medienagentur in London international, den Tourismusverband Klagenfurt, Kärnten 
Tourismus und jede einzelne Person, das kann man so sagen, die gut oder schlecht über die-
ses Projekt redet.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen: 
 
Frau Bürgermeisterin, sind Sie eben der Meinung, dass gerade diese Mobilisierung bzw. 
diese Negativpropaganda bzw. das Ablehnen des Projektes von Seite der freiheitlichen Partei 
oder auch von Herrn Jandl wesentlich dazu beiträgt, das Projekt so richtig publik zu machen? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Natürlich. Jede Negativkritik und Polarisierung trägt zum weiteren Bekanntheitsgrad bei. Ge-
gen was ich mich allerdings verwehre, ist die zunehmende Verrohung der Sprache, eine Bru-
talisierung der Sprache. Ich kann wirklich nur jeden einzelnen Gemeinderat aufrufen, hier 
wirklich ganz gezielt dagegen auch aufzutreten.  
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Zusatzfrage von Gemeinderätin Mag. Karin Ruppert, F.A.I.R. 
 
Ja, es ist bei der Vorstellung des Projektes durch Herrn Littmann quasi angekündigt worden, 
dass Greta Thunberg angefragt ist. Hat sie bereits zugesagt? Wissen Sie da etwas dazu. 
 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ: 
 
Herr Magistratsdirektor, darf die Gemeinderätin Ruppert eine Frage stellen, wenn die grüne 
Fraktion schon eine gestellt hat? 
 
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost: 
 
Nur eine Anfrage der gleichen Fraktion. 
 
Die Zusatzfrage von Gemeinderätin Mag. Ruppert, F.A.I.R., wird zurückgenommen. 
 
Zusatzfrage von Gemeinderätin Maga. iur. Iris Pirker-Frühauf, FPÖ: 
 
Zu aller Anfang, das mit der Verrohung der Sprache. Da bin ich ganz bei Ihnen. Weil es war 
auch bei der Diskussion in den City Arkaden eine Frechheit, wie teilweise die, ob sie jetzt po-
sitiv oder negativ gesinnt sind, gesprochen haben. Da kann ich nur sagen, meine Schwester 
hat eine normale Frage gestellt und ist dann beschimpft worden. Ist nicht notwendig. Wirk-
lich, da sollten wir uns alle ein bisschen zusammenreißen und da ein Benehmen an den Tag 
legen. Zu diesen Werbeanzeigen. Es gibt diverse Einschaltungen, unter anderem auch in die-
sem schönen Heftl da von Herrn Littmann persönlich, wo Sie herauslachen und eben natür-
lich dieses Projekt loben. Wer zahlt denn diese Inserate, Interviews? Zahlt die die Stadt, die 
SPÖ oder sind die gratis in dem jeweiligen Medium und von diesem Medium quasi eine Sub-
vention für das Projekt? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Also. Wie der Gemeinderat weiß, hat die Krone eine Medienpartnerschaft mit dem Herrn 
Littmann. Das ist eigentlich von Wien aus gegangen. Der Herr Dichand hat sich ausgespro-
chen positiv diesem Projekt gegenüber geäußert und die Krone unterstützt dieses Projekt.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Mag. art. Manfred Jantscher, ÖVP: 
 
Ich habe eine Frage. Der Geschäftsführer der Sport GesmbH, Gert Unterköfler, hat sich im 
Zusammenhang des ganzen Projektes mit besonderer Leistung eigentlich hervorgetan. Bei 
ihm merkt man eigentlich, dass auf der einen Seite ein Sportherz in seiner Brust schlägt und 
er auf der anderen Seite auch dem Projekt sehr aufgeschlossen ist. Ich denke, dass er von 
der Glaubwürdigkeit sehr gut zu dem Projekt passt. Ist da vielleicht angedacht, dass man da 
eine Belohnung oder Belobigung ihm zukommen lässt? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
An das haben wir jetzt noch nicht gedacht. Aber ich muss wirklich sagen, der Herr Unterköf-
ler ist wirklich der perfekte Geschäftsführer des Sportparks. Was er auf die Beine stellt, lässt 
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sich wirklich sehen. Und wir sind international eigentlich eine Nummer. Alleine mit den Kon-
zerten heuer und diesem Kunstprojekt, nächstes Jahr Rammstein, ist wirklich ganz, ganz toll, 
was er für Arbeit leistet. Kann man ohne weiteres darüber einmal diskutieren.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Christian Glück, SPÖ: 
 
Meine Anfrage geht erstens einmal stellvertretend für die Karin Ruppert, weil ich die Frage 
einfach interessant finde und weil ich das gut finde, dass das überhaupt in der Diskussion ist 
und weil es eben der Herr Littmann selber einmal erwähnt hat. Weiß man jetzt, ob im Herbst 
die Greta Thunberg kommen wird oder nicht? Darf ich noch einen Zusatzsatz sagen. Weil im-
mer so gejammert habt im Stadion wegen Fußball, Rammstein spielt auch, und Innsbruck 
wäre bei der Austria Klagenfurt zu Gast. Das interessiert euch gar nicht. 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Ich kann die Antwort jetzt so nicht geben, weil das macht der Herr Littmann. Und das wird 
der Herr Littmann zu gegebener Zeit veröffentlichen.  
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten: 
 
Zunächst bin ich ja froh, dass ich noch eine Abschlussfrage stellen darf, nachdem es ja nur 5 
Gemeinderatssitzungen 2019 gibt bei 12 Monaten. Das ist österreichweit einzigartig für eine 
Landeshauptstadt. Zweitens darf ich daran erinnern, dass ich auch dagegen bin, was die Ver-
rohung der Sprache betrifft. Aber ich darf daran erinnern, dass es eine Bürgermeisterin einer 
Landeshauptstadt gegeben hat, die in einer Stadtsenatssitzung nicht gerade sehr nobel über 
eine grüne Gemeinderätin gesprochen hat. Abschließend meine Frage. Wird es am Ende die-
ser Veranstaltung von Ihnen eine transparente Abrechnung geben, was diese Veranstaltung 
gekostet hat, was der Herr Littmann eingezahlt hat? Insgesamt gesehen, wird der Gemeinde-
rat ordnungsgemäß als oberstes Organ dieser Landeshauptstadt von Ihnen endlich einmal 
transparent informiert? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Zuerst einmal zur Verrohung der Sprache. Ich weise das dezidiert zurück, wirklich dezidiert 
zurück. Es war eine interne Sitzung und es war in keiner Weise, in keiner Weise beleidigend 
gemeint. Also da ersuche ich wirklich, dass man hier nicht Birnen mit Äpfel vergleicht. Selbst-
verständlich. Es gibt über alles in der Stadt eine Abrechnung. Wir haben überall eine Trans-
parenz. Auch in diesem Fall. 
 
A 38/19 von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen, an Bürgermeisterin 
 Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Zusatztafeln für historisch be- 
 lastete Straßennahmen 
 
Allfällige nähere Hinweise: 
Wenn schon nicht umbenannt, sollen historisch belastete Straßen- und Plätzenamen als Zei-
chen der Aufarbeitung durch die Stadt im öffentlichen Raum sichtbar und mit erläuternden 
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Zusatztafeln versehen werden. Der Gedenk- und Erinnerungsbeirat, dem ich seit 2015 ange-
höre, arbeitete dazu 45 Textvorschläge aus. Der Vorsitzende Dr. Peter Gstettner präsentierte 
2016 im Stadtsenat die 45 Vorschläge.  
Wortlaut der Anfrage: 
Warum sperrt sich die Landeshauptstadt Klagenfurt seit 2016 dagegen, die vom Gedenk- und 
Erinnerungsbeirat empfohlenen und ausgearbeiteten erläuternden Texte auf Zusatztafeln 
bei historisch belasteten Straßenschildern anbringen zu lassen? 
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat. 
Zu Ihrer Anfrage darf ich ganz grundsätzlich festhalten, dass in der Stadt Klagenfurt bereits 
im Jahr 2007, damals war Bürgermeister Harald Scheucher, eine namhafte Historikerkom-
mission unter dem Vorsitz des damaligen stellvertretenden Leiters des Kärntner Landesar-
chivs, Dr. Willi Doier, installiert wurde. Diese Kommission hat sich vor allem mit Straßenna-
men von Personen, die mit den Verbrechen und Geschehnissen in Zeiten des Nationalsozia-
lismus in Zusammenhang gebracht wurden, beschäftigt. Dabei wurden alle rund 1350 Stra-
ßennamen einer Überprüfung unterzogen und rund 50 Namen, die in den Jahren 1938 bis 
1945 als auffällig galten, kontrolliert. Als Ergebnis hat die Kommission eine Umbenennung 
der Philip-Lenard-Gasse, der Prof. Porsche Straße, der Rauterstraße und der Hindenburg-
straße empfohlen. Dieser Empfehlung ist die Stadt auch weitestgehend nachgekommen. So 
wurden aus der Philip-Lenard-Gasse die Karl-Landsteiner-Gasse, aus der Prof. Porsche Straße 
die Porschestraße, aus der Hindenburgstraße die Einspielerstraße und die Rautergasse 
wurde dem Schriftsteller Ernst Alexander Rauter gewidmet, blieb aber von der Bezeichnung 
her gleich. Zum Thema Straßenbenennungen möchte ich auch erwähnen, dass es diesbezüg-
lich höchst unterschiedliche Zugänge gibt und sich auch die Experten nicht immer einig sind. 
Was nun die im Jahr 2013 von den eingesetzten Gedenk- und Erinnerungsbeiratsmitgliedern 
ausgearbeiteten 45 Straßennamen betrifft, sind wir im Stadtsenat einstimmig übereinge-
kommen, dass derzeit keine weiteren Umbenennungen erfolgen sollen. Auch die vom Beirat 
vorgeschlagenen Zusatztafeln erscheinen uns nicht sinnvoll, sodass wir den Zugang gewählt 
haben, alle belasteten Straßennamen, die der Gedenk- und Erinnerungsbeirat recherchiert 
hat, auf die Homepage der Stadt Klagenfurt zu stellen und anstelle von Zusatztafeln zu über-
legen, die nach belasteten Personen bezeichneten Straßen und Plätze mit einem QR-Code zu 
versehen, womit alle diesbezüglichen Informationen digital abrufbar wären. Auch aus Platz-
gründen wäre es äußerst schwierig, alle erforderlichen und relevanten Informationen auf 
den Zusatztafeln von belasteten Straßennamen abzubilden, um eine korrekte und umfas-
sende Darstellung über die Rolle dieser Personen in der NS-Zeit zu gewährleisten. Darüber 
hinaus haben wir dem Gedenk- und Erinnerungsbeirat auch vorgeschlagen, eine eigene Pub-
likation mit den belasteten Straßennamen herauszugeben, die aus Mitteln der Stadt finan-
ziert worden wäre. Auch in der neu erschienen Auflage des Straßen- und Plätzebuches der 
Stadt, welches unter der Regie von Herrn Dr. Doier unter Mitwirkung von Herrn Prof. Dr. 
Pohl, Dr. Leute und Dr. Kleewein entstanden ist, wurden den vom Gedenk- und Erinnerungs-
beirat recherchierten Straßennamen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Abschließend 
darf ich noch einmal festhalten, dass die Stadt Klagenfurt österreichweit eine vorbildliche 
Rolle in der Gedenk- und Erinnerungskultur einnimmt. Ich erwähne dabei den jährlich statt-
findenden internationalen Holocoust Gedenktag mit namhaften Zeitzeugen, wie Ari Rath, 
Marko Feingold, Charlotte Knobloch, Helga Kinski oder Eva Umlauf sowie die bisher 39 ver-
legten Stolpersteine, die Renovierung des jüdischen Friedhofes und die Neuerrichtung der 
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Gedenkstätte an das jüdische Bethaus in der Platzgasse. Darüber hinaus unterstützen wir die 
Aktivitäten von Memorial Kärnten Koroska und des Mauthausen-Komitees und veranstalten 
auch immer wieder Diskussionen und Vorträge von Zeitzeugen in den Klagenfurter Schulen.  
Klagenfurt, und da glaube ich kann ich im Namen aller sprechen, wird auch in Zukunft eine 
aktive und lebhafte Gedenk- und Erinnerungskultur betreiben und sinnvoll erscheinende 
Projekte auch tatsächlich unterstützen.  
 
Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Wäre es in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, wenn dieser von Ihnen angesprochene QR-
Code für Straßennamen auch auf weitere Straßennamen ausgedehnt wird, damit Besucher 
der Stadt wirklich dann auch über zu würdigende Personen oder Taten Fakten ablesen könn-
ten. Zum Beispiel Besucher aus Deutschland wissen nie, warum es bei uns eine 10. Oktober-
Straße gibt. Das wäre glaube ich eine ganz gute Anregung, wenn man da dann über QR-Code 
auch diese Geschichte lesen könnte.  
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Herr Gemeinderat, mit dem kann ich mich absolut anfreunden. Ich glaube, das ist eine gute 
Idee und wir werden dem nähertreten. 
 
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen: 
 
Danke für die ausführliche Beantwortung. Für mich bleibt schon einiges im Raum stehen, 
nämlich einerseits eine gewisse Missachtung des Beirates, das möchte ich einmal im Raum 
so stehen lassen. Und all das, was du aufgezählt hast, geht eigentlich auf den Vorgänger zu-
rück. Das war der damalige Bürgermeister Scheider, der den Beirat installiert hat, der die 
Stolpersteine installiert hat, der auch wesentlich beigetragen hat, dass das Ganze auf 
Schiene gekommen ist. Natürlich, wenn das weitergeführt wird, ist das sehr löblich. Nur, ich 
finde es komisch, dass du sagst, wenn das wirklich sinnvolle, unterstützenswerte, so irgend-
wie die Formulierung, Sachen wären. Grundsätzlich bleibt für mich eine gewisse Missachtung 
unserer Arbeit über. Das muss ich schon sagen. Und wenn es in anderen Städten geht, wa-
rum nicht in Klagenfurt. Dass es gerade unter einer SPÖ-Führung nicht möglich ist. Ja, warum 
ist es nicht möglich, gerade unter einer sozialdemokratisch geführten Landeshauptstadt, das, 
was unter einer freiheitlichen Bürgermeisterschaft möglich war? Ohne das jetzt irgendwie 
parteipolitisch auszuschlachten, aber ich frage mich halt, warum geht das nicht? Das ist man-
gelnder Wille und wie gesagt, eine gewisse Missachtung des Beirates, der sich regelmäßig 
einfindet und wirklich wertvolle Erinnerungsarbeit leistet.  
 
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Die Missachtung des Beirates weise ich wirklich dezidiert zurück. Es gibt eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Beirat, mit Herrn Prof. Gstettner, in verschiedensten Bereichen. Und es 
stimmt, es wurde die Erinnerungsarbeit, ich habe es ja erwähnt, unter Dipl. Ing. Scheucher 
begonnen, unter Christian Scheider weitergeführt und die wird auch jetzt weitergeführt. Wir 
haben ja gerade voriges Jahr 17 weitere Stolpersteine verlegt. Also hier etwas zu konstruie-
ren, das weise ich wirklich zurück. 
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Die Anfragen A 39/19, A 40/19, A 41/19, A 42/19, A 44/19, A 45/19, A 47/19, A 48/19, A 
49/19, A 51/19, A 52/19, A 53/19 und A 54/19 gelangen aus Zeitgründen nicht mehr zum 
Aufruf.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, übernimmt den Vorsitz und spricht: 
 
So. Die Fragestunde ist beendet. In der Zwischenzeit ist Herr Prof. Pilz eingetroffen. Ich darf 
Sie ganz herzlich begrüßen.  
Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf darauf hinweisen, das heute durch die 
Grüne Gemeinderatsfraktion ein Antrag auf Abberufung eines Mitgliedes des Ausschusses 
des Gemeinderates gemäß § 26 Abs. 6 des Klagenfurter Stadtrechtes, nämlich Frau Gemein-
derätin Mag.a Andrea Wulz aus dem Ausschuss für Frauen, Familie und Jugend, dem Aus-
schuss für Feuerwehren und Friedhöfe sowie aus dem Ausschuss für Straßenbau und Ver-
kehr eingebracht wurde. Gemäß § 68 Abs. 2 Klagenfurter Stadtrecht ist der Antrag von allen 
fünf Gemeinderatsmitgliedern der Grünen Fraktion gefertigt und somit ordnungsgemäß ein-
gebracht. Die Tagesordnung wird daher um diesen Antrag mit TOP 44a ergänzt. Die diesbe-
züglich notwendige Abstimmung erfolgt gemäß § 68 Abs. 4 Klagenfurter Stadtrecht später 
geheim und ist vor der Behandlung allfälliger Dringlichkeitsanträge bzw. selbstständiger An-
träge vorzusehen.  
Die Tagesordnung liegt vor. Gibt es Einwände? 
 
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zur Tagesordnung TOP 8: 
 
Zur Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 8, Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort 
Nord. Da gab es einen Brief des Direktors an mehrere Mitglieder des Gemeinderates. Offen-
bar sind da für unsere Fraktion Unklarheiten aufgetreten, deshalb würden wir ersuchen, dass 
wir diesen Punkt heute von der Tagesordnung absetzen und das nächste Mal beraten dann.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Das kann ich nur jetzt einmal an den Gemeinderat weitergeben. Ich sehe derzeit keine Ver-
anlassung, weil eigentlich alles nicht einmal sondern x-mal auch diskutiert wurde. Ich darf 
vielleicht auch den zuständigen Referenten, Herrn Stadtrat Petritz, um eine Wortmeldung 
bitten. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ, zur Tagesordnung TOP 8: 
 
Dankeschön, Frau Bürgermeisterin. Werte Mitglieder des Gemeinderates. Der Antrag 8 ist 
bereits im Stadtsenat beschlossen worden. Es gibt jetzt den Finanzierungsantrag. Seitens des 
Landes Kärnten geht es jetzt darum, dass wir über den Sommer den Inklusionsstandort An-
nabichl fertigstellen werden. Und es gibt mit dem Direktor und den zuständigen Pädagogen 
Gespräche. Morgen folgt das nächste Gespräch. Auch von Seite der Fachabteilung des Lan-
des, der Bildungsdirektion, gibt es eigentlich, auch von Seite FM, keine Notwendigkeit einer 
Verzögerung, weil das Inklusionszentrum Nord sollte mit Schulbeginn 2019 starten können.  
 
 
 
 



296 
 

Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Herr Magistratsdirektor, ist das ein Antrag jetzt gewesen? Muss man über den abstimmen? 
Aber die Tagesordnung ist an sich festgelegt? 
 
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost: 
 
Wenn aber der Gemeinderat Dr. Skorianz eine Frage hat zur Tagesordnung und hier einen 
Antrag stellt zur Geschäftsbehandlung auf Absetzung, dann wäre darüber abzustimmen. Ist 
so zu verstehen. Kann mit zwei Drittel Mehrheit abgesetzt werden.  
 
Wortmeldung von Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, zur Tagesordnung TOP 8: 
 
Also wie ich das Schreiben des Herrn Direktors interpretiere, geht es hier eigentlich um die 
Raumaufteilung und die Nutzung der Räume, um die es geht und nicht um die bauliche Maß-
nahme. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier die notwendigen Umbauten für 
die Inklusion nur über den Sommer machen können. Das heißt, das steht jetzt vor der Tür. 
Eigentlich warten alle darauf, dass jetzt die Gelder freigegeben werden und wir diese Sanie-
rungen machen können. Wenn wir das zu einem späteren Zeitpunkt, egal ob es Mitte Som-
mer, Herbst oder sonst wann ist, machen, dann wird es für das nächste Schuljahr auf jeden 
Fall keine Adaptierungen, keine notwendigen Adaptierungen geben. Und ich glaube, über 
ein Raumnutzungskonzept kann man sich dann über den Sommer auch noch dementspre-
chend den Kopf zerbrechen.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Ich möchte vielleicht etwas noch sagen, weil ich glaube, dass man einfach wissen soll auch, 
über was man spricht. Hoher Gemeinderat, diese Schule, die neue NMS, wurde gebaut und 
für 400 Kinder ausgelegt. Derzeit benutzen die Neue Mittelschule 180 Kinder. Mit der Volks-
schule würden 80 Kinder dazukommen. Das heißt, es wären dann 260 Kinder in einem Ge-
bäude, das für 400 Kinder ausgelegt ist. Und da geht es schon auch darum, dass wir aufgeru-
fen sind, die Steuergelder auch wirklich sparsam zu verwenden. Ich kann Ihnen jede Menge 
von Klagenfurter Schulen zeigen, die mit einem weit, weit geringeren Raumangebot auskom-
men müssen. 400 Plätze ist diese Schule ausgelegt. Derzeit genutzt von 180 Kindern. Und die 
80 von der Volksschule dazu sind 260 Kinder. Und ich glaube, dass das vertretbar ist. Bin 
aber beim Herrn Bildungsreferenten, selbstverständlich soll mit den Direktoren und mit den 
Eltern ein Nutzungskonzept der einzelnen Räume ausgearbeitet werden. Aber ich sage noch 
einmal das, was auch der Stadtrat Geiger gesagt hat, es geht um die Errichtung eines Inklusi-
onsschwerpunktes und die Umbauarbeiten dieses Inklusionsschwerpunktes können wir nur 
im Sommer machen. Wir würden ein ganzes Jahr verlieren.  
 
Wortmeldung von Vizebürgermeister Wolfgang Germ, FPÖ, zur Tagesordnung TOP 8: 
 
Uns geht es eigentlich nur um das, dass man der Schulleitung Gehör schenkt, einfach auf die 
Bedürfnisse, Platzprobleme, die da geschildert worden sind. Das sind ja nicht irgendeine 
Platzprobleme. Sie haben ja gesagt, sie machen diese Inklusion schon 20 Jahre. Jetzt geht es 
nur darum, wenn jetzt die Volksschule auch noch dazu kommt, dann haben sie Angst, dass 
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sie zu wenig Raum haben. Das ist einfach wichtig. Ich habe mit dem Schulleiter selber ge-
sprochen. Er meint nur, er will Gespräche führen, dass das nicht so einfach durchgedrückt 
wird, der Bescheid dann am Tisch liegt und dann geht nichts mehr. Danach sind wir alle ge-
scheiter. Dann werden wir das auch dementsprechend unterstützen. Wir sind ja nicht jetzt 
dagegen, dass das dort vor Ort passiert. Das andere Thema mit der Volksschule, da haben 
wir uns natürlich dagegen ausgesprochen. Aber wenn die dort reinpasst, wenn das alles 
funktioniert, warum nicht. Aber nur, dass halt ihnen einfach Gehör geschenkt wird, dann 
werden wir da auch mitgehen. 
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Das hat der Bildungsreferent auch ganz klar zugesagt. 
 
Wortmeldung Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ: 
 
Ich stelle dann formal den Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes 8 von der Tages-
ordnung. 
 
Die Bürgermeisterin als Vorsitzende fragt, wer für die Absetzung dieses Tagesordnungspunk-
tes 8 ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. 
 
 Der vorstehende Antrag auf Absetzung des TOP 8 von der Tagesordnung erhält nicht 
 die erforderliche zwei Drittel Mehrheit und bleibt daher auf der Tagesordnung 
 (PRO-Stimmen von FPÖ, Team Kärnten und GRin Mag.a Ruppert, F.A.I.R.). 
 
Die Bürgermeisterin als Vorsitzende lässt über die Tagesordnung abstimmen. Wer dafür ist 
bitte ein Zeichen mit der Hand.  
 
 Die Tagesordnung wird mit Stimmenmehrheit angenommen (Gegenstimme von 
 GRin Mag.a Ruppert, F.A.I.R. und Stimmenthaltung von GRin Mag.a Andrea Wulz, 
 Die Grünen). 
 

***** 
 
Tagesordnung 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 7.3.2019 
2. Hilfswerk Kärnten, Verleihung des Rechtes zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens, 
 Bericht gemäß § 73 StR 
3. Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen – Einrichtung, Statut, Aufgaben- und Vermögens 
 (rück)übertragung 
4. Straßenumbenennung eines Teilstücks der Unterkröllstraße in Eichenwaldstraße 
5. Straßenbenennung Fabjan-Hafner-Passage 
6. Straßenbenennung im Bereich St. Peter/Ebenthal, Hermine-Preis-Gasse 
7. Abteilung Entsorgung, KF-Spezialfonds – Zweckbindung zur Errichtung der Kläranlage, 
 Aufnahme in den AOH und außerplanmäßige Ausgabe 
8. Abteilung Facility Management, Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord, 
 Aufnahme in den AOH und außerplanmäßige Ausgabe 
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9. Abteilung Facility Management, Schulstandort Waidmannsdorf, Barrierefreiheit, 
 Erhöhung der Gesamtkosten und außerplanmäßige Ausgabe 
10. Abteilung Facility Management, Planungen – Hochbau, Detailplanung für Neubau 
 und Sanierung der Sportstätte Annabichl, Erhöhung der Gesamtkosten und überplan- 
 mäßige Ausgabe 
11. Abteilung Bevölkerungswesen, Nationalratswahl 2019, überplanmäßige Ausgaben 
12. Klagenfurter Hundeabgabenverordnung 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler 
13. Flächenwidmungsplanänderung Lfd. Nr. 20/C4/2017 (JP Beteiligungs GmbH) 
14. Flächenwidmungsplanänderung Lfd. Nr. 2/D4/2019 (Amtsvorschlag Heiligengeist- 
 platz 4) 
15. Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „PORR-Liegenschaft St. Peter 
 Straße“, Lfd. Nr. 30/E5/2013 (TEERAG-ASDAG AG) 
16. Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Jump World Südring“, Lfd. Nr. 
 25/E4/2017 (Querquadrat GmbH) 
17. Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Erneuerung Lidl-Filiale Durch- 
 laßstraße“, Lfd. Nr. 18A/D5/2017 (LIDL Österreich GmbH) 
18. Änderung der Integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „LIDL Markt 
 Rosentalerstraße“ – Neue Bezeichnung „Rosentaler Straße/Heinrich-Heine-Gasse“, 
 Lfd. Nr. 18B/E4/2017 
19. Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die Baufläche .646/1, KG Klagenfurt, 
 Villacher Straße 29 (ABEL & ABEL Architektur ZT GmbH) 
20. Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die Grundstücke Nr. 74, 572/3, 572/10, 
 Baufläche .14/2, alle KG Lendorf, Feldkirchner Straße 303, 305 (Grandits Bauträger) 
21. Änderung des Teilbebauungsplanes vom 20.3.2013 für das Grundstück Nr. 311/12, 
 KG Marolla, St. Veiter Straße 196, 198 (P & M St. Veiter Straße Projekt GmbH) 
22. Änderung des Bebauungsplanes vom 10.12.1996 für die Bauflächen .504/1, 504/3, 
 KG Klagenfurt Paulitschgasse 6/10. Oktober-Straße 26, 28 (k) (Wagner Vermietung) 
23. Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019, gegenwärtige Personalplanung 
Berichterstatter: Stadtrat Christian Scheider 
24. Grundbereinigung zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt öffentliches Gut und 
 Landeshauptstadt Klagenfurt privat – e-carsharing Wurzelgasse 
25. Grundbereinigung Siemensstraße 
26. Grundtausch Akazienhofstraße und Servitut Gehweg 
27. Grundtausch Lichtenfelsgasse/Adolf-Kolping-Gasse 
28. Grundeinlöse Völkermarkter Straße – Verlängerung Radweg 
29. Annaweg – Übernahme einer Wegparzelle 
30. Einreihungsverordnung nach dem Kärntner Straßengesetz, Beschlussfassung 
31. Straßenpolizeiliche Maßnahmen, Verordnung im eigenen Wirkungsbereich, 
 SV 08/106/19 vom 24. Juni 2019, Genehmigung 
Berichterstatter: Stadtrat Markus Geiger 
32. Faysal Soltanzadeh, Mietbeihilfe Venture Rent 
33. PPD Immobilien e.U., Peter Dohr, Mietbeihilfe Venture Rent 
34. Gennaro Guagliardi, Mietbeihilfe Venture Rent 
35. Lisa Valentina Sonnberger, Mietbeihilfe Venture Rent 
36. Ing. Dietmar Knapp, Immobilien e.U., Mietbeihilfe Venture Rent 
37. Nimmerland OG, Mietbeihilde Venture Rent 
38. Anja Decker, Mietbeihilfe Venture Rent 



299 
 

39. Zhao Dong Jing KYO Kitchen & Bar, Förderung zur Belebung des Kardinalsviertels 
40. Margit Schermann-Riegler, Grundverkehr Gewerbestraße/Industriering, Grundstück 
 574/8, KG 72175 St. Ruprecht 
41. Wolfgang Zangl, Zusatzvereinbarung Verlängerung Baurecht Grundst. 1040/6, 1040/9 
 und 1071/4, KG 72123 Hörtendorf 
42. Neues Wohnen Hörtendorf, Grundverkauf Klindic, Gst. 189/40 KG Hörtendorf 
43. Pfarrhof St. Ruprecht, Grundankauf und Tausch 
44. Messe – Kabinentrakt, Tauschvertrag 
44a. Abberufung eines Mitgliedes aus den Ausschüssen 
 
Allfällige selbstständige Anträge, Anfragen und Dringlichkeitsanträge gem. Geschäftsordnung 
des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
 

***** 
 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz und spricht: 
 
Ich darf die Bürgermeisterin ersuchen, um Ausführung ab TOP 2. Ich möchte im Vorfeld be-
treffend die Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 7. März 2019 bitten. Ge-
genprobe.  
 
1. Die Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 7. März 2019 wird 
 einstimmig genehmigt. 
 
Es folgt 
 

Berichterstatterin: Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz 

 
Die Bürgermeisterin berichtet zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12: 
 
Punkt 2, das Hilfswerk hat das Stadtwappen erhalten. Das wurde auf Grund der Feierlichkei-
ten im Vorfeld einstimmig vorgenehmigt. Der nächste Punkt 3 betrifft jetzt die Einrichtung 
eines Eigenbetriebs Klagenfurt Wohnen. Ich werde dann im Anschluss zu meinen Anträgen 
den Herrn Prof. Pilz bitten, dass er von seiner Sicht einfach schildert, was das für die IVK für 
die Wohnungen für den Eigenbetrieb bedeutet. Hoher Gemeinderat, mit dem vorliegenden 
Antrag wird eben der Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen eingerichtet und zugleich wird be-
schlossen, das diesem Eigenbetrieb zugrundeliegende Statut und die damit verbundene fi-
nanzielle Ausgestaltung. Weiters werden die Aufgaben, die Errichtung, Erhaltung, Verwal-
tung sowie Vermietung von Immobilien der sogenannten blauen Liste von der Abteilung 
Wohnung auf den Eigenbetrieb übertragen. Die Immobilien der blauen Liste, also jene Woh-
nungen, die in der Stadt noch sind von der Abteilung Wohnung, werden auf den Eigenbe-
trieb übertragen und die Aufgaben Errichtung, Erhaltung, Verwaltung sowie Vermietung von 
Immobilien der grünen Liste von der IVK werden auf den Eigenbetrieb rückübertragen. Die 
Details wird Ihnen dann der Herr Prof. Pilz liefern. Es geht hier um das, was wir eigentlich als 
Grundsatzbeschluss schon im Gemeinderat beschlossen haben, dass eben alle Wohnungen 
unter einem Dach, nämlich dem Dach der Stadt Klagenfurt, in Zukunft organisiert sein sollen. 
Der nächste Punkt ist im Ausschuss einstimmig drüber gegangen. Straßenumbenennung ei-
nes Teilstückes der Unterkröllstraße in Eichenwaldstraße. Dann die Straßenbenennung in 
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Fabjan-Hafner-Passage, jener slowenische Schriftsteller, dem hier eine Erinnerung gesetzt 
werden soll. Dann Straßenbenennung im Bereich St. Peter/Ebenthal in Hermine-Preis-Gasse. 
Dem geschuldet, dass wir jetzt mehr Frauennamen versuchen auch tatsächlich in die Stra-
ßenbenennungen mit einzubeziehen. Der nächste Punkt, Punkt 7, betrifft den Spezialfonds, 
die Zweckbindung zur Errichtung der Kläranlage. Mit der Zweckbindung des KF-Spezialfonds 
soll die Finanzierung der Errichtung der Kläranlage zu großteils gesichert werden. Der Betrag 
in Höhe von 34,882.575,76, das ist der Fondsstand per 31.5.2019, wird aus der Rücklage Ka-
nalisation entnommen und dient zur Aus- bzw. Teilfinanzierung von Projekten des außeror-
dentlichen Haushaltes. Punkt 8 betrifft eben das Schulzentrum Annabichl. Die Neue Mittel-
schule Annabichl wird zu einem Inklusionsstandort ausgebaut und in weiterer Folge soll eben 
die Volksschule 4 integriert werden. Selbstverständlich passiert das unter Vorsitz des Bil-
dungsreferenten unter Einbeziehung der Pädagogen und der Elternschaft. Dieses Projekt ist 
im Voranschlag 2019 nicht vorgesehen, weshalb die Aufnahme in den außerordentlichen 
Haushalt mit Gesamtkosten von 1,350 Millionen und die Genehmigung einer außerplanmä-
ßigen Ausgabe in Höhe von 150.000 erforderlich ist.  Gemäß der Investitionsanmeldung der 
Abteilung Facility Management ist mit Fördermittel von insgesamt 153.000 Euro zu rechnen. 
Durch die Realisierung dieses Projektes ist das im Voranschlag 2019 vorgesehene Projekt 
Volksschule St. Ruprecht, Errichtung von 2 Klassenräumen, nicht mehr erforderlich und es 
können somit Kosten von 365.000 Euro eingespart werden. Der nächste Punkt betrifft eben-
falls wieder den außerordentlichen Haushalt. Es geht um die Barrierefreimachung des Schul-
standortes Waidmannsdorf. Bei diesem Projekt soll es in einer zweiten Baustufe zu einem 
Lifteinbau kommen in der Sonderschule Waidmannsdorf. Die Gesamtkosten werden um 
160.000 also auf 420.000 Euro erhöht und dieser Betrag in Form einer außerplanmäßigen 
Ausgabe bereitgestellt. Das Projekt wird vom Schulbaufonds mit 83.610 Euro gefördert. Top 
10, Planungen im Bereich der Hochbauabteilung. Ebenfalls der außerordentliche Haushalt. 
Für die Detailplanung für den Neubau und Sanierung der Sportanlage Annabichl werden am 
Planungskonto der Abteilung Facility Management 140.000 Euro benötigt. Da diese Maß-
nahme im Voranschlag 2019 nicht vorgesehen ist, ist es erforderlich, die Gesamtkosten beim 
Projekt Planungen Hochbau um 140.000 Euro zu erhöhen und diesen Betrag in Form einer 
überplanmäßigen Ausgabe bereitzustellen. Top 11, nach einer Mitteilung der Abteilung Be-
völkerungswesen werden für die Durchführung der Nationalratswahl 2019 zusätzliche Mittel 
von 270.000 Euro benötigt. Die Bedeckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch 
eine Behebung aus der Rücklage Allgemein. Und der letzte Tagesordnungspunkt ist die Ände-
rung der Hundeabgabeverordnung. Es geht hier um einen Passus, der seit Jahren schon ge-
macht wird, der aber in der Verordnung nicht drinnen war. Dass nämlich, wenn jemand ei-
nen Hund oder ein Tier aus dem Tierheim holt, dass er in diesem Jahr keine Hundesteuer 
zahlen braucht. Ist wie gesagt in den letzten Jahren schon durchgeführt worden, war aber in 
der Verordnung nicht drinnen. Aus diesem Grund die entsprechende Änderung der Verord-
nung.  
Herr Prof. Pilz, ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. 
 
Es spricht Prof. Pilz zu TOP 3: 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Verleihung 
des Professorentitels. Den habe ich noch nicht bekommen. Vielleicht ganz kurz dargestellt 
das gesamte Projekt Zusammenführung der Wohnungen blaue Liste und grüne Liste. Sie wis-
sen ja, die Ausgangssituation war die, dass in der IVK vor 13, 13 ½ Jahren ein Teil der Woh-
nungen ausgegliedert wurde und der restliche Teil der Wohnungen, die sogenannte blaue 
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Liste, im Bereich der Stadt Klagenfurt verblieben ist. Es gab im letzten Jahr dann diverse Ana-
lysen, ob man die Immobilien in der Gesellschaft oder bei der Stadt zusammenführen soll. Es 
wurde dann die Entscheidung getroffen, die Zusammenführung auf Ebene der Stadt zu ma-
chen. Das Ganze ist passiert unter Anwendung des Art. 34 Budgetbegleitgesetz. Deswegen, 
die Frau Bürgermeister hat es ja angeführt, gibt es eben diese Aufgabenrückübertragung, die 
Voraussetzung dafür sind, dass weder Grunderwerbssteuer noch Eintragungsgebühr noch 
allfällige ertragssteuerliche Konsequenzen aus der Rückführung passieren. Wir haben diese 
Rückgliederung auch mit dem zuständigen Finanzamt abgestimmt. Das heißt, wir haben vom 
örtlich zuständigen Finanzamt die Zustimmung, dass die Anwendung des Art. 34 gegeben ist. 
Die Rückführung erfolgt jetzt dadurch, dass zum einen ein Eigenbetrieb gegründet wurde. 
Das ist also heute der wesentliche Punkt. Was ist ein Eigenbetrieb? Ein Eigenbetrieb ist eine 
Organisationseinheit auf Ebene einer Körperschaft öffentlichen Rechts, der organisatorisch 
selbstständig ist, aber rechtlich nicht selbstständig ist. Das heißt, Eigentümer aller Wohnun-
gen und aller Vertragsbezieher, sozusagen Abschluss aller Vertragsbezieher, das ist die Lan-
deshauptstadt Klagenfurt. Es wird sozusagen hier nur organisatorisch der Betrieb der Woh-
nungen im Eigenbetrieb zusammengefasst. Eigenbetriebe gibt es in vielen, vielen Bereichen. 
Das Land Kärnten hat gerade seine Immobilien ebenso in einem Eigenbetrieb zusammenge-
fasst. Die Stadt Graz hat das mit den Wohnungen auch so gemacht. Und der größte Eigenbe-
trieb, den Sie vielleicht kennen, ist das AKH Wien, das auch so als Eigenbetrieb geführt wird. 
Hat immer den Vorteil, ich kann genau so viel organisatorische Freiheit geben, wie ich 
möchte und bin aber nicht unbedingt angewiesen auf die unternehmensrechtlichen Themen, 
die sich also etwa aus dem GmbH-Gesetz ergeben. Aufgelöst wurde die KG dadurch, dass die 
Komplementär GmbH ausgeschieden ist. Das Vermögen der KG ist damit in den Eigenbetrieb 
angewachsen. Und auch alle Aktiva und Passiva der IVK sind jetzt im Eigenbetrieb. Die IVK 
bekommt auch übertragen, das ist sozusagen aber nur eine interne Übertragung von sozusa-
gen der Abteilung auf den Eigenbetrieb, die blauen Wohnungen, sodass am Ende des Tages 
alle Wohnungen im Eigenbetrieb sind, die dazugehörigen Schulden im Eigenbetrieb sind und 
dieser Eigenbetrieb die Mieteinnahmen lukriert und nicht entsprechend die Aufwendungen 
zu tragen hat. Die Stadt Klagenfurt ist nur mehr sozusagen ein Zuschussgeber zum Eigenbe-
trieb. Das heißt, zwischen Eigenbetrieb und der Stadt wird nur mehr budgetiert, was dazuge-
geben werden muss, um vor allem die Schulden zurückzuzahlen bzw. wenn ein Überhang ist, 
kann ich diesen Überhang ins städtische Budget übernehmen. Das wäre es jetzt aus meiner 
Sicht einmal im kurzen Überblick und stehe natürlich gerne für Detailfragen zur Verfügung.  
 
Der Vorsitzende Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, fragt, ob es vor der politischen Dis-
kussion direkte Fragen an Dr. Pilz gibt. 
 
Frage von Gemeinderätin Brigitte Schmelzer, FPÖ: 
 
Wie viele Schulden muss eigentlich die Stadt jetzt übernehmen? Damals waren es ja glaube 
ich bei über 30.000, wie das ausgelagert wurde. Ist das jetzt überschritten worden oder wie 
hoch ist die Summe? 
 
Dr. Pilz: 
 
Die genaue Summe kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber es sind jene Schulden übernom-
men worden sozusagen damals aus dem Kaufvertrag heraus. Also es wurden ja seinerzeit die 
Wohnungen verkauft. Da gab es dann entsprechende Tilgungen und natürlich dort und da 
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Neuaufnahmen für Sanierungen. Aber den genauen Betrag? Vielleicht wissen Sie es, Herr 
Wutte? Cirka 30 Millionen sind es. Also Rückführungen einerseits, aber Neuaufnahmen dann 
halt. 
 
Da es keine weiteren Fachfragen gibt, bedankt sich der Vorsitzende sehr herzlich bei Herrn 
Dr. Pilz für die Ausführungen. 
 
Es folgen Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten der Bürgermeisterin. 
 
Wortmeldung von Frau Mag.a Sonja Koschier, Die Grünen, zu TOP 5, 6: 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. 
Ich beziehe mich in meiner Wortmeldung auf die Tagesordnungspunkte 5 und 6. Es geht da 
um die Straßenbenennungen nach Fabjan Hafner und Hermine Preis. Zu Fabjan Hafner 
möchte ich eben ein paar Worte sagen, und zwar. Ich kann mich noch sehr gut an die Er-
schütterung dienen, die der plötzliche Tod dieses sehr verdienten Kärntner slowenischen 
Schriftstellers ausgelöst hat. Und zwar war das im Jahr 2016, wirklich knapp vor seinem 50. 
Geburtstag. Er hat in beiden Landessprachen geschrieben, deutsch und slowenisch. Und er 
hat in der Kärntner und in der österreichischen Literaturwelt eine große Lücke hinterlassen. 
Also sein Geist und sein Witz werden unvergessen bleiben. Und deswegen muss ich sagen 
und möchte ich ausdrücken, dass es mich sehr freut, dass nach ihm in Klagenfurt ein öffentli-
cher Platz oder eine Straße benannt wird. Ebenso auch freut es mich als grüne Abgeordnete, 
dass mit Hermine Preis eine Frau gewürdigt wird. Eine Frau, die ihr Leben im KZ lassen 
musste. Ich möchte jetzt eine Brücke schlagen. Ich habe heute einen Antrag eingebracht. Es 
gibt eine weitere Frau, Kärntner slowenische Frau, und zwar Dr.in Angela Piskernik, wo ich 
mir auch wünsche würde bzw. beantragt habe, dass nach ihr ein Platz oder eine Straße be-
nannt wird. Sie hat dieselbe Schule besucht wie unsere große Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann, hat auch dort unterrichtet und hat dann als eine, sicher die erste Kärntner Slowenin, 
wenn nicht gar die erste Kärntnerin, promoviert in Graz. Ich glaube, sie hätte es sich ver-
dient. Danke. 
 
Wortmeldung von Gemeinderätin Mag.a Karin Ruppert, F.A.I.R., zu TOP 10: 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, hoher Gemeinderat 
Ich hätte eine Frage zum Punkt 10 der Tagesordnung. Und zwar verstehe ich das Zustande-
kommen der Kosten nicht. Vielleicht kann man mich da eines Besseren belehren. Die Ge-
samtprojektkosten, die geplanten Gesamtherstellungskosten, für die Sanierung und den 
Neubau der Sportstätte Annabichl betragen 2,4 Millionen sagen wir einmal so rund. Und die 
Planungskosten für Machbarkeitsstudie belaufen sich auf 450.000. Das sind geschlagene 18% 
der Herstellungskosten. Wie kommt diese Summe zustande? Gilt für diese Summe die HOH, 
also die Honorarnotenbasis für Architekten oder wird das anders berechnet? Also ich bin 
ebenfalls für sparsame Verwendung von Steuergeldern und hätte hier gerne eine Aufklä-
rung. Danke. 
 
Wortmeldung von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zu TOP 10: 
 
Hoher Gemeinderat, geschätzte Mitglieder des Stadtsenates.  
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Ich kann jetzt keine unmittelbare Antwort geben, weil da geht es um eine Erweiterung. Es 
war ja die Machbarkeitsstudie insoferne, dass man gesagt hat, was ist dort genau umsetzbar 
und möglich, weil es ja auf Grund der Platzsituation unheimlich wichtig war, hier auch, abge-
sehen jetzt von der Neuformierung der Plätze, insbesondere auch ein Gebäude zu errichten. 
Ein Gebäude, das in weiterer Folge zu 100% im Besitz der Stadt Klagenfurt und somit auch zu 
100%iger Nutzung für den Verein kommt. Weil, wie Sie alle wissen seit Jahrzehnten, dass 
dieser Fußballverein ja Untermieter war vor Ort in Annabichl und durch Umstände, dass jahr-
zehntelang da nichts investiert wurde auch in die Bausubstanz, es notwendig war, hier den 
entsprechenden Standard einer Sportstätte Rechnung zu tragen. Mir ist es aber wichtig, mit 
dem heutigen Beschluss, den ich hoffentlich so sehe, dass ihn alle mit tragen, auch noch ein-
mal ganz klar zu manifestieren, was die Stadt Klagenfurt in der letzten Periode für den Sport, 
insbesondere für die Infrastruktur, aufgewendet hat. Wir dürfen uns erinnern an die Sport-
stätte Viktring, die wir beschlossen haben. Wir haben den Koschatplatz, der jetzt gerade in 
der Umsetzung ist. Unmittelbar nach der Sommerbetreuung muss er rasch saniert werden, 
damit wir ihn dann wieder für den Schul- und auch für den Sportbetrieb zur Verfügung ha-
ben. Wir haben im Bereich des freien Sportplatzes St. Georgen am Sandhof investiert. Wir 
haben investiert in die Sportanlage im Bereich von Wölfnitz. Wir haben zwischenzeitlich ei-
nen 3-Jahresvertrag mit dem SV Ulrichsberg abgeschlossen, wo wir eine Nachnutzung haben, 
weil sich der Verein aufgelöst hat. Ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die wichtig und 
richtig sind auf der einen Seite für unsere Jugend, dass sie auf dementsprechenden Sport-
stätten ihren Sport ausüben kann. Auf der anderen Seite, und das hat man auch gesehen von 
Beobachtern der Szene, insbesondere jetzt vor kurzem beim Ablauf der United World Games 
mit knapp 16.000 Jugendlichen aus der ganzen Welt, wie stark und wie professionell unsere 
Sportstätten angenommen werden und wir von jedem ein Lob bekommen, was wir in der 
Stadt Klagenfurt alles an Sportstätten zur Verfügung stellen können. Auf diesen kleinen Kreis, 
wenn man das international sieht, haben wir wirklich Sportstätten von einer hoch modernen 
Leichtathletikanlage bis hin zu einer Stocksportanlage bis hin in weiterer Folge eben zu Turn-
hallen, zu Sporthallen, die wir ausgewiesen haben für verschiedenste Schwerpunkte. Insbe-
sondere St. Peter, wenn ich das ansprechen darf, was diesen Basketballschwerpunkt hat. Da 
ist etwas geschaffen worden. Da ist nachhaltig investiert worden. Und ich glaube, dass das 
auch das ist, von dem wir immer reden. Wir können Funktionären, die ehrenamtlich arbei-
ten, nicht immer sagen, bitte bemüht euch, um die Kinder von der Straße zu holen, aber auf 
der anderen Seite sie dann im Regen stehen zu lassen. Auch Investitionen im Bereich des Do-
nauplatzes. Das sind alles Investitionen in die Zukunft der Stadt Klagenfurt. Dafür darf ich 
mich bei allen bedanken, die hier mitgearbeitet haben. Darf mich auch bedanken schon im 
Vorhinein für die Zustimmung des Gemeinderates. Denn ich glaube, wenn wir hier ein ganz 
klares gemeinschaftliches Signal setzen, so wird es gerade jene, die in diesem Bereich ehren-
amtlich arbeiten, mit besonderer Freude erfüllen, wenn wir auch mit Fakten und mit Geld 
hinter ihrer Arbeit stehen. Herzlichen Dank. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Frank Frey, Die Grünen, zu TOP 3, 12: 
 
Liebe Anwesende. 
Ich möchte gerne zum Punkt Zusammenführung unserer Wohnungslisten, Liste blau und 
Liste grün, Stellung nehmen. Das war so das erste, was wir eigentlich zu Beginn dieser Peri-
ode gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir müssen das vorantreiben, dass wir diese bei-
den Listen wieder zusammenbringen. Das war ein langer Prozess. Danke an den Dr. Pilz, der 
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das auch rechtlich begleitet hat. Da waren finanztechnische gar nicht so leichte Überlegun-
gen dabei, wie man das sozusagen ohne zusätzliche Gelder auch machen kann. Es ist inso-
fern das Wichtige dabei auch für uns hier, dass jetzt wirklich alle cirka 3.300 Wohnungen, die 
wir in der Stadt haben, und dafür können wir glaube ich stolz sein, wir haben wirklich eine 
große Anzahl von Wohnungen, die wieder wirklich in der politischen Oberhoheit sind. Und 
wenn ihr euch das da anschaut unter Tätigkeitsumfang Organisation und Zuständigkeiten, da 
ist zuerst der Gemeinderat genannt, Bürgermeisterin, Bürgermeister, Stadtsenat, Geschäfts-
führung und auch das Kontrollamt. Das heißt, die Wohnungen kommen jetzt wieder in die 
vollständige Kontrolle des Gemeinderates und ihr könnt jetzt zum Beispiel über alle Woh-
nungen Fragen stellen. In den Ausschüssen haben wir in der Vergangenheit nur über jene 
Wohnungen sprechen können, die bei der Stadt waren. Und für jene, die bei der IVK waren, 
da war ein Aufsichtsrat dafür. Auch die Wohnungen haben in der Vergangenheit zwei ver-
schiedene Antragsmöglichkeiten gehabt. Nämlich jene im Aufsichtsrat, das waren jene Woh-
nungen, die bei der IVK waren und jene Wohnungen, die bei der Stadt jetzt schon waren, 
wurden im Stadtsenat beschlossen. Alleine daraus kann man schon sehen, was da für Ver-
waltungsaufwände notwendig waren. Und ein Punkt. Der Dr. Pilz hat das glaube ich auch er-
wähnt. Die Frage von der Frau Gemeinderätin Schmelzer war natürlich berechtigt, wie viel 
Schulden sind in der IVK. Ist ja kein Geheimnis. Das sind 31,6 Millionen Euro. Und wir haben 
jetzt in der Vergangenheit in dieser Periode beginnend jetzt schon Gesellschafterzuschüsse 
getätigt. Im heurigen Jahr sind es cirka 2,4 Millionen Euro, im vergangenen Jahr war es ein 
bisschen weniger, im vorvergangenen Jahr war es auch um die ungefähr 2 Millionen Euro, 
sodass wir in dieser Periode bereits 6 Millionen Euro mit diesem Geld zusätzlich in die Woh-
nungen investieren konnten. Das ist ganz wichtig. Weil die Wohnungen sind nicht mehr ganz  
neu alle. Wir schauen wirklich, dass wir alles verfügbare Geld, was zur Verfügung ist, wirklich 
in Investitionen hineinstecken, damit für unsere Bürger und Bürgerinnen wirklich ein leistba-
res und vor allem auch ein menschenwürdiges Wohnen möglich ist. Und das wird jetzt noch 
leichter sein, verwaltungstechnisch, wenn ab 1.1. diese Zusammenführung da sein wird. Und 
ganz wichtig ist es natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der IVK wird 
sich gar nichts ändern. Die Wohnungen werden nicht weniger. Es werden gleich viel Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gebraucht werden. Vor allem auch für die Mieter und Mieterin-
nen, und das ist ganz wichtig, das betrifft 3.200 Familien, die da in unseren Wohnungen 
wohnen, 100 weniger ungefähr, weil 100 Wohnungen sind immer irgendwo in Renovierung 
und in Vermietung, das ist so die Fluktuation, die wird das auch nicht mit der Miete betref-
fen. Für die ändert sich bei der Miete nichts. Gar nichts. Im Gegenteil. Die kriegen jetzt alle 
eine einheitliche Vorschreibung von Klagenfurt Wohnen und so ist praktisch jeder Mieter 
und jede Mieterin in unseren städtischen Wohnungen gleichgestellt. Ich glaube, das ist einer 
der wesentlichen Reformschritte, die wir jetzt in dieser Periode dieses Gemeinderates wirk-
lich jetzt vollbringen. Das war wirklich überfällig im Sinne unserer vielen Mieter. Wenn man 
das hochrechnet, da wohnen in unseren Wohnungen rund 12, 13.000 Menschen. Für die 
wird sich da jetzt einiges schon verbessern. Wir werden natürlich diesen erfolgreichen Weg 
dann mit den Sanierungen und so weiter fortführen. Dankeschön. 
Dann habe ich noch einen Punkt, und zwar zur Hundegeschichte. Mich freut das, dass wir 
das auch rechtlich jetzt nachziehen, dass jene Menschen, die Tiere und Hunde vom Tierheim 
holen, weil ich habe einen Freund, der hat selber so einen Hund geholt, das ist so ein lieber 
Vieh, das kann man nur gern haben und dass der Mensch im ersten Jahr dann sozusagen von 
der Hundesteuer befreit wird. Aber wir machen auch von der Stadt viel. Ich kann euch nur 
mitteilen, jetzt machen wir die 5. Hundefreilaufzone, die ist gerade jetzt im Baubeginn, drau-
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ßen westlich des Stadions. Das haben wir in den entsprechenden Ausschüssen auch so be-
sprochen und politisch akkordiert. Das wird eine super Geschichte sein, auch für jene Hunde, 
die im ersten Jahr vom Tierheim nichts zahlen. Dankeschön. 
 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, spricht als Vorsitzender: 
 
Ich darf bitte für die Gemeinderätin Ruppert etwas nachholen. Ich habe mir jetzt den Antrag 
durchgelesen. Es ergibt sich aus dem Antragstext. Bei den 2,4 Millionen werden mit rund 
140.000 Euro Planungskosten gerechnet. Durch diese 140.000 wird das Konto, das dotiert ist 
mit 309.000 erhöht, damit das Geld da ist. Also das ist nicht das gesamte, sondern das ist das 
Planungskonto der Abteilung Hochbau und das wird einfach um den Betrag erhöht. Das ist 
damit gemeint. Deswegen ist es verwirrend, dass am Ende des Tages 440.000. Sondern das 
Konto ist dotiert mit 309.000 und 140.000 braucht man mehr für die Planung. Das ist damit 
gemeint. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Christian Scheider, FPÖ, zu TOP 3: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
In dem Fall könnte man wirklich sagen, was die Wohnungen betrifft, die Wahrheit ist eine 
Tochter der Zeit. Weil das zeigt dieses Thema ganz schön auf, wie man im Laufe der Zeit 
doch seine Positionen wieder klar ändert ins Gegenteil. Das ist in diesem Fall positiv. Wenn 
ich deine Argumente, lieber Stadtrat Frey, heute gehört habe, habe ich mich erinnert, ich 
glaube vor 15 Jahren in etwa, das waren die Argumente, die damals dafür gesprochen ha-
ben, die Wohnungen nicht auszugliedern. Nur sie wurden leider damals nicht erhört. Da war 
ja, muss man schon sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat, die Auslagerung ein Zauber-
wort, die nur Vorteile bringt, nämlich schneller, flexibler, moderner und effizienter wollte 
man werden. Und man hat damals, ich habe damals noch gefragt, gibt es österreichweit Bei-
spiele für ausgelagerte Wohnungen. Ganz wenige, muss ich sagen, hat es gegeben, die aber 
mittlerweile auch keine gute Erfahrungen gemacht haben, zumindest aus der Sicht der Mie-
ter eher negative Erfahrungen und die wieder die Rückwandlung schon vorgehabt oder 
durchgeführt haben und dass letztendlich das Bekenntnis, dass Wohnen eine der obersten 
Prioritäten einer Stadt, einer Gemeindepolitik zu sein hat, die in die politische Verantwor-
tung gehört. Aber, damals hat man das schnelle Geld gesehen, eine finanzielle Kosmetik, ei-
nen schnellen Vorteil und hat seitens SPÖ und ÖVP diese Wohnungen ausgelagert, gegen, 
das muss ich auch sagen, mehrere tausend Unterschriften, die am Tisch gelegen sind, von 
den Mieterinnen und Mietern und dem Wunsch einer Volksabstimmung, die auch abgelehnt 
wurde, wurde eben dieser Weg beschritten. Die Menschen waren dagegen. Die Politik mehr-
heitlich dafür. Und jetzt nach 15 Jahren kommt man Gott sei Dank drauf, dass das ein Fehler 
war, eine Fehlentscheidung war und dass man jetzt wieder den richtigen Schritt auch macht. 
So ist damals sogar eine Koalition geplatzt deswegen. Es hat Referatsstrafentzüge gegeben. 
Ist also sehr viel passiert. Aber ich bin wirklich im Sinne der Mieter froh. Weil jetzt natürlich 
der Stadtsenat auch wieder mehr Zuständigkeit hat, mehr politische Zuständigkeit, die Hilfe-
stellung auch umfassender politisch beurteilt werden kann. Weil Wohnen hat ja viel auch mit 
Diskussion und Hilfestellung zu tun. Und in einem Aufsichtsrat das doch ein bisschen schwie-
riger ist, wie wir wissen, mit Erhöhungen etc. und einfach jetzt der direkte Draht wieder ge-
geben ist. In diesem Sinne waren also wir natürlich dafür, so wie wir damals gegen die Ausla-
gerung waren, jetzt für die Eingliederung und sehen das im Sinne unserer Mieterinnen und 
Mieter vor allem für die Zukunft sehr positiv. 
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Wortmeldung Vizebürgermeister Wolfgang Germ, FPÖ, zu TOP 7, 8: 
 
Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Stadtsenat, liebe Medienvertreter. Es sind laut Live-Über-
tragung immer weniger vor Ort, aber sie werden wahrscheinlich auch beim Livestream, so 
wie viele andere Zuseher auch zusehen. 
Ich möchte also zum Punkt 7 etwas sagen, und zwar ist das der Spezialfonds. Ich glaube, das 
ist heute schon ein Meilenstein, wenn wir diese fast 35 Millionen sichern. Es ist auch wichtig, 
dass es eine Zweckbindung gibt für die Kläranlage, weil sie ja neu gebaut werden muss. Sie 
ist ja in die Jahre gekommen. 50 Jahre alt. Sie muss modernisiert werden. Wir haben das ja 
schon mehrmals bereits in vielen Gremien besprochen. Ich glaube, es ist der richtige Weg. 
Dieses Projekt steht aber völlig außer Streit. Ist auch politisch wirklich, ich sage einmal, ganz 
wichtig, dass es außer Streit steht. Es ist auch ein Projekt, dass die nächsten Jahre oder die 
nächsten 50 Jahre sicherstellen wird im Umweltschutz. Vor allem, wenn man denkt, der 
Wörthersee wäre nicht so türkis, würde es nicht die Kläranlage geben mit den Umlandge-
meinden. Da spreche ich ganz dezidiert an die Ringleitung, die ja da errichtet worden ist. Es 
haben die politischen Entscheidungsträger da richtig reagiert. Auch ganz, ganz wesentlich ist 
hier, dass ja mit den 35 Millionen und dann mit den 41 Millionen laut Rechnungsabschluss 
mit den Kassenmitteln sichergestellt worden ist, dass diese Kläranlage ja durchfinanziert ist. 
Soweit heute alle zustimmen, beweisen wir Weitblick, Umweltschutz, Klimaschutz. Ich 
glaube, wir sollen also die Bürger da auch in diesem Bereich absichern. Was ich dazu sagen 
möchte bei der Neuen Mittelschule 11 und natürlich mit der Volksschule 4. Wir haben natür-
lich ein bisschen davor gewarnt, dass man eigentlich wieder zu schnell vorgeht. Die Schullei-
tung hat ja einen großen langen Brief geschrieben, natürlich auch das Kollegium, an den Lan-
deshauptmann, an alle Stadtsenatsmitglieder, an alle Regierungsmitglieder, alle Entschei-
dungsträger, dass man eigentlich viel zu schnell vorgeht. Der Direktor oder der Schulleiter 
sagt, dass ja diese Schule schon seit 20 Jahren ohnehin ein Inklusionsstandort ist. Seit 20 Jah-
ren. Von zwei Jahrzehnten. Er spricht davon, dass diese Planungsarbeiten viel zu schnell von-
stattengehen. Dass wenig Gehör geschenkt wird. Dass diese Schule natürlich viel Raum be-
nötigt. Die Bürgermeisterin hat ja schon gesagt, es ist zwar für 400 Schüler, aber er spricht 
von Time Out Klassen, von Sprachförderklassen, die Rückzugsräume notwendig machen. Die 
Volksschule ist natürlich auch nicht sehr, sehr glücklich. Natürlich werden sie das öffentlich 
nicht sagen. Aber ich habe ein intensives Gespräch vor Ort geführt. Auch mit den Zuständi-
gen geführt. Die Art und Weise, wie man vorgegangen ist, auch mit den Eltern und vor allem 
natürlich auch den Mitarbeitern, war nicht optimal vorbereitet. Das muss man einfach sa-
gen. Hätte man besser mit viel mehr Fingerspitzengefühl vorgehen sollen. Und eigentlich ist 
es ganz, ganz wichtig, dass man auch erkennen muss, was die Stadt jetzt plant, ist eigentlich 
diese Normmittelschule mit dem Mindestplatzbedarf, das also laut der Schulleitung jetzt 
nicht möglich ist. Und deswegen haben wir eigentlich gedacht, man wird darüber noch ein-
mal diskutieren können bzw. dass dieser Bescheid nicht so schnell hinausgeht. Die Entschei-
dungsträger von Stadt und Land sollen also noch einmal, so steht es in diesem E-Mail, ein 
Umdenken ersuchen und die Planungen gründlicher und natürlich vor allem vor Ort diese 
neuen Bedürfnisse, wo dann mehr oder weniger Volksschule in die Neue Mittelschule inte-
griert werden soll, mehr Fingerspitzengefühl und vielleicht noch besser akkordiert werden. 
Ich glaube, das ist ganz etwas Notwendiges. Ist heute aber schon gesagt worden, es wird ge-
macht. Wir sind ja eigentlich schon bei der Volksschule dagegen gewesen, dass das passiert. 
Ist auch die Frage, was mit dem ganzen Gebäude passieren wird. Wissen wir auch nicht. Aber 
vielleicht wird da der eine oder andere heuten och etwas dazu sagen. Danke.  
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Wortmeldung von Gemeinderat Mag. art. Manfred Jantscher, ÖVP, zu TOP 7, 10, 11, 15: 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. 
Aus meiner Sicht sagt ja schon die Tagesordnung, wie vielfältig die Arbeit im Gemeinderat ist 
und in den Ausschüssen und dass nicht nur die Gemeinderatssitzung die Arbeit sind sondern 
auch die vielfältigen Ausschüsse und die Vorbereitungen, dass das auch intensiv ist und dass 
es sehr, sehr viele Veranstaltungen gibt. Wenn der Kollege Jandl natürlich wieder mit Abwe-
senheit glänzt, ist das auch sein Verhalten, das man sonst manchmal auch antrifft, wo er in 
der Stadt kaum anzutreffen ist. Ich glaube, es geht schon darum, dass man sich auch identifi-
ziert mit dem Leben in der Stadt und dass man bereit ist, für die Stadt auch da zu sein und 
sich die Sorgen der Menschen anhört. Ich gebe dir recht, Wolfgang, dass der KFZ-Spezial-
fonds, die Zweckbindung, ein ganz wichtiger Meilenstein ist und dass natürlich auch vom Vo-
lumen her mit 34,8 Millionen ein Patzen Geld ist und dass die Investition sehr, sehr weitsich-
tig gewesen ist, dass die Wasserqualität am Wörthersee ein Esset sein wird, der auch in Zu-
kunft für den Tourismus im Land Kärnten und auch in der Stadt Klagenfurt von großer Be-
deutung ist und natürlich die Kläranlage auch für die Lebensqualität der Klagenfurterinnen 
und Klagenfurt entscheidend ist. Wenn man die großen Summen jetzt zusammensetzt und 
da sehen, auf der einen Seite 34,8 Millionen und dann haben wir noch eine Summe da beim 
Punkt 11, Abteilung Bevölkerungswesen, Nationalratswahl 2019, das kostet der Stadt doch 
auch 270.000 Euro. Auslöser dieser Neuwahl war natürlich das berühmte Ibiza-Video. Und 
wer beim Bachmannpreis dabei gewesen ist, die Bürgermeisterin war auch dabei, da haben 
wir auch in der Festrede gehört über das Wrestling und das Key Fabe, was praktisch vorge-
schrieben ist. Also wir können da gespannt sein, wie sich die Nationalratswahl und die Bevöl-
kerung auch entscheidet, wie das im Herbst weitergehen wird in der großen Bundespolitik. 
Aber hier in Klagenfurt möchte ich mich auf zwei kleine Punkte jetzt beschränken und zwar 
auf den Punkt 5. Ich habe den Fabjan Hafner auch selbst persönlich gekannt. Es freut mich, 
dass die Kollegin das auch direkt gleich als erstes angesprochen hat. Ich finde, eine Straßen-
benennung und Wertschätzung von Fabjan Hafner, die ihm da posthum zukommt, sehr, sehr 
wichtig. Er hat immerhin auch den Literaturförderungspreis der Stadt Graz und den Litera-
turpreis der Stadt Villach erhalten. Ich denke, dass diese Würdigung sehr, sehr angebracht 
ist. Zum Sportstättenbau in Annabichl denke ich, dass jeder Euro, den wir hier in den Ausbau 
von Sportstätten stecken, und der zuständige Referent Jürgen Pfeiler hat es ja auch schon 
angesprochen, es war ja Viktring, Koschatplatz und Wölfnitz, ganz ganz wichtig ist. Wir ha-
ben nicht ein Gegeneinander von Kunst, Kultur und Sport sondern ein Miteinander. Und das 
hat sich genau in dieser Woche natürlich auch widergespiegelt. Wir haben auf der einen 
Seite den Bachmannpreis, wo wir das Deutschsprachige Aufmerksamkeit haben über Öster-
reichs, Kärntens Grenzen hinaus und genauso den Ironman in Klagenfurt. Und ich denke, 
dass das wichtig ist und dass wir nicht Sport, Kunst und Kultur gegeneinander ausspielen 
sondern beide Bereiche fördern und diese weiterbringen sollen. Ich denke, gerade für die Ju-
gend und für die Kinder ist es sinnvoll. Es freut mich ganz besonders und unsere Fraktion, 
dass der Annabichler Sportplatz auch demnächst nach langem Warten so saniert wird und in 
Ordnung gebracht wird. Danke für die Aufmerksamkeit.  
 
Wortmeldung von Gemeinderätin Mag.a Karin Ruppert, F.A.I.R.: 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Pfeiler. Ich danke für die Richtigstellung. Das klingt plausibel, 
dass die Planungskosten bei 140.000 sind und nicht quasi das gesamte Konvolut ausmachen. 
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Wir haben sehr viele Sportstätten in Klagenfurt. Das ist absolut richtig. Danke für die Aufzäh-
lung. Ich persönlich würde es mir wünschen, dass wir auch genauso viele öffentliche Büche-
reien für Kinder hätten, in denen sie quasi schmökern können und sich weiterbilden können, 
die Lust am Lesen und ihre Freude, Neues zu lernen und zu erfahren, genauso gefördert wer-
den würde. Diesbezüglich habe ich einen Antrag gestellt. Und, lieber Markus Geiger, es tut 
mir leid, dass ich dir nicht zugehört habe, aber ich wollte einfach nachlesen, was wirklich im 
Antrag steht. Danke. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ, zu TOP 8, 9: 
 
Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat. 
Nachdem Vizebürgermeister Germ zu Tagesordnungspunkt 8 sich zu Wort gemeldet hat, 
muss ich schon etwas oder einiges richtigstellen, weil hier wieder einmal versucht wird, wie 
bei der Volksschule 4, Parteipolitik auf Kosten der Schüler, der Schülerinnen, der Eltern zu 
machen, der Pädagoginnen und Pädagogen, weil einfach nicht der Wahrheit gefolgt wird, 
sondern bewusst Unwahrheiten verbreitet werden. Noch einmal zur Klarstellung. Wir haben 
das im Gemeinderat schon diskutiert. Es gibt keine Zusammenlegung mit der Volksschule 4 
und der Neuen Mittelschule. Die Volksschule 4 bleibt als Volksschule 4 bestehen und die 
Neue Mittelschule 11 bleibt als Neue Mittelschule bestehen. Es ist einzig und allein das Kon-
zept, wird verfolgt, wie wir das heute auch beschließen werden zum Beispiel bei Tagesord-
nungspunkt 9, Waidmannsdorf, Barrierefreimachung, Barrierefreiheit, wo es auch darum 
geht, dass hier Geldmittel freigesetzt werden, um über den Sommer einen Inklusionsstand-
ort auszubauen. So ist es in Annabichl. Wir gehen jetzt in die Planungsphase und selbstver-
ständlich ist die Neue Mittelschule, sind alle eingebunden. Aber, du weißt das, du hast auch 
ein Haus gebaut vor kurzem oder gekauft und dann umgebaut, ohne Planung und ohne Be-
schluss kann ich schwer etwas umbauen. Das heißt, ich muss jetzt einmal den grundsätzli-
chen Beschluss fassen. Der wird heute gefasst. Und der Standort Neue Mittelschule, der, 
würde ich einfach sagen, oder das sagen alle Experten, bietet sich sehr gut dafür an, weil es 
hier Raumressourcen gibt und weil es hier auch die Möglichkeit gibt, dass wir die Volksschule 
4, und das muss ich auch sagen, das haben wir im Gemeinderat schon besprochen, es geht 
nicht um eine zeitliche Horuck-Aktion. Wir planen jetzt den Inklusionsstandort in der Neuen 
Mittelschule. Und in weiterer Folge, wie wir das auch schon beschlossen haben, gehen wir in 
die weitere Detailplanung mit der Volksschule und mit der Neuen Mittelschule mit der räum-
lichen Neugestaltung. Das ist die Wahrheit und nicht was du sagst, dass keiner informiert ist. 
Du verunsicherst permanent. Das ist einfach nicht korrekt. Weil auch hier wir mit dem Herrn 
Direktor und dem Kollegium der Pädagoginnen und Pädagogen so verblieben sind, wenn es 
erste Pläne gibt seitens des Schulbaufonds, du weißt, dass der Schulbaufonds auch dafür zu-
ständig ist, dann wird man in die Planungsphase gehen. Unsere Abteilung Facility Manage-
ment kann nur in die Planungsphase gehen, wenn es einen Beschluss gibt. Und wenn du den 
Brief genau gelesen hast, dann steht in dem Brief drinnen, im Schreiben vom Herrn Direktor, 
welche Anforderungen er hat. Und jetzt geht es darum, dass wir nach unserem Beschluss 
diese Anforderungen, die zum Teil berechtigt sind, in die Planungen mit einfließen lassen. 
Nichts anderes haben wir beschlossen und nichts anderes habe ich gesagt. Und dazu stehe 
ich auch. Und ich würde noch einmal ersuchen, dass wir nicht Parteipolitik dahingehend 
durchführen, dass wir ganz einfach Verunsicherungen auf allen Ebenen betreiben. Weil dann 
dürftest du, wenn du konsequent bist, bei Punkt 9 auch nicht mitstimmen, beim Inklusions-
standort. Und nur soviel, im Finanzausschuss sind beide Anträge einstimmig beschlossen 
worden. 
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Schlusswort von Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat. 
Ich möchte auf ein paar Meldungen antworten. Frau Koschier, dieser Antrag wird gern auf-
genommen und wenn es dann passt bei einer Straßenbezeichnung werden wir das auch 
dann hier wieder beschließen. Frau Gemeinderätin Ruppert, das mit den Kosten hat sich auf-
geklärt. Mit der Bücherei, ich glaube, Sie sind schon relativ lange in Klagenfurt. Sie müssten 
wissen, dass wir einige Büchereien haben, die die Stadt auch finanziert, wo es ordentliche 
Subventionen gibt, sowohl im Schulbereich als auch im Gemeindezentrum. Gemeindezent-
rum Viktring zum Beispiel, Gemeindezentrum Wölfnitz und natürlich im Schulbereich und 
natürlich auch die Kofinanzierung gemeinsam mit der Arbeiterkammer mit dieser Bücherei. 
Vielleicht der Ordnung halber. Die 270.000 für die Nationalratswahl, da wird ein Teil natür-
lich vom Bund auch rückerstattet. Wie viel wissen wir noch nicht, aber ein Teil wird rücker-
stattet. Das muss die Stadt nicht alles alleine zahlen. Und vielleicht ganz zum Schluss zum 
Herrn Stadtrat Scheider, der hier die Zusammenführung des Eigenbetriebes so gelobt hat. 
Mir stellt sich nur die Frage, lieber Christian, warum du das als Bürgermeister eigentlich nicht 
gemacht hast. Du hättest 6 Jahre Zeit gehabt. Aber ich denke, es ist heute auch ein guter Be-
schluss.  
 
Da keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommt der Vorsitzende zur Abstimmung über die 
Tagesordnungspunkte der Bürgermeisterin und spricht: 
 
Punkt 1 wurde schon abgestimmt. Den Wortmeldungen entsprechend würde ich vorschla-
gen, dass wir Punkt 2, das ein Bericht ist, bis einschließlich Punkt 7 en bloc abstimmen. Sind 
Sie einverstanden, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Einstimmig angenom-
men. Dann kommen wir zu Punkt 8. Wer mit dem einverstanden ist, bitte ein Zeichen mit der 
Hand. Gegenprobe. Gegen die Stimmen der Freiheitlichen, Jandl und Frau Ruppert Enthal-
tung. Dann darf ich bitte, wenn es recht ist, auch 9 bis 12 gemeinsam abstimmen. Gegen-
probe. Einstimmig. 
 
2. MZl. PR 34/507/2019 
 Verleihung des Rechtes zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens an das 
 Hilfswerk Kärnten, Bericht gemäß § 73 StR, vorgenehmigt am 15.5.2019 
 
„Dem Hilfswerk Kärnten wird in Würdigung und Anerkennung seiner besonderen Verdienste 
und Leistungen im sozialen, gesundheitlichen, pädagogischen und gesellschaftlichen Bereich 
sowie aus Anlass des 30-jährigen Bestehens das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadt-
wappens verliehen. Da es sich dabei um ein Geschenk der Stadt handelt, werden die dafür 
anfallenden Abgaben und Gebühren in Höhe von EUR 520,10 von der Abt. Protokoll über-
nommen.“ 
 

Vorstehender Antrag, vorgenehmigt mit § 73 StR, wird einstimmig und ohne De-
batte, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ, zum Beschluss erhoben. 
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3. MZl. 34/647/2019 
 Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“ – Einrichtung, Statut, Aufgaben- und Ver- 
 mögens(rück)übertragung 
 
„1. Der Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“ wird mit 1. August 2019 eingerichtet. 
  2. Dem beigeschlossenen Organisationsstatut des Eigenbetriebs „Klagenfurt Wohnen“ 
 wird die Zustimmung erteilt. Der Finanzmittelbedarf des Eigenbetriebs ist jedes Jahr  
 dem Wirtschaftsplan zu entnehmen und im städtischen Budget aufzunehmen. 
  3.  Die Aufgaben Errichtung, Erhaltung, Verwaltung sowie Vermietung von Immobilien 
 der „blauen“ Liste werden von der Abteilung Wohnungen mit 1. Jänner 2020 00:00 
 Uhr unter Anwendung des § 1 Artikel 34 Budgetbegleitgesetz 2001 an den Eigen- 
 betrieb „Klagenfurt Wohnen“ übertragen. 
  4. Im direkten Zusammenhang damit werden sämtliche Wohnungsimmobilien der Ab- 
 teilung Wohnungen (siehe beiliegende „blaue“ Liste) inklusive der mit ihnen in Ver- 
 bindung stehenden Forderungen und Verbindlichkeiten mit 1. Jänner 2020 00:00 
 Uhr in den Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“ übertragen. 
  5. Die Aufgaben Errichtung, Erhaltung, Verwaltung sowie Vermietung von Immobilien 
 der „grünen“ Liste werden von der Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG 
 mit 1. Jänner 2020 00:00 Uhr an die Landeshauptstadt Klagenfurt a.W. (Eigenbetrieb
 „Klagenfurt Wohnen“) unter Anwendung des § 2 in Verbindung mit § 1 Artikel 34 
 Budgetbegleitgesetz 2001 rückübertragen.  
Nachstehende, in Verbindung mit der Umsetzung des einstimmigen Gemeinderatsbe- 
chlusses MZl. 34/1023/2018 vom 27. November 2018 stehende Maßnahme wird dem Ge- 
meinderat zur Kenntnis gebracht: 
 Die formelle Kündigung der Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH in ihrer Funktion 
 als Komplementär an der Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG erfolgte 
  durch den Aufsichtsrat bzw. durch die Generalversammlung der Immobilien Ver- 
 waltung Klagenfurt GmbH mit 12. Juni 2019 unter Wahrung der Kündigungsfrist per 
 31. Dezember 2019. Damit wird die Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG 
 mit 31. Dezember 2019 beendet. Das in der Kommanditgesellschaft befindliche Ver- 
 mögen geht in weiterer Folge, im Rahmen des Geschäftsübergangs nach § 142 Unter- 
 nehmensgesetzbuch, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Stadt Klagenfurt 
 als letzte Gesellschafterin über. Der Ausstieg der IVK GmbH aus der Kommanditge- 
 sellschaft löst damit die, im Zuge der Aufgabenrückübertragung als Begleitmaßnahme 
 vorgesehene, Rückübertragung der Immobilien der „grünen“ Liste aus. Die Über- 
 tragung der Immobilien auf die Stadt Klagenfurt (Eigenbetrieb) erfolgt per 1. Jänner  
 2020 00:00 Uhr.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 3 auf Seiten 303-305 
Organisationsstatut als Anlage 1 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ, 
 zum Beschluss erhoben.  
 
4. MZl. PR 34/626/2019 
 Straßenumbenennung eines Teilstücks der Unterkröllstraße in Eichenwaldstraße 
 
„Der Abzweiger von der Unterkröllstraße in Richtung Norden (siehe beiliegende Luftauf- 



311 
 

nahme) der derzeit auch  mit Unterkröllstraße bezeichnet ist, wird umbenannt und mit 
Eichenwaldstraße neu bezeichnet.“ 
 
Plan als Anlage 2 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte, bei Abwesenheit von  
 GRin Holzer, SPÖ, zum Beschluss erhoben. 
 
5. MZl. PR 34/625/2019 
 Straßenbenennung Fabjan-Hafner-Passage 
 
„Der Fußweg und Durchgang nördlich des Musilhauses in Richtung Westen zum Bahnhofs- 
platz wird mit Fabjan-Hafner-Passage bezeichnet.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 5 auf Seite 302 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ, 
 zum Beschluss erhoben. 
 
6. MZl. PR 34/624/2019 
 Straßenbenennung im Bereich St. Peter/Ebenthal Hermine-Preis-Gasse 
 
„Die private Aufschließungsstraße von der Stolzstraße nach Westen und in weiterer Folge 
nach Süden führende und in einer Sackgasse endende Straße wird mit Hermine-Preis-Gasse 
bezeichnet.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 6 auf Seite 302 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ, 
 zum Beschluss erhoben. 
 
7. MZl. 34/0450/2019 
 Abt. Entsorgung, „KF-Spezialfonds – Zweckbindung zur Errichtung der Kläranlage“, 
 Aufnahme in den AOH und außerplanmäßige Ausgabe 
 
„ 1. Der KF-Spezialfonds wird für die Neuerrichtung der Kläranlage zweckgebunden. 
   2. Das Projekt „Zweckbindung KF-Spezialfonds – Kläranlage“ wird mit Gesamtkosten von 
 EUR 34,882.575,76 in den Außerordentlichen Haushalt aufgenommen. 
   3. Auf der neu einzurichtenden VAST 5.8512.085005 „Betriebe der Abwasserbeseitigung-
 Kläranlage-Wertpapiere…(KF-Spezialfonds)“ wird eine außerplanmäßige Ausgabe in 
 Höhe von EUR 34,882.575,76 genehmigt. 
   4. Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine wertgleiche Be- 
 hebung aus der Haushaltsrücklage „Kanalisation“, welche auf der VAST 6.8512.298606 
 „Betriebe der Abwasserbeseitigung-Kläranlage-Rücklagen…(Kanalisation)“ zu ver- 
 einnahmen ist. 
   5. Die Einnahmen aus dieser Transaktion sind zur Teil- bzw. Ausfinanzierung von AOH-
 Projekten des Allgemeinen Haushalts heranzuziehen.“ 
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Wortmeldungen zu TOP 7 auf Seiten 306, 307 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ,  
 zum Beschluss erhoben. 
 
8. MZl. 34/0452/2019 
 AOH, Abteilung Facility Management, „Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstand- 
 ort Nord“, Aufnahme in den Außerordentlichen Haushalt und außerplanmäßige 
 Ausgabe 
 
„ 1. Das Projekt „Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord“ wird mit Gesamt- 
 kosten von EUR 1,350.000,-- in den Außerordentlichen Haushalt aufgenommen. 
   2. Auf der im Außerordentlichen Haushalt neu einzurichtenden VAST 5.2110.010405 
 „Volksschulen – Gebäude…(Annabichl)“ wird eine außerplanmäßige Ausgabe in 
 Höhe von EUR 150.000,-- genehmigt. 
   3. Die Mittel für die Umbaumaßnahmen sind bei der Erstellung des Voranschlages 
 2020 zu berücksichtigen. 
   4. Die Abteilung Facility Management ist dazu angehalten, die zugesagten Fördermittel 
 aus dem Schulbaufonds rechtzeitig und in voller Höhe abzurufen, nach Möglichkeit 
 weitere Förderungen zu lukrieren und deren tatsächlichen Eingang auch sicher zu 
 stellen. 
   5. Für den offenen Betrag, der durch Fördermittel und/oder sonstige Beiträge Dritter 
 nicht bedeckt werden kann sowie für eine eventuell erforderliche Zwischenfinan- 
 zierung, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zu den Bedingungen des Punkt V des 
 Voranschlagsbeschlusses 2019 (27. November 2018) ein Darlehen aufzunehmen.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 8 auf Seiten 306, 308 
  
 Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit, gegen die Stimmen der FPÖ, 
 GR Jandl,Team Kärnten und GRin Mag.a Ruppert, F.A.I.R., bei Abwesenheit 
 von GRin Holzer, SPÖ, zum Beschluss erhoben. 
 
9. MZl. 34/0451/2019 
 AOH, Abteilung Facility Management, „Schulstandort Waidmannsdorf, Barriere- 
 freiheit“, Erhöhung der Gesamtkosten und außerplanmäßige Ausgabe 
 
„ 1. Bei dem im außerordentlichen Haushalt geführten Projekt „Schulstandort Waid-  
 mannsdorf, Barrierefreiheit“ werden die Gesamtkosten von EUR 260.000,-- um 
 EUR 160.000,-- auf EUR 420.000,-- erhöht. 
   2. Die Ausgaben für dieses Projekt werden im neu einzurichtenden Deckungsring 536 
 „Schulstandort Waidmannsdorf, Barrierefreiheit“ zusammengefasst. 
   3. Auf der im außerordentlichen Haushalt neu einzurichtenden VAST 5.2130.010505 
 „Sonderschulen – Gebäude…(SS Waidmannsdorf)“ wird eine außerplanmäßige Aus- 
 gabe in Höhe von EUR 160.000,-- genehmigt. 
   4. Die Abteilung Facility Management ist dazu angehalten, die zugesagten Fördermittel 
 aus dem Schulbaufonds rechtzeitig und in voller Höhe abzurufen und deren tatsäch- 
 lichen Eingang auch sicher zu stellen. 
   5. Für den offenen Betrag, der durch Fördermittel und/oder sonstige Beiträge Dritter 
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 nicht bedeckt werden kann sowie für eine eventuell erforderliche Zwischenfinanzie- 
 rung, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zu den Bedingungen des Punkt V des 
 Voranschlagsbeschlusses 2019 (27. November 2018) ein Darlehen aufzunehmen.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 9 auf Seiten 308, 309 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ,  
 zum Beschluss erhoben. 
 
10. MZl. 34/0455/2019 
 AOH, Facility Management, „Planungen, Hochbau“, Erhöhung der Gesamtkosten 
 und überplanmäßige Ausgabe, Detailplanung für „Neubau und Sanierung der 
 Sportstätte Annabichl“ 
 
„ 1. Bei dem im außerordentlichen Haushalt geführten Projekt „Planungen, Hochbau“ wird 
 die Erhöhung der Gesamtkosten von EUR 309.000,-- um EUR 140.000,-- auf EUR 
 449.000,-- genehmigt. 
   2. Auf der VAST 5.0330.728000 „Hochbauamt – Entgelte für sonstige Leistungen“ wird 
 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von EUR 140.000,-- genehmigt. 
   3. Diese Ausgaben werden, wenn das Projekt „Neubau und Sanierung der Sportstätte 
 Annabichl“ zur Umsetzung gelangt, von diesem rückerstattet. 
   4. Für den Fall, dass eine Zwischenfinanzierung erforderlich oder das Projekt nicht 
 realisiert wird, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zur Bedeckung dieser Mehraus- 
 gabe zu den Bedingungen des Punkt V des Voranschlagsbeschluses 2019 (27. Novem- 
 ber 2018) ein Darlehen aufzunehmen.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 10 auf Seiten 302, 303, 307 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ,  
 zum Beschluss erhoben. 
 
11. MZl. FI 34/0454/19 
 Abt. Bevölkerungswesen, Nationalratswahl 2019, überplanmäßige Ausgaben 
 
„Auf der VAST 1.0240.728000 „Wahlamt – Entgelte für sonstige Leistungen“ (DR 158) wird 
eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von EUR 220.000,-- und auf der VAST 1.0240.728700 
„Wahlamt – Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)“ (SN 9972) eine ebensolche 
in Höhe von EUR 50.000,-- genehmigt. Die Bedeckung dieser Mehrausgaben erfolgt durch 
eine in Summe wertgleiche Behebung aus der Haushaltsrücklage Allgemein.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 11 auf Seite 307 
 
 Vorstehender Antrag wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin Holzer, SPÖ,  
 zum Beschluss erhoben. 
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12. MZl. AG 34/586/2019 
 Klagenfurter Hundeabgabenverordnung 
 
„VERORDNUNG 
des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee vom 2.7.2019, 
Zl. AG/34/586/2019, mit der die Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee vom 29.5.2001, Zl. 34/468/2001, in der geltenden Fassung ge- 
ändert wird. 
Gemäß § 1 in Verbindung mit § 6 des derzeit geltenden Hundeabgabengesetzes in Ver- 
bindung mit § 16 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBL Nr. 106/2018 vom 28.12.2018 in 
der geltenden Fassung und § 14 des Klagenfurter Stadtrechtes 1998, LGBL Nr. 70/1998 in der 
geltenden Fassung wird verordnet: 
§ 6 
Punkt (1) 
Von der Hundeabgabe befreit ist das Halten von Lawinensuchhunden, Hunden des Bergret-
tungsdienstes, Hunden in Tierasylen und von Hunden, die zum Schutz und zur Hilfeleistung 
hilfsloser Personen unentbehrlich sind. Personen, die ein Einkommen beziehen, das die Min-
destpension nach den jeweiligen pensionsrechtlichen Bestimmungen nicht übersteigt, sind 
von der Abgabe für das Halten eines Hundes befreit. Für Hunde, welche aus Tierasylen über-
nommen werden, wird für das Jahr, in welchem der Hund aus dem Tierasyl geholt wird, 
keine Hundeabgabe vorgeschrieben.  
(2) 
Der Bürgermeister hat auf Antrag des Abgabenschuldners bescheidmäßig festzustellen, ob 
ein Befreiungstatbestand vorliegt. 
(1) Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 12 auf Seiten 303, 304 
 
 Vorstehender Antrag / Verordnung wird einstimmig, bei Abwesenheit von GRin  
 Holzer, SPÖ, zum Beschluss erhoben. 
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, übernimmt den Vorsitz. 
 

Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler 
 
Berichterstatter Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zu TOP 13 bis 23: 
 
Hoher Gemeinderat, geschätzte Mitglieder des Stadtsenates, werte Damen und Herren. Wir 
kommen nun zu meinen Punkten. Das sind hier Planungsbereiche. Alle Punkte, so wie sie 
von mir vorgetragen worden sind, durchlaufen den Planungsausschuss als auch den Stadt-
senat und wurden hier einstimmig bzw. einmal mehrheitlich so zur Kenntnis genommen. 
Der erste Punkt, hier geht es um eine Arrondierung des Dorfgebietes westlich der Feschnig-
straße im Bereich Ehrenhausen zur Umsetzung einer mit der Stadtplanung abgestimmten 
Wohnbauprojektes. Die Umwidmung erfolgt übereinstimmend mit dem Stadtentwicklungs-
konzept. Im Besonderen möchte ich darauf hinweisen und es mir auch besonders wichtig, 
wie vorausschauend und wie wichtig ist, wenn sich die Stadt Klagenfurt auch an anderen 
Projekten mitbeteiligt, dass insbesondere das Projekt des Retentionsbecken im Zollfeld ge-
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nannt, denn hätten wir hier nicht mitgemacht, wäre das nicht vonstattengegangen. So könn-
ten wir den heutigen Beschluss nicht fassen, denn nur durch Zustimmung der Wasserwirt-
schaft deswegen gegeben, weil eben das Rückhaltebecken im Zollfeld keine Hochwasserge-
fährdung für diesen Bereich mehr ausweist. Daher gibt es auch keine Einwendungen und er-
suche ich hier in diesem Fall um Zustimmung. 
Der nächste Bereich ist ein Amtsvorschlag. Es geht hier um den Heiligengeistplatz 4. Es geht 
hier geringfügige nicht raumrelevante Widmungsanpassungen an Änderungen der Grund-
stücksgrenze im Bereich der ehemaligen Quelle am Heiligengeistplatz. Es geht hier um 10qm, 
die hier richtig gestellt werden. Es kommt natürlich da oder dort vor, dass aufgrund von Ver-
messungsthemen erst dann im Nachhinein im Verfahren gesehen wird, wie die Grenzen ge-
nau sind. Wie gesagt, es geht hier um eine ganz eine kleine Änderung und die sich auf 10qm 
beläuft. 
Das nächste ist St. Peter Straße, Porr. Es geht hier um einen neuerlichen Beschluss der be-
reits 2016 im Gemeinderat von der Planung durchgeführt wurde. Es gibt nunmehr eine redu-
zierte Form mit angeschlossener Bebauungsverpflichtungen. Die Gründe für die Flächenre-
duktion sind die Forderung der Bebauungsverpflichtung und das Land und die zwischenzeitli-
che Eigentumsübertragungen. Auch das entspricht dem Stadtentwicklungskonzept und es 
gibt hier eine Einwendung eines westlichen Anrainers, welcher sich gegen die Gebäudehöhe 
gerichtet hat. Auch hier die Stellungnahme der Abteilung Planung, viergeschossig. Auch hier 
wurde, war schon bisher eine Altlastsanierung wurde durchgeführt. Die Einwendung ist da-
her zurückzuweisen gewesen.  
Das nächste Projekt ist der Bereich Südring. Hier geht es um die sogenannte Jump World. Ein 
Flächen- und Bebauungsplan. Eine ganz eine wichtige Ergänzung und eine Weiterentwick-
lung der sogenannten Sportspange, die ja in gedachter Weise ist vom Bereich der Leichtath-
letikanlage bis zur Stocksportanlage und in diesem Verbindungsbereich unmittelbar neben 
der Kastner & Öhler Halle soll jetzt diese Jump World errichtet werden, die einen Mehrwert 
hat in der Geschichte weil wer ja als Insider weiß, ist ja das sogenannte Trampolinspringen 
des Jumpings sozusagen, wird ja olympisch daher ist auch hier, hat es einen sportlichen Nut-
zen, abgesehen von der Möglichkeit einen Indoorbereich anzubieten und in der weiteren 
Bauphase soll ja dort auch angeboten werden ein sogenannter Pumptrack der auch zur För-
derung des Radsportes in Klagenfurt auch notwendig ist und auch hier angeboten werden 
kann. 
Dann geht es integrierte Flächenwidmungs und Bebauungspläne. Erneuerung Lidl-Filiale 
Durchlassstraße. Hier geht es nur ausschließlich um Abtausch von Sonderwidmungen, insbe-
sondere der Verkaufsfläche. Was den Abtausch ist der sich im Zusammenhang auch mit dem 
Bereich des nächsten Antrages Lidl-Markt Rosentaler Straße zu entwickeln ist. 
Dann kann ich gleich weiter gehen zum Punkt 19. Dies ist Ausbau des vorhandenen Dachvo-
lumens und Erreichung einer Lifterschließung im historischen wertvollen Gebäude. Ich 
glaube, das ist unser aller Anliegen, dass wir gerade im innerstädtischen Bereich hier den 
Ausbau von Dachvolumen forcieren und gleichzeitig auch eine Qualitätsverbesserung brin-
gen, indem es auch eine Lifterschließung gibt.  
Wir kommen zum nächsten größeren Projekt, dass auch eine Weiterentwicklung hat insbe-
sondere was den Wohnbau betrifft. Hier geht es um eine Festlegung eines Teilbebauungspla-
nes im Bereich von Ortsgebiet Lendorf. Hier geht es um die Errichtung eines dreigeschossi-
gen Wohnprojektes mit ca. 23 Wohneinheiten auf der ehemaligen Liegenschaft Knes in Len-
dorf. Die Geschossfläche wird von 0,5 auf 0,74 angehoben. In der Erdgeschosszone der Feld-
kirchner Straße zugewandt, soll es einem Nahversorgerangebot geben, wodurch sich eine 
gewisse Struktur eines kleinen Ortskernes dann zu ergeben hat.  
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Das nächste ist dann der Bereich St. Veiter Straße 196/198. Änderung des vorausgegangenen 
Teilbebauungsplanes aus dem Jahr 2013. Festgehaltene Baulinie wird leicht verändert um 
dort insbesondere eine verbesserte Darstellung des neuen entstehenden Projektes zu er-
möglichen. Es ist auch wichtig, dass all die Nutzungen im Bereich A bleiben der Kategorie 
Kraftfahrzeug Maschinenbaustoffen und Möbelhandel aufrecht. Das heißt ganz klar in den 
Richtlinien, nichts was innenstadtrelevant ist darf dort errichtet werden bzw. einsiedeln. 
Das nächste wäre dann die 10. Oktober Straße, der ehemalige Bereich von der Traditions-
konditorei oder Gasthaus in weiterer Folge Costa. Hier soll es zu einer Weiterentwicklung 
kommen. Gleich im Anschluss an das jetzt in Fertigstellung befindlichen Gebäudes der ehe-
maligen KTZ. Auch hier ausführliche Diskussionen und eine Erweiterung bzw. insbesondere 
eine Wertsteigerung auch des Bereiches südlich der Innenstadt der Stadt Klagenfurt. 
Das sind meine Planungsanträge und dann gibt es noch einen Antrag mittelfristige Finanzpla-
nung Personal. Hier soll es zu Aufnahmen kommen von freien Planstellen. Sachbearbeiter, 
Sachbearbeiterin im Facility Management. In Folge Pensionierung im Bereich des Bevölke-
rungswesens soll auch hier Nachbesetzungen erfolgen. Dann Planstellen im Bereich Abgaben 
und Gebühren. Nach Pensionierungen eben im Bereich der Feuerwehr Nachbesetzung und 
auch die Nachbesetzung nach Ausscheiden des Marktkoordinators auf eine frei werdende 
Planstelle. Das sind meine Anträge. 
 
Wortmeldung Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ zu TOP 13 bis 22: 
 
Ja, sehr geschätzte Frau Bürgermeisterin, hoher Stadtsenat, werte Gemeinderatskolleginnen 
und -kollegen. Freut mich natürlich, dass wir heute auch wieder etliche Tagesordnungs-
punkte die Stadtplanung betreffend auf der Agenda haben. Im Konkreten heißt es, dass wir 
heute 2 Flächenwidmungsplanverfahren, 4 Bebauungspläne und 4 integrierte Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanverfahren auf der Tagesordnung haben dh. alleine durch die Be-
schlussfassung dieser Bebauungspläne wird die Schaffung von ca. 95 Wohneinheiten in teil-
weise sehr sehr attraktiver Innenstadtlage ermöglicht, was aus meiner Sicht natürlich auch 
sehr positiv ist und gerade auch der hohe Gemeinderat ist sehr bemüht im innerstädtischen 
Bereich auch Wohnraum zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die Entwicklung der Teerag As-
dag Liegenschaft ein Thema mit einem Volumen von ca. 170 Wohneinheiten und ein sehr 
verträgliches Projekt, der Herr Vizebürgermeister hat eh drauf hingewiesen, sehr verträgli-
ches Projekt im Bereich Feschnig mit 60 Wohneinheiten. Darüber hinaus schaffen wir auch 
mit der Beschlussfassung, hoher Gemeinderat, die Grundlage für Betriebsansiedelungen 
bzw. Neugründungen und dadurch können wir auch einen Beitrag leisten, dass voraussicht-
lich 40 neue Arbeitsplätze in Klagenfurt als solches geschaffen werden. Danke für die Auf-
merksamkeit.  
 
Wortmeldung Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, die Grünen zu TOP 13 und 14: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich heute zu zwei Punkten zu Wort melden. 
Das eine ist der Punkt 13. Da geht es um eine Umwidmung an der Glan und der zweite Punkt 
ist Nummer 14, das Quellehaus, das Holly-Projekt. Die Umwidmung an der Glan, das möchte 
ich Ihnen zeigen. Also es geht um einen Streifen der eben in Bauland-Wohngebiet umgewid-
met werden soll. Das ist eben dieses seinerzeit durch dieses Retentionsbecken hat sich das ja 
entschärft, durch das es war HQ100, also es war eine Gefahrenzone. Man hat dann mehr 
Wasser, es wäre ein Überschwemmungsgebiet gewesen. Das hat sich abgeschwächt. Trotz-
dem ist es eine Art Salamitaktik, weil wenn man dieses Stück widmet, dann wollen auch alle 
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anderen, die da ihre Grundstücke haben, ebenfalls das gewidmet haben und ich finde, wir 
brauchen ein bisschen mehr grün besonders an einem Fluss. Da sollte man das freihalten 
und da sollte man das nicht der Bebauung opfern. Bauen kann man sonst wo überall. Also 
ich bin dagegen, dass man da diesen Grünstreifen verschmälert. Dieses hin zur Suppanstraße 
gelegene, diese Parzelle ist ein Gewerbebetrieb. Das hat man damit begründet aber das war 
natürlich der Anfang von weiteren Widmungen. Ich kann dem nicht zustimmen. 
Beim zweiten Punkt beim Holly-Projekt geht es um eine eben Grenzbereinigung, also eine 
Nachvermessung. Es hat dann auch einen gerichtlichen Vergleich gegeben  mit der Stadt. Es 
geht um 10qm. Dann hat uns ja gestern alle ein Brief erreicht, worin eben von 130qm ge-
standen hat. Wenn das die Dimension ist, die da bereinigt wurde oder geändert wurde, dann 
ist das so wie ein Einfamilienhaus. Das müsste sich man noch einmal bisschen anschauen. 
Worauf ich aber eingehen möchte ist auf den Teilbebauungsplan. Das ist zwar heute nicht 
Thema aber trotzdem sollte man vielleicht grundsätzlich überdenken. Das ist doch durch die 
Teilbebauungsplanänderung eine Vergrößerung von 2.100qm Verkaufsfläche mehr ange-
dacht. Jetzt gibt es natürlich Fragen, gibt es eine Abgeltung dafür, gibt es eine angemessene 
Gegenleistung indem man z.B. sich beteiligt an der Gestaltung des Heiligengeistplatzes, die ja 
auch dem Kaufhaus zugutekommen wird, wenn dann ein schönes Entrete ist durch den neu-
gestalteten Platz. Es gibt auch noch ein Servitut wo eben keine Ablöse nötig war. Das Ser-
vitut ist der Durchgang durch vom Heiligengeistplatz hin zum Schillerpark. Das sind alles na-
türlich Goodies die dazugekommen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das ganze ein-
mal ausschauen. Wir haben ein Hochglanzblatt Papier, eine Visualisierung gesehen, die aber 
weiß nicht, wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist. Es gibt eine Geschossflächenzahl von 4,65 
die vorgesehen ist in geschlossener Bauweise. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es eine Be-
grünung des Daches. Gibt es eine Fassadenbegrünung. Wird die Bevölkerung einbezogen bei 
der Gestaltung der Fassade. Ist gedacht, dass man ein Café macht. Wie ist die Öffnung hin 
zum Park. Also ich hätte sehr gern einmal einen wirklichen Plan wie soll das Kaufhaus einmal 
ausschauen und vor allem brauchen wir es wirklich in dieser Größe. Jetzt hätte ich einen bes-
seren Vorschlag meines Erachtens oder einen anderen Vorschlag. Wir haben ja bereits 
4.000qm Leerstand in diesem Gebäude. Es ist ein wunderbar funktionierendes Ärztehaus 
und man könnte doch diese 4.000qm erweitern, also den Bestand erhalten. Statt abzureißen 
neu zu bauen, neu zu planen. Wäre doch einfach eine Überlegung wert, dass man den Altbe-
stand saniert. Das wäre gar keine Hexerei und man könnte dann diesen Leerstand eben ei-
nem therapeutisch oder Gesundheitsbereich oder therapeutischen Bereich zukommen las-
sen. Ich glaube, das ist ein großer Bedarf. Dann gibt es immer wieder die Forderung nach ei-
nem Indoorspielplatz. Das könnten wir verwirklichen. Also ich glaube auf 4.000qm könnten 
wir schon was Schönes machen. Man braucht vielleicht doch nicht die 2.100qm noch zusätz-
lich verbauen. Mein Appell ist bitte noch einmal den Plan durchschauen. Es gibt genug Ver-
kaufsflächen in Klagenfurt. Ich glaube, es ist kein Bedarf am Heiligengeistplatz. Das müssten 
wir einmal eine Studie machen. Es hat ja auch die Hoffnung gegeben, dass sich Kastner & 
Öhler vielleicht am Heiligengeistplatz ansiedeln würde. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. 
Also jetzt frage ich mich, was kommt dann hinein in diese fast 6.000qm Verkaufsfläche. Also 
vielleicht gibt es wirklich eine Möglichkeit, dass man das noch einmal neu aufrollt, dass viel-
leicht die Frau Bürgermeisterin sich mit dem Investor noch einmal austauscht und das man 
wirklich das einfach den Bestand saniert. Es ist total versieft im Bereich des vorderen Eingan-
ges und auch hinten ist 39 Jahre nichts getan worden beim Quellehaus. Also da muss man 
unbedingt ganz dringend sanieren aber wie gesagt bis zur Klärung der Sachlage, ich täte da 
noch einmal ganz gern eine Nachmessung haben. Was ist jetzt mit den 130qm, die die Anrai-
nerin bringt. Sollten wir das nicht noch einmal genau anschauen. Ich werde jetzt einmal da in 
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diesem Punkt nicht zustimmen und wie gesagt, einmal das überdenken. Sollten wir nicht das 
Ärztehaus wirklich ausweiten und einen Indoorspielplatz machen. Das wäre mein Plädoyer 
und in den Ausmaßen beibehalten und einfach die Fassade begrünen, behübschen, irgend-
was. Und ein Café. Dankeschön. 
 
Wortmeldung Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ zu TOP 14: 
 
Also Frau Schmid-Tarmann, es gibt natürlich selbstverständlich einen Bedarf, dass am Heili-
gengeistplatz endlich etwas entsteht aber ich war jetzt schon kurz etwas schockiert über ihre 
Wortmeldung. Ich weiß nicht ob es andere auch mitgehört haben. Es kann ja wohl wirklich 
nicht ihr Ernst sein, dass sie jetzt in Zukunft Bebauungsplanänderungen praktisch sich von 
den Investoren abkaufen lassen wollen. Da würde ich aber schon warnen, weil da sind wir in 
einem Bereich der rechtlich nicht mehr so zulässig sein wird wie sie sich das vorstellen. Also 
da verwehre ich mich dagegen. Wir werden die Bebauungspläne so beschließen, wie sie 
nach unserem Dafürhalten für in Ordnung sind aber wir werden uns diese sicher nicht ab-
kaufen lassen und wer mehr zahlt, der kriegt dann mehr. So kann es wirklich nicht sein. 
Ich möchte aber auch zum Heiligengeistplatz ein paar Worte sprechen. Es ist nicht so wie die 
Frau Kollegin gesagt hat, dass man da ruhig noch ein paar Jahre warten können. Ich glaube, 
es ist höchst an der Zeit, dass dieser zentrale für mich einer der schönsten Plätze der Stadt 
endlich einmal saniert wird, dass dort etwas entsteht, damit die Stadt, die Innenstadt einen 
Mehrwert erfahren kann. Dazu ist es notwendig und wir haben heute in der Fragestunde 
schon ganz kurz darüber gesprochen, dass natürlich auch der öffentliche Platz vor diesem 
Gebäude entsprechend gestaltet wird, weil derzeit ist es so, dass dort oft zwei bis drei Busse 
sehr lange, weil sie dort in Warteposition sind, vor der Fassade des Geschäftsgebäudes par-
ken. Da ist es dann eigentlich schon fast egal, was sie dann dahinter hinzaubern. Es wird nie 
attraktiv werden dh. dieser Platz gehört einmal etwas aufgeräumt, auch von den Bussen. 
Muss ich halt ein Konzept überlegen, wie die Busse dann nicht zentral einen ganzen Platz 
verstellen und das machen andere Städte auch. Ich kenne eigentlich keine vergleichbare 
Stadt, die so einen großen zentralen Busbahnhof hat wie Klagenfurt und deshalb ist da was 
zu überlegen.  
Im Ausschuss und zu den Punkte jetzt der Firma Lidl hat es aber auch eine Diskussion gege-
ben, die mir auch am Herzen liegt. Das weniger jetzt die Stadtplanung betrifft obwohl es un-
ser Anliegen ist aber mehr die Baubehörde. Wir haben ja hier die oberste Vertreterin der 
Baubehörde, das ist nämlich die Begrünung von diesen Supermarktparkplätzen. Wir haben 
festgestellt, und das haben wir eigentlich Parteiübergreifend so festgestellt in der Diskus-
sion, dass diese Parkplätze einfach zu asphaltiert werden und dann passiert nichts mehr. Die 
Baubehörde hätte die Aufgabe hier Auflagen zu erteilen. Das tut sie auch immer wieder aber 
sie werden einfach nicht kontrolliert. Ein Beispiel ist bei der Cinecity wo der Parkplatz hinter 
der Cinecity schon seit Jahren auf eine Bepflanzung, auf eine Baumbepflanzung wartet und 
auch eine Bauauflage gibt es dafür aber das wird nicht exekutiert. Ich frage mich wirklich für 
was haben wir eine Behörde, wenn solche Auflagen, die eigentlich die Bevölkerung haben 
will und die wir haben wollen, nicht beachtet und exekutiert werden. Wir haben einen ent-
sprechenden Ausschuss bei mir im Straßenausschuss gehabt eben gerade wegen der Cinec-
ity, weil ein Antrag vom Kollegen Sucher eingebracht wurde, dass hier eben die Bäume end-
lich gepflanzt werden sollten und dann hat es geheißen, das stimmt. Es ist eine Bauauflage 
aber es passiert nichts. Und so schauen eben die Parkplätze aus, wobei ich fast glaube, dass 
es auch für die Investoren selbst eigentlich von Vorteil wäre, wenn dort so schön beschat-
tete Parkplätze hätten mit ein paar tollen Bäumen. Ich würde lieber zu einem EKZ mit dem 
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Auto fahren, wenn mein Auto im Schatten abstellen kann und nicht wie es heute der Fall ist, 
dass es in der prallen Sonne stehen lassen muss. Ja und beim Heiligengeistplatz hoffe ich 
halt, dass wir wirklich wie die Frau Bürgermeister heute in der Fragestunde oder der Herr Vi-
zebürgermeister in der Fragestunde auch gesagt hat, dass wir da auch eingebunden werden, 
dass wir informiert werden und das dann vor allem was weitergeht. Weil bitte nicht so wie 
am Pfarrplatz. Da diskutieren wir jetzt schon seit Jahrzehnten und ich kann mich erinnern, 
die Frau Kollegin Schmid-Tarmann hat schon im Jahr 2010 erstmals getrommelt, Anträge ein-
gebracht das dort was passiert. Und 2014 hat sie es wieder getan und da gibt es einen gan-
zen Akt mittlerweile und heute haben wir 2019 und am Pfarrplatz passiert nichts. Da war 
eine große Bürgerbeteiligung, da klopft man sich gegenseitig politisch auf die Schulter wie 
toll und demokratisch wir doch sind und täglich fahren dort noch hunderte Autos ein biss-
chen hinein, dann kriegen sie keinen Parkplatz. Dann drehen sie um, vor rück – vor rück, wie-
der zurück. Der nächste wartet schon in der Warteposition hinein – vor rück, wieder hinaus. 
Da können sie sich dann dort einmal in das Lokal setzen und dann können sie so richtig, für 
Umweltfreunde vor allem einen Nasentest, dann können sie einmal riechen, wie wirklich 
Umweltverschmutzung riecht, weil da haben sie dann sämtliche Diesel und Benzingerüche in 
der Nase, wenn sie dort einen Cocktail zu sich nehmen. Das kann wohl wirklich nicht so 
schwer sein, bitte sperren wir doch den Platz, weil dort stinkt es und es ist nicht umweltver-
träglich und dann machen wir eine gute Gestaltung mit einem Architekten, aber das man 
dort 20 Jahre herumplant und Bürgerbeteiligung hin, Bürgerbeteiligung her. Der Platz wird 
eh nicht größer je mehr wir diskutieren. Er ist so wie er ist und da gehört was gemacht und 
genauso am Heiligengeistplatz und ich fürchte, dass es beim Heiligengeistplatz dieselbe un-
endliche Story wird beim Pfarrplatz weil es genauso beginnt die Diskussion. Tun wir ein biss-
chen ein paar Architekten, dann kommen die Bürger, dann kommt wieder der Architekt, 
dann kommt wieder der Bürger und eigentlich die die zuständig sind, nämlich wir, wir sind 
nämlich dafür gewählt das wir auch Entscheidungen treffen. Wir kommen als letzte dran und 
werden oft gar nicht gefragt, so wie jetzt eben beispielsweise am Heiligengeistplatz wo es 
dann heißt, ihr werdets schon einmal etwas präsentiert bekommen. Also bitte machen wir 
da Nägel mit Köpfen und schauen wir das was weitergeht. Danke. 
 
Wortmeldung Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP zu TOP 14 und 23: 
 
Ja, Herr Kollege Clubobmann. Ich habe dich am Anfang vernommen mit sehr sehr viel positi-
ven Worten und dann denke ich mir wieder, dann fangst wieder an ein negatives Bild von 
verschiedenen Plätzen zu zeichnen. Du schwankst immer hin und her zwischen den extre-
men. Meines Wissens ist ja der Kollege Scheider durchaus eingebunden auch in die Gestal-
tung des Pfarrplatzes und auch wenn du mit ihm per Sie bist, könnts ihr durchaus miteinan-
der kommunizieren und schauen, dass da ein bisschen ein Austausch stattfindet und dann 
wird er dir wohl was erzählen was so in den diversen Besprechungen besprochen worden ist. 
Ich möchte mich zu Punkt 14 erstens einmal melden. Ich denke zum Projekt Orasch, der 
Holly am Heiligengeistplatz. Das Land und die Stadtplanung hat sich sehr intensiv mit den 
Einwendungen beschäftigt. Es haben sich in den Jahrzehnten auch die Messmethoden ver-
bessert, wenn wir heute digitale und GPS gesteuerte Methoden hernimmt und es ist so, dass 
diese Widmungsanpassungen wie gesagt, der Referent hat es auch schon angesprochen mit 
10qm eine Richtigstellung ist, die sehr gering ist. Es geht also von allen Empfehlungen der 
Stadtplanung aus, dass es durchaus zum Beschluss positiv herangezogen wird und ich denke, 
dass die Möglichkeit, da muss ich dir recht geben, dass der Heiligengeistplatz einer der 
schönsten Plätze auch in der Stadt werden kann, weil es ist eine beachtenswerte Sichtaxe, 
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die wir von der Heiligengeistkirche bis daher haben zum Neuen Platz, zum Lindwurm und ich 
denke, dass der öffentliche Raum durchaus sehr gestaltungs- …. und mit sehr viel Feingefühl 
da herangegangen werden wird müssen. Ich sehe das sehr positiv und freue mich, dass da 
auch was getan wird und dass das zu einem Abschluss kommt und dass man das nicht blo-
ckiert und verhindert.  
Dann zur mittelfristigen Planung im Personalwesen. Da möchte ich nur zwei Punkte heraus-
nehmen. Wir haben ja da unter Vizebürgermeister auch durchaus einen Experten, der sich 
im Feuerwehrwesen auskennt, der selbst auch Dienst versieht als Offizier bei der Berufsfeu-
erwehr und wir haben jetzt so, dass wir in der Berufsfeuerwehr einen auszubildenden Feuer-
wehrmann noch aufzunehmen haben und dann sind drei die schon im Stand sind und fünf 
dazukommen. Also insgesamt acht Feuerwehrleute die auszubilden sind und werden insge-
samt im Einsatzdienst 64 Feuerwehrleute und das ist ja heute schon vom Feuerwehrreferen-
ten sehr ausführlich angesprochen worden. Es geht um eine Lösung zwischen Berufsfeuer-
wehr und Freiwilliger Feuerwehr, dass wir alle gemeinsam die Feuerwehr Klagenfurt auch 
repräsentieren und zu einer guten Lösung finden werden. Ich gehe davon aus, dass es gut 
funktionieren wird. Ein wichtiger Punkt wie auch mir erscheint ist der Punkt 5, Aufnahme ei-
nes Marktkoordinators oder Koordinatorin für die Magistratsdirektion, Stabsstelle Wirt-
schaftsservice. Ich denke, dass gerade der Markt und der Marktkoordinator eine sehr sehr 
wichtige Funktion für die Stadt hat und das wird in der nächsten Stadtzeitung ausgeschrie-
ben werden und ich denke, dass genau dieses kulinarische Herz der Stadt, dieser Markt eine 
Visitenkarte ist und wir haben ja das letzte Mal im Gemeinderat schon darüber besprochen, 
dass es einer der beliebtesten Märkte Österreichs ist und das wir zurecht stolz auf diesen 
Markt in Klagenfurt sein können und ich freue mich, dass wir da so hoffe ich nach der exter-
nen Ausschreibung einen oder eine sehr gute Person bekommen werden, die sich darum 
auch kümmern wird und ich freue mich da auf die Zusammenarbeit. Danke für die Aufmerk-
samkeit. 
 
Wortmeldung Stadtrat Frank Frey, die Grünen zu TOP 14 und 16: 
 
Ja Punkt Heiligengeistplatz. Vielleicht wie ihr alle wisst haben wir ja ein Buskonzept. Das ist 
jetzt mehr oder weniger schon fertig durch die Firma Trafix ausarbeiten lassen und der Heili-
gengeistplatz wird ja in Zukunft nur mehr eine Haltestelle sein und kein Abstellplatz, wo die 
Busse sozusagen ihre Leerzeiten dort verbringen werden dh. die Busse werden dort nicht 
mehr so viel herumstehen und es wird für die Planung dann so sein, dass dann einfach Platz 
geschaffen werden kann, weil einfach die Notwendigkeit für Busabstellplätze nicht mehr ge-
geben sein wird. Das zu dem einen Punkt. Und irgendwie wundert mich das schon Herr Kol-
lege Skorianz, dass sie da die Anträge nicht genau lesen. Weil die sind in der letzten Zeit bei 
den Grünanlagen, bei den Grünbereichen, ob das jetzt beim Lidl ist, beim Porr ist oder bei 
der Jump World, da stehen ganz genaue Auflagen drinnen, was die Bepflanzung betrifft. Das 
wird natürlich umgesetzt. Da sind jetzt Verordnungen die Teile des Bauplanes sind und die 
müssen natürlich auch eingehalten werden dh. es müssen pro acht Parkplätze Bäume ge-
setzt werden mit einem Stammumfang mindestens 20cm ab 1 m über Grund. Das haben 
nicht einmal die Wiener. Die Wiener pflanzen zum Teil Bonsaibäume, weil sie sie natürlich 
auch setzen müssen aber nicht in dieser Qualität. Es ist da drinnen vorgeschrieben, das steht 
in den Anträgen auch drinnen, vorgeschrieben, dass die Bäume ein besonderes Substrat er-
halten müssen, dass die Bäume auch ordentlich anwachsen. Es ist drinnen gestanden, es 
steht auch drinnen, dass die Bäume ein bestimmtes, die Wurzelballen ein bestimmtes Volu-
men haben müssen, das die Bäume wirklich auch anwachsen. Das ist jetzt neu und was noch 
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dabei steht ist, sollten die Bäume verletzt werden, krank werden oder wie auch immer ka-
putt werden, so sind sie gleich durch gleichwertige zu ersetzen. Das ist schon eine Qualität, 
die wir da auch dem Klimaschutz sozusagen auch schulden. Das ist etwas Besonderes und ich 
kann da vielleicht auf ein kleines Beispiel hinweisen. Ich war da bei dem Kaufhaus in der Völ-
kermarkter Straße einmal einkaufen. Schon länger her. Dort wo dieser rote große Stuhl 
steht. Da ist mir aufgefallen, sind alle Bäume umgeschnitten gewesen. Dann bin ich zur Be-
hörde gegangen und habe gesagt, ich möchte das jetzt gerne wissen, was ist da los. Warum 
schneiden die die Bäume um. Und die Firma hat keine Freude gehabt, dass sie dort auf mei-
nen Antrag hin alle Bäume nachsetzen haben müssen. Die haben jetzt zwar ein bisschen we-
niger Parkplätze, weil dafür wachsen auf dieser Verkehrsfläche die da versiegelt ist mit As-
phalt wieder Bäume und das ist gerade in Zeiten wie diesen nicht ganz unwesentlich, dass 
wir in Klagenfurt mehr Bäume haben und auch in Zukunft noch mehr haben werden. Was 
mir auch, das ist natürlich auch ein großes Umweltthema und vielleicht zum Baum noch 
dazu. Als Ergänzung haben wir heute als Grüne Fraktion auch eingebracht einen ganz norma-
len Antrag dann für die Ausschüsse für eine Baumschutzverordnung, dass man da vielleicht 
unsere Bäume einfach noch besser schützen können in der Stadt. Das ist natürlich ein Lan-
desgesetz auch noch vorher notwendig.  
Und bei der Jump World z.B. ist es auch aus meiner Sicht super jetzt einmal, dass wir dort ein 
Verkehrsleitsystem haben. Da steht drinnen es muss eine Anzeigetafel sein. Parkplätze sind 
frei oder sind besetzt, damit eben das nicht passiert, dass die Leute mit dem Auto hineinfah-
ren, dann finden sie keinen Parkplatz, dann fahren sie wieder heraus. Und wir haben auch 
geschaut, wir haben da extra nachgefragt und geschaut, dass diese Jump World auch mit 
Fahrrädern mit einem bestehenden Fahrradweg erreichbar ist. Ich glaube, das ist auch etwas 
was mit nicht immer in der Vergangenheit selbstverständlich war aber diesmal ist die Pla-
nung so gelungen, dass das dort so ermöglich ist. Das sozusagen vielleicht ein bisschen ge-
nauer durchlesen und dann braucht man solche Fragen nicht stellen warum es Parkplätze 
gibt wo keine Bäume wachsen. 
 
Wortmeldung Gemeinderätin Sonja Koschier, die Grünen zu TOP 16: 
 
Also Bezugnehmend auf meine Fraktionskollegen Frank Frey möchte ich auch nur bekräfti-
gen, Planung zahlt sich aus. Man kann ruhig ein bisschen länger nachdenken bevor man was 
umsetzt, weil hintennach reitet die Urschel. Meine Wortmeldung bezieht sich aber eigentlich 
auf den Punkt 16 Jump World. Ich finde es sehr gut, dass in Klagenfurt wieder ein Angebot 
für Jugend und junge Erwachsene und Kinder oder ältere Erwachsene auch errichtet wird. 
Ich plädiere nur dafür, dass man auch bei der Preisgestaltung sich die Sache ein bisschen an-
schaut oder ob man eventuell von Seiten der Stadt für Klagenfurter Jugendliche da eventuell 
irgendwie was mitbedenken kann, weil die Preise sind nicht so niedrig. Es gibt auch eine 
Kletterhalle im Süden von Klagenfurt und auch meine Tochter ist da gerne hingegangen aber 
auf Dauer sind die Preise schon recht hoch. Das sollte man vielleicht mitbedenken. Vielleicht 
gibt es Gutscheine für Jugendliche. Danke. 
 
Wortmeldung Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ zu Allgemein: 
 
Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin, sehr verehrter hoher Stadtsenat, sehr verehrte Damen 
und Herren des Gemeinderates, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und sehr verehrte An-
gestellte des Magistrates. Ich habe mich gemeldet allgemein zu diesen Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplänen. Allgemein und zwar etwas, was ich heute sage, ist vielleicht für alle, 
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wo jetzt der Umweltschutz so groß geschrieben wird. Etwas zum Nachdenken was quer 
durch Österreich bzw. Kärnten und Klagenfurt passiert. Ich bin wirklich positiv eingestellt vor 
allem die Wohnungsbauoffensive ist sehr wichtig. Wohnungen zu schaffen ist wirklich ein 
Gesetz, dass jede Gemeinde machen muss aber wir müssen ein bisschen in die Zukunft den-
ken. Die Kinder gehen auf die Straße demonstrieren. Ob es erfreulich ist oder nicht weiß ich 
nicht, besser wäre wenn sie Schule gehen. Aber das ist so, sie machen uns aufmerksam. Ich 
werde Ihnen jetzt etwas vorlesen und zwar Österreich ist mit 1,67qm Verkaufsfläche im Ein-
zelhandel Europaspitze im negativen Sinn. Kärnten und somit auch Klagenfurt liegen sogar 
bei 1,99qm Verkaufsfläche im Einzelhandel. Wir bauen praktisch immer nur Eingeschossig 
den Einzelhandel mit riesigen Parkplätzen. Wir alle versiegeln, verbetonieren und vergessen 
auf die Grünanlagen. Wir haben schon die Diskussion von den Bäumen gehabt, freut mich 
wirklich. Die Bäume fehlen in dieser Planung. Wir sollten in Zukunft eigentlich das verbes-
sern und der Flächenverlust in Kärnten ist enorm. Das sind im Tag 2,2ha in Kärnten und in 
Klagenfurt wird allgemein verbaut. In Tirol z.B. wird der Einzelhandel schreibt das Tiroler 
Raumordnungsgesetz vor, muss der Einzelhandel mehrgeschossig bauen. Für die Parkflächen 
z.B. in Tirol, ich bringe nur das Beispiel, werden entweder Tiefgaragen oder Hochgaragen ge-
baut oder auf den Dächern, geht auch schon in der heutigen Bautechnik, des Einzelhandels 
wird geparkt. So ähnlich wie bei uns die City Arkaden. Und ich glaube, dass sollte schon je-
dem zum Denken geben. Was bedeutet dieser Verlust an grüner Fläche. Das bedeutet, dass 
wir im Jahresschnitt 2,2 ha Verlust haben und in Klagenfurt andererseits gibt es einen Leer-
stand, inkl. Leerstand und gewidmeten Flächen von ca. 320ha. Da muss man einmal nach-
denken. Und der größte Fehler den wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist keine 
Schuldzuweisung sondern wir sind der Jugend das schuldig. Wir müssen mehr und es wird 
sicher ein Aufschrei kommen von irgendeiner Reihe, mehr in die Höhe bauen. Es nutzt nichts 
wenn wir Klagenfurt immer weiter hinaus in die Peripherie verbauen, verbetonieren. Wir ha-
ben einen Verlust von Biodiversität Beschönigung des Klimawandel und Erhöhung des CO2 
Ausstoßes. Der ist sehr gewaltig. Wir unterschätzen das alle. Im Zuge der Novellierung des 
Raumordnungsgesetzes sind wirklich Lösungsvorschläge geplant oder gefragt. Es gibt auch 
genug Ideen und zwar sollte Vorrang haben Ausbau der Innenstadt eher den Vorzug geben 
als in der Peripherie. Weiter sollte Bedacht genommen werden, dass zukünftig vermehrt in 
die Höhe und nicht in die Breite gebaut wird um eine Begrenzung von Bodenverbrauch in 
Klagenfurt zu erzielen. Weiters soll ein Flächenmanagement Datenbank als Raumordnungs-
instrument eingeführt werden um Baulücken und Leerstände transparent zu erfassen. Wir 
sprechen alle von Umweltschutz. Es wird zu wenig gemacht. Es gibt Beispiele die ich allge-
mein bringen darf. Es werden Dinge verboten in Österreich. Ich werde ein paar Beispiele an 
der Nahrungsmittelkette weil wir gerade von Einzelhandel sprechen z.B. heuer im Jänner 
glaube ich, hat es keine einheimische Kartoffel mehr gegeben am Markt. Wird sich jeder er-
innern. Natürlich der Einzelhandel, alle wie sie heißen, Ja-natürlich ist mir so in Erinnerung 
geblieben. Wo kommen jetzt die Kartoffel her, seit Jänner bis zur Lücke wenn bei uns wieder 
die Eigenkartoffel sind. Von Israel und Ägypten. Wie die behandelt worden sind, da muss je-
der selbst nachdenken. Und genauso geht es jetzt mit der Verbauung. Wir müssen über uns 
nachdenken, was wir machen in Zukunft. Wir haben es jetzt in dieser Hitzeperiode gesehen, 
was Asphaltflächen für einen Temperaturanstieg haben. Wir haben gesehen, dass nur die 
Bäume einen kühlen Schatten bringen und nicht der Sonnenschein. Die Bäume haben, so 
eine Buche oder eine Eiche, eine ausgewachsene hat mindestens 3000 Liter Wasser in den 
Blättern. Das kühlt halt den Menschen der darunter sitzt. Wir sollen jetzt wirklich schauen, 
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und da bin ich voll bei dir und voll bei euch allen. Es sollte nur eine Warnung sein. Wir müs-
sen umdenken. Und jetzt nachdem das Raumordnungsgesetz geändert wird, sollte man da 
aufspringen. 
 
Wortmeldung Stadtrat Markus Geiger, ÖVP zu Allgemein: 
 
Ja liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist viel richtiges grad jetzt im Widmungsbereich gesagt 
worden. Ich glaube, heute haben wir wirklich auch Punkte auf der Tagesordnung bei den 
Widmungen, wo wir einmal schauen die Porrliegenschaft, eine alte Industriebrache, die hier 
mitten in der Stadt gelegen ist, die hier mitten in der Stadt keine Wirtschaft bzw. auch kein 
Wohnen zugelassen hat, die vor sich hingedümpelt ist, aufgeschlossen mit allen Pipapo, die 
ganzen Leitungen, Kanal, alles geht dort vorbei aber die Stadt hat nichts davon und am 
Stadtrand sind neue Flächen gewidmet worden zum Wohnen und für andere Dinge. Wir ha-
ben das gleiche hier beim Neunerareal wo das stattgefunden hat und wir haben auch hier 
andere Punkte noch, wo Umnutzungen bzw. Neubestände aus alten Beständen gemacht 
werden. Ich darf aber eines auch sagen. Ich bin auch froh, wenn es Quadratmeter gibt, die 
wir neu verbauen. Gerade im Bereich der Jump World. Das ist eine Bereicherung für Kla-
genfurt, für die Klagenfurter Jugend. Ist auch für uns die Chance hier dementsprechend für 
das Olympiazentrum zusätzliche Trainingsstätten zu kriegen. Es ist nicht nur, dass die Kinder 
gern drin herumspringen, auch die Snowboarder und andere Sportler machen hier auf die-
sen Anlagen ihre Übungen, können hier die Übungssprünge machen und dementsprechen-
des Training vonstatten gehen lassen. Ich muss aber eines sagen, ich bin hier immer wieder 
verwundert dann über gewisse Aussagen von Gemeinderäten, wo ich immer glaube, was ha-
ben die die letzten Sitzungen hier gemacht. Haben die überhaupt jemals zugehört wenn wir 
hier über den Pfarrplatz heute gehört haben, dass wieder nichts passiert und es geht nichts 
und es tut keiner was und alle sind so schirch. Der liebe Christian Scheider, der Jürgen Pfei-
ler, der Elias Molitschnig und dann unser Freund aus dem Süden von Klagenfurt aus St. Rup-
recht. Wir alle haben uns nicht irgendwo Kaffeekränzchen von statten gehen lassen, sondern 
sind zusammengesessen, haben hier diese Bürgerbeteiligung mit Fachleuten weiterbearbei-
tet und es ist jetzt die erste Stufe der Planung draußen. Wir werden im November einen Ar-
chitektenvorschlag hier nach Auswertung der Kommission vorliegen haben. So nahe und so 
gut unterwegs in Richtung Pfarrplatz, Neugestaltung, waren wir noch nie und so unumstrit-
ten, bis auf dich, war auch noch nie ein Verfahren, weil wir haben hier alle wirklich ein kolle-
giales und ordentliches Miteinander und es hat nicht ein einziges Mal gegeben, wo wir ir-
gendwo ineinander geraten sind. Wir haben jedes Thema vom Verkehr über alles was ge-
kommen ist dementsprechend behandelt und es hat auch immer wieder Emails gegeben, wo 
uns Leute auf Dinge aufmerksam gemacht haben, auf Stiegen, die eventuell irgendwo noch 
unterhalb drinnen sich finden könnten und vergraben sind und sonstige Dinge. Ich glaube, 
man sollte hier nicht immer alles nur schlecht reden und sagen, da passiert nichts. Man 
sollte auch einmal, auch wenn es überfraktionell ist hier wirklich herinnen sein und sagen, es 
wird gute Arbeit gemacht. Es wird hier von vielen gute Arbeit gemacht und es wird nicht im-
mer so gestritten, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Danke. 
 
Abschlussworte Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ: 
 
Hoher Gemeinderat, zu ein paar Themen möchte ich gerne Stellung beziehen, damit nicht 
etwas im Raum stehen bleibt und so nach der Art und Weise, es macht sich da keiner Gedan-
ken und da wird einfach dahin verplant und gewidmet. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. 
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Ist der Punkt 13. Da geht es um dieses Wohnbauprojekt. Es hat irgendwie den Anschein ge-
habt, wenn die Frau Kollegin Schmid-Tarmann herausgeht und erzählt, wir bauen jetzt bis 
hinunter zur Glan. Es ist überhaupt nicht richtig. Das stimmt nicht. Es lässt uns einfach die 
Möglichkeit des Retentionsbeckens, das gemacht wurde, wo die Stadt Klagenfurt auch finan-
ziell beteiligt ist, einfach die Möglichkeit zu gewisse Dinge neu zu bewerten und wenn Sa-
chen neu zu bewerten sind, dann muss man diese neu bewerten und auch Sachen dann wie-
der zulassen. Es sind über 2.345qm dort Emissionsbereich, sind hier Grünbereich. Es ist ein 
schöner Streifen und wer sich die planliche Darstellung jetzt nicht ganz klar vor Augen führen 
kann, jeder kennt die Situation entlang der Glan in Feschnig von der Suppanstraße herunter. 
Da gibt es einen Radweg herunter und da gibt es links wenn man stadteinwärts fährt, sieht 
man den ganzen breiten Streifen. Wir haben ja angrenzend, das haben wir ja auch schon dis-
kutiert, die Firma Schär, die wir dort auch haben. Auch dort haben wir einen Emissionsstrei-
fen und dieser Emissionsstreifen ist uns für die Stadtplanung wichtig. Auch in diesen Emissi-
onsstreifen wurde genau festgelegt, was dort anzupflanzen ist, welche Bäume udgl. Da lebt 
man nicht einfach so in den Tag hinein und macht das einfach aber es muss schon gestattet 
sein, wenn es Verbesserungen gibt, dass man Verbesserungen auch dem Eigentümer einer 
Liegenschaft dann auch am Ende des Tages auch weitergibt. Dafür müssen wir ein offenes 
Ohr haben.  
Das nächste Thema ist, und das muss ich sagen, der Bereich Heiligengeistplatz die 10qm. Da 
wird dieser notwendige Akt und ich glaube, dass hat der Gemeinderat Jantscher ganz klar 
ausgeführt. Es gibt einfach neue Messmethoden, dann wieder zu einer sogenannten Gene-
ralabrechnung zum Gesamtprojekt gemacht. Das bringt uns alle null weiter sondern es gibt 
Entscheidungen. Die sind da und wir versuchen das Beste daraus zu machen und selbstver-
ständlich gebe ich dem Gemeinderat Skorianz Recht zu sagen, der Platz muss auch. Aber ich 
glaube, es müssen gewisse Dinge stimmen und ich kann aber auch, und das ist mir auch ganz 
wichtig, ganz klar den Investor dort auch keinen Vorwurf machen. Wir haben einen Rechts-
staat. Wenn es Einwendungen gibt, dann sind diese abzuarbeiten und am Ende des Tages 
wenn es dann eine Rechtssicherheit gibt, dann wird man da auch weitermachen. Und bis 
dorthin werden wir auch, wir haben es eingeleitet was den Platz betrifft, auch um den Platz 
kümmern und dass wir uns um den schon jetzt kümmern hat auch der Franky Frey gesagt. 
Wir wollen nicht, dass einer der schönsten Plätze in der Innenstadt mehr oder weniger zu ei-
nem Busparkplatz verkommt. Das wollen wir ja nicht. Es soll eine Weiterentwicklung sein 
und ich glaube auch, das habe ich auch schon bei der Anfragebeantwortung ganz klar gesagt, 
es ist wichtig, dass wir diesen Platz allen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen 
ermöglichen und aufmachen.  
Dann bin ich schon beim Thema Pfarrplatz. Stadtrat Geiger hat eh alles richtig gesagt nur ei-
nes muss man schon auch sagen. Wenn wir Bürgerbeteiligung wollen, dann gibt es einfach 
Prozessabläufe, die dauern ein bisschen länger. Und diese Prozessabläufe die muss man ein-
fach in Kauf nehmen. Wenn man nichts tut, verstehe ich das eine Kritik da ist aber wenn man 
eh weiß, es gibt Abläufe und im letzten Gemeinderat habe ich eh müssen eine Frage beant-
worten. Da habe ich eh gesagt im Herbst sind wir soweit. Dann geht es weiter in die Jurysit-
zung usw. Das muss man bitte, diese Zeit muss man schon auch zugestehen, wenn man auch 
Bürgerbeteiligung und Einbindung der Menschen auch beherzigt.  
Abschließend noch und das ist mir auch wichtig. Zu dem Thema was der Gemeinderat Reber-
nig gesagt hat. Inhaltlich sehr vieles zu unterstreichen. Ist auch richtig, möchte das aber 
schon sagen, dass wir das auch machen und versuchen auch dort einzubringen. Das ist für 
mich gerade so ein Beispiel, diese Lidl-Filiale, die sie in der Rosentaler Straße auflassen und 



325 
 

in der Durchlassstraße dann erweitert. Es ist drinnen was ganz klar gesagt hat. Es gibt erst-
malig vorgeschrieben eine Grünfläche. Erstmalig ist drinnen eine Überbauung dh. wer sich 
den Plan im Detail angeschaut hat, es wird unterhalb der Verkauf der wird hochgezogen und 
unterhalb der Verkaufsfläche soll dort Zulieferung möglich sein, es soll dort die Abfallentsor-
gung soll besser und ein Teil von Parkflächen dort sein, die unterhalb der Verkaufsfläche ist. 
Das ist analog ein bisschen dem Markt in der Villacher Straße. Ich glaube, dass ist die Zu-
kunft. Da gebe ich Recht. Wir müssen nur versuchen die Partner zu finden, die das machen 
und versuchen auch das dorthin zu drängen. Das machen wir da, weil wer jetzt im Bereich 
der Durchlaßstraße diese Asphaltwüste anschaut, also mit dem können wir in der Zukunft 
nicht zufrieden sein. Das ist gar keine Frage. Da hilft auch nichts, wenn wir da unten Wasser 
spritzen am Neuen Platz, wenn wir alles andere Niederbetonieren. Das hilft uns alles nichts. 
Ich glaube, in diese Richtung geht es. Das Verständnis ist da. Wir müssen es Schritt für Schritt 
umsetzen und müssen einfach durch Auflagen das so machen und am Ende des Tages auch 
Auflagen die wir machen auch dann exekutieren. Danke.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende: 
 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer Punkt 13 die Zustimmung gibt, bitte ein Zeichen mit der 
Hand. Gegenprobe. Fünf von der Grünen Fraktion sind dagegen. So angenommen. Punkt 14, 
Heiligengeistplatz, wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist gegen eine 
Stimme, GR Schmid-Tarmann, so beschlossen. Punkt 15, Porr Liegenschaft St. Peter Straße. 
Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist einstimmig so beschlossen. 
Dann die Jump World, Punkt 16. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. 
Ist einstimmig so beschlossen. Ich glaube, den Rest können wir im Block abstimmen. Punkt 
17 bis 23, wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist einstimmig so be-
schlossen. 
 
13. MZl. 34/563/2018 (8) 
 Flächenwidmungsplanänderung  
 Lfd. Nr. 20/C4/2017 
 (JP Beteiligungs GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der  
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 13 auf Seiten 316-319 
Verordnung und Plan als Anlage 3 
 

Vorstehender Antrag wird mehrheitlich (Gegenstimmen der Grünen mit Ausnahme 
von Gemeinderätin Mag.a Wulz Andrea) zum Beschluss erhoben. 

 
14. MZl. 34/270/2019 
 Flächenwidmungsplanänderung 
 Lfd. Nr. 2/D4/2019 
 (Amtsvorschlag Heiligengeistplatz 4) 
 
„Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der  
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird unter Abwägung der eingelangten  
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Einwendung zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldungen zu TOP 14 auf Seiten 316-321 
Verordnung und Plan als Anlage 4 
 

Vorstehender Antrag wird mehrheitlich (Gegenstimme Gemeinderätin Evelyn 
Schmid-Tarmann, die Grünen) zum Beschluss erhoben. 

 
15. MZl. 34/867/2015 (1) 
 Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 
 „Porr-Liegenschaft St. Peter Straße“ 
 Lfd. Nr. 30/E5/2013 
 (TEERAG-ASDAG AG) 
 
„Die angeschlossene Vereinbarung laut Beilage C, verbunden mit einer entsprechenden  
Besicherung, abzuschließen zwischen der SPH Bauträger GmbH, Roseggerstraße 11, Velden  
am Wörthersee als Grundeigentümerin einerseits und der Landeshauptstadt Klagenfurt am  
Wörthersee andererseits, zum Zwecke der Sicherstellung der widmungsgemäßen  
Verwendung der unter der lfd. Nr. 30/E5/2013 in Bauland-Wohngebiet umzuwidmenden  
Fläche, wird genehmigt. 
Die beiliegende Verordnung über die Erlassung der integrierten Flächenwidmungs- und  
Bebauungsplanung „PORR-Liegenschaft, St. Peter-Straße“ lfd Nr. 30/E5/2013, wird unter  
Abwägung der eingelangten Einwendung zum Beschluss erhoben.“ 
 

Vereinbarung 
Abgeschlossen zwischen 

1) der SPH Bauträger GmbH, Roseggerstraße 11, Velden am Wörthersee, vertreten durch 
den Geschäftsführer Herrn Ing. Johann Grandits, als Grundeigentümer einerseits 

2) der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch die Bürgermeisterin 
Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, ein Mitglied des Stadtsenates und den Herrn Ma-
gistratsdirektor andererseits 

wie folgt: 
1. 

Vorbemerkung 
 

1.1 Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist gemäß § 22 Gemeindeplanungsge-
setz 1995 i.d.g.F. ermächtigt, privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Erreichung der (im 
Stadtentwicklungskonzept festgelegten) Ziele der örtlichen Raumplanung zu setzen. 

1.2 Der gegenständliche Vertrag stellt eine privatwirtschaftliche Maßnahme zur Sicherstel-
lung der widmungsgemäßen Verwendung von unbebauten Baugrundstücken dar. 
 

2. 
Grundlagen 

 
2.1 Die SPH Bauträger GmbH, Roseggerstraße 11, Velden am Wörthersee, im Folgenden  
 Grundeigentümer genannt, ist bücherliche Eigentümerin der Liegenschaft EZ 1136, KG  
 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt, zu deren Gutsbestand unter anderem das in dieser KG  
 gelegene Grundstück Nr. 869 im Katastralausmaß von 17.549qm gehört. 
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2.2 Das im Punkt 2.1. genannte Grundstück ist derzeit als „Bauland-Gewerbegebiet“  
 gewidmet, mit Ausnahme einer streifenförmigen Teilfläche entlang der St. Peter Straße,  
 welche die Flächenwidmung „Grünland-Schutzstreifen als Immissionsschutz“ aufweist.  
 Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee beabsichtigt, das „Bauland –  
 Gewerbegebiet“ im Ausmaß von 16.724qm in „Bauland – Wohngebiet“ umzuwidmen (lt.  
 Plandarstellung „Flächenwidmungsplan“ zur integrierten Flächenwidmungs- und  
 Bebauungsplanung lfd. Nr. 30/E5/2013 vom 06.06.2019). 
2.3 Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Kategorieänderung in „Bauland –  
 Wohngebiet“ (Vertragspunkt 2.2) nicht Gegenstand dieses Vertrages ist. Die Änderung  
 einer Flächenwidmung erfolgt nach Maßgabe öffentlich rechtlicher Vorschriften und steht  
 im gesetzmäßig auszuübenden bzw. freien, durch diesen Vertrag in keiner Weise  
 gebundenen Ermessen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. 
 
Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet daher keinen Rechtsanspruch auf die Erlas-
sung oder Änderung des Flächenwidmungsplanes. 
 

3. 
Vertragsgegenstand 

 
3.1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Sicherstellung der widmungsgemäßen  
 Verwendung (Bebauung) von unbebauten Baugrundstücken innerhalb angemessener  
 Frist. 
3.2 Sollten die im Vertragspunkt 2.2, letzter Satz, angeführten Grundflächen in „Bauland –  
 Wohngebiet“ umgewidmet werden, verpflichtet sich der Grundeigentümer, diese  
 widmungsgemäß binnen 5 Jahren ab Rechtswirksamkeit der Widmung als Bauland  
 entweder selbst zu bebauen oder von Dritten bebauen zu lassen (z.B. Einräumung eines  
 Baurechtes, Errichtung eines Superädifikates oder Bauwerkes). 
3.3 Der Grundeigentümer verpflichtet sich darüber hinaus, mit dem Beginn der  
 widmungsgemäßen Bebauung der im Vertragspunkt 2.2, letzter Satz, angeführten  
 Grundflächen, auf den Grundstücken Nr. 876, 868/1 und 568/1, je KG 72175 St.  
 Ruprecht bei Klagenfurt, auf den in der Plandarstellung „Teilbebauungsplan“ zur  
 integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung lfd. Nr. 30/E5/2013 vom  
 06.06.2019 dafür vorgesehenen Flächen, einen Lärmschutzwall mit einer Mindesthöhe  
 von 5,0m zu errichten. Dazu hat der Grundeigentümer mit dem Eigentümer der  
 Grundstücke Nr. 876, 868/1 und 568/1, je KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt, der  
 TEERAG ASDG GmbH, Absberggasse 47, 1100 Wien, eine entsprechende Vereinbarung  
 abzuschließen und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee vorzulegen. In  
 diese Vereinbarung ist auch aufzunehmen, dass die auf dem Grundstück Nr. 868/1 KG  
 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt an der nördlichen Grundstücksgrenze vorhandenen  
 Gebäude bestehen bleiben, solange deren Funktion als „Emissionsschutzbauten“ für die  
 widmungsgemäße Bebauung auf den im Vertragspunkt 2.2, letzter Satz, angeführten  
 Grundflächen erforderlich ist.  
3.4 Eine widmungsgemäße Bebauung liegt dann vor, wenn widmungsgemäße Bauvorhaben  
 (Hauptgebäude) errichtet worden sind. Dies wird im Einzelfall von einem sachkundigen  
 Bediensteten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee festgestellt. 
3.5 Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe kann auf Antrag eine angemessene   
 Verlängerung der Fristen zur widmungsgemäßen Bebauung gewährt werden, im  
 Ausmaß von maximal der Hälfte der im Vertragspunkt 3.2 angeführten Fristen.  
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 Berücksichtigungswürdig sind ausschließlich vom Leistungspflichtigen nicht zu  
 vertretende Gründe wie z.B. eine Insolvenz des beauftragten Bauunternehmens oder  
 nicht vorhersehbare Verzögerungen im Verfahren zur Erteilung der Baubewilligung. Dies  
 wird im Einzelfall von einem sachkundigen Bediensteten der Landeshauptstadt  
 Klagenfurt am Wörthersee beurteilt. Jede Fristverlängerung ist zur Rechtsgültigkeit vom  
 Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu beschließen. 
 

4. 
Aufschiebende Bedingung 

 
4.1 Die Vereinbarung wird unter der aufschiebenden Bedingung errichtet, dass die  
 Umwidmung der im Vertragspunkt 2. Angeführten Grundflächen rechtswirksam  
 geworden ist, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart wurde. 
 

5. 
Sicherstellungen 

 
5.1 Zum Zwecke der Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung der  
 vertragsgegenständlichen Grundflächen bestellt der Grundeigentümer zugunsten der  
 Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bei Zuwiderhandeln bzw. bei Verletzung  
 der vertraglichen Verpflichtungen einschließlich aller daraus resultierenden  
 Ersatzansprüche eine Kaution von 20% des nach rechtswirksamer Umwidmung  
 geltenden Verkehrswertes der vertragsgegenständlichen Grundflächen, abzüglich  
 allfälliger für den Grundeigentümer noch anfallender Kosten zur Herstellung der  
 Baulandeignung. Der Verkehrswert der vertragsgegenständlichen Grundflächen wird  
 einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Sollte eine Einigung nicht  
 erzielt werden, so erklärt der Grundeigentümer bereits jetzt ausdrücklich seine  
 Zustimmung, dass die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee auf Kosten des  
 Grundeigentümers einen Gerichtssachverständigen aus dem Fachgebiet „Immobilien“  
 mit dem Auftrag bestimmt, den Verkehrswert der vertragsgegenständlichen  
 Grundflächen zu ermitteln. Der im Schätzgutachten ermittelte Verkehrswert wird der  
 Kautionsberechnung zugrunde gelegt. Der Grundeigentümer anerkennt ausdrücklich  
 diese Verkehrswertermittlung durch den von der Landeshauptstadt Klagenfurt am  
 Wörthersee bestimmten Sachverständigen als Grundlage der Kautionsberechnung. 
Die Kautionsberechnung ergibt den Betrag von € 182.840,-- 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist berechtigt, die Kaution (durch Ausnüt-
zen der Bankgarantie gemäß Punkt 5.1.a)) zur Gänze in Anspruch zu nehmen, wenn der 
Grundeigentümer seine Pflichten gemäß Vertragspunkt 3. Nicht in der bezeichneten Frist er-
füllt hat. Gleiches gilt bei Nichterfüllung  der Verpflichtungen gem. Punkt 5.1.b). 
Erfüllt der Grundeigentümer seine Pflichten gemäß Vertragspunkt 3. Innerhalb der bezeich-
neten Frist nur teilweise (Teilbebauung), bestimmt sich die Höhe des durch die Landeshaupt-
stadt Klagenfurt am Wörthersee in Anspruch zu nehmenden Kautionsanteils anteilig nach 
dem Ausmaß der unbebaut gebliebenen Grundflächen oder bei Nichterfüllung der Pflichten 
gem. Punkt 5.1.b) zweiter Absatz, anteilig nach dem Ausmaß der veräußerten bzw. der in 
Nutzung gegebenen Grundflächen, für welche eine Überbindung der Bebauungsverpflich-
tung nicht erfolgt ist. (Beispiel: Werden fristgerecht nur 1.000qm von 2.0002m umgewidme-
ter Grundfläche widmungsgemäß bebaut, so ist die Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee berechtigt, einen Kautionsanteil von 50% in Anspruch zu nehmen). 
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Die Inanspruchnahme der Kaution erfolgt durch schriftliche Erklärung mittels Einschreibe-
brief an die letztbekannte Anschrift des Grundeigentümers und ist diese innerhalb von 5 Ge-
schäftstagen zur Zahlung fällig. 
 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nimmt die Kautionsbestellung an. 
 

a) Der Grundeigentümer hat nach der Unterfertigung dieser Vereinbarung durch beide 
Vertragsparteien der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine an keine Be-
dingungen geknüpfte Bankgarantie über den gemäß 5.1. bestimmten Kautionsbetrag 
zu übergeben, mit der die Bank sich verpflichtet hat, über schriftliches Verlangen der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ohne Prüfung des Rechtsgrundes und 
unter Verzicht auf alle Einreden und Einwendungen, den gemäß 5.1 bestimmten Kau-
tionsbetrag zu bezahlen. Die Laufzeit der Bankgarantie beginnt mit der Rechtswirk-
samkeit der Umwidmung der im Vertragspunkt 2 angeführten Grundflächen, endet 
mit Erfüllung der Bedingungen gemäß Punkt 3. oder 5.1.b) und ist bis dahin unwider-
ruflich. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee darf die Bankgarantie nur 
dann ausnützen, wenn der Grundeigentümer die Verpflichtung zur Bebauung (wid-
mungsgemäßen Verwendung) gemäß Punkt 3. Nicht ordnungsgemäß und fristgerecht 
erfüllt oder der Grundeigentümer den Verpflichtungen nach 5.1.b) nicht nachgekom-
men ist. 

Die Kosten der Bankgarantie trägt der Grundeigentümer. 
Eine Verlängerung der Bebauungsfrist gemäß Punkt 3.4 kann nur unter der Bedingung ge-
währt werden, dass auch die Laufzeit der Bankgarantie entsprechend verlängert wird. 
 

b) Der Grundeigentümer verpflichtet sich, bei Veräußerungen der betroffenen Grundflä-
chen jeder Art (ganz oder teilweise) oder bei Einräumung von längerfristigen Nut-
zungsrechten, wie Bau- oder Bestandsrechte (ganz oder teilweise), gleichzeitig die 
Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung) gemäß Vertragspunkt 3 auf die 
Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechtsnachfolger) zu überbinden, mit 
der Verpflichtung diese zu verhalten, die Bebauungspflicht auch auf ihre Rechtsnach-
folger weiterzuüberbinden und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee dar-
über hinaus zur Absicherung der Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung) 
eine Bankgarantie zu übergeben, deren Höhe sich im Sinne des obigen Vertragsabsat-
zes 5.1 bestimmt. Als Rechtsnachfolger gelten dabei insbesondere auch Dritte, die an 
den vereinbarungsgegenständlichen Grundflächen längerfristige Nutzungsrechte, wie 
Bau- oder Bestandsrechte, erwerben. 
Bei Teilveräußerung oder Einräumung längerfristiger Nutzungsrechte an Teilen der 
betroffenen Grundflächen bestimmt sich die Höhe der durch den/die Rechtsnachfol-
ger zu übergebenen Bankgarantie im Sinne des obigen Vertragsabsatzes 5.1 nach 
dem Ausmaß der veräußerten oder der in Nutzung gegebenen Grundflächen. 
Mit der Überbindung der Bebauungsverpflichtung (widmungsgemäßen Verwendung) 
und Übergabe einer dem Punkt 5.1.a)  entsprechenden Bankgarantie durch den/die 
Rechtsnachfolger an die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, kann der 
Grundeigentümer von seinen Verpflichtungen und seiner Haftung befreit werden. Bis 
zu einer von der Landeshauptstadt schriftlich erklärten Haftungsbefreiung des Grund-
eigentümers, haftet der Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee uneingeschränkt weiterhin. 
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Bei Teilveräußerung oder Einräumung längerfristiger Nutzungsrechte an Teilen der 
betroffenen Grundflächen und Überbindung einer Teilbebauungsverpflichtung samt 
Übergabe einer anteiligen Bankgarantie, im Sinne 5.1.b) zweiter Absatz, kann der 
Grundeigentümer von seinen Verpflichtungen und seiner Haftung, der Teilveräuße-
rung oder Teilnutzungsweitergabe entsprechend, anteilig befreit werden. Bis zu einer 
von der Landeshauptstadt schriftlich erklärten Haftungseinschränkung des Grundei-
gentümers, haftet der Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee uneingeschränkt weiterhin. (Beispiel: wird von 2.000qm umgewidmeter 
Grundfläche eine Teilfläche von 1.000qm veräußert und wird für die veräußerte Teil-
fläche die Bebauungsverpflichtung vom Grundeigentümer an den Rechtsnachfolger 
überbunden, welcher an die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine Bank-
garantie über 50% des für die gesamte umgewidmete Grundfläche bestimmten Kau-
tionsbetrages übergibt, ist der Grundeigentümer nach schriftlich erklärter Haftungs-
einschränkung durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee von seinen 
Verpflichtungen und seiner Haftung betreffend die veräußerte Teilfläche befreit.) 
Von der Verpflichtung des Grundeigentümers, bei Veräußerungen der betroffenen 
Grundflächen jeder Art (ganz oder teilweise) oder bei Einräumung von längerfristigen 
Nutzungsrechten, wie Bau- oder Bestandsrechte (ganz oder teilweise), gleichzeitig die 
Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung) gemäß Vertragspunkt 3 auf die 
Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechtsnachfolger) zu überbinden, kann 
abgesehen werden, wenn die Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechts-
nachfolger) unmittelbar nach dem Grunderwerb oder der Einräumung von längerfris-
tigen Nutzungsrechten eine Baubewilligung für eine widmungsgemäße Bebauung 
vertragsgegenständlicher Grundflächen bei der zuständigen Behörde erwirken und 
nach Rechtskraft der erteilten Baubewilligung umgehend mit der Bauausführung be-
gonnen wird, was gegenüber der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
schriftlich zu erklären ist. Bis das bewilligte widmungsgemäße Bauvorhaben errichtet 
worden ist, was von einem sachkundigen Bediensteten der Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee festgestellt wird, und der daraufhin von der Landeshaupt-
stadt schriftlich erklärten Haftungsbefreiung des Grundeigentümers, haftet der 
Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee uneingeschränkt 
weiterhin. 

c) Alternativ zu einer Bankgarantie kann der Grundeigentümer, im Fall einer Überbin-
dung der Bebauungspflicht der Rechtsnachfolger, ein jederzeit behebbares Sparbuch 
über den jeweiligen Kautionsbetrag der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
übergeben. Die Bestimmungen der Punkte 5.1.a und 5.1.b gelten sinngemäß. 
 

6. 
Rechtsnachfolger 

 
6.1 Sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung gehen auf Seiten des  
 Grundeigentümers auf seine Erben und Rechtsnachfolger über. 
6.2 Der Grundeigentümer verpflichtet sich, alle Verbindlichkeiten und Pflichten aus dieser  
 Vereinbarung auf seine Rechtsnachfolger unter Lebenden oder von Todes wegen im  
 Eigentume der betroffenen Grundstücke zu überbinden mit der Verpflichtung diese zu  
 verhalten, die Verbindlichkeiten und Pflichten auch auf ihre Rechtsnachfolger  
 weiterzuüberbinden. 
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7. 
Zusatzerklärungen 

 
7.1 Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist verpflichtet, ihre aus dieser  
 Vereinbarung erwachsenden Rechte nur insoweit auszuüben, als dies mit dem Zweck  
 (Vertragspunkt 3) in Einklang gebracht werden kann. Die Vertragsparteien bestätigen,  
 das in dieser Vereinbarung auf die Verhältnismäßigkeit bzw. wirtschaftliche  
 Zumutbarkeit der auferlegten Vertragspflichten und Sicherstellungen betreffend den  
 Grundeigentümer Bedacht genommen wurde. 
7.2 Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung soll nicht die  
 Unwirksamkeit  anderer Vertragsbestimmungen nach sich ziehen. Die unwirksame  
 Vertragsbestimmung soll durch eine andere ersetzt werden, die der unwirksamen  
 Vertragsbestimmung im Endergebnis nach dem zu erforschenden Willen der  
 Vertragsparteien wirtschaftlich am nächsten kommt. 
7.3 Einvernehmlich wird festgehalten, dass keine mündlichen Nebenabreden bestehen.  
 Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform  
 und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag. 
 

8. 
Kosten 

 
8.1 Alle Kosten, Steuern und Gebühren im Zusammenhang mit dem Abschluss und der  
 Durchführung dieser Vereinbarung trägt der Grundeigentümer (tragen die  
 Grundeigentümer zu ungeteilter Hand) soweit in diesem Vertrag nichts anderes  
 vereinbart ist. 
8.2 Sollte zur Ermittlung des Verkehrswertes der vertragsgegenständlichen Grundflächen ein  
 Sachverständiger beauftragt werden (Vertragspunkt 5.1), so werden die Kosten der  
 Ermittlung des Verkehrswertes vom Grundeigentümer (den Grundeigentümern zu  
 ungeteilter Hand) getragen, welcher ausdrücklich erklärt, diesbezüglich die  
 Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee schad- und klaglos zu halten. 
 

9. 
Vertragsform 

 
9.1 Dieser Vertrag wird einfach errichtet, das Original verbleibt der Landeshauptstadt  
 Klagenfurt am Wörthersee, der Grundeigentümer, erhält eine Kopie. 
 

10. 
Verwendungsbindung 

 
10.1 Für den Fall, das der Grundeigentümer die Verpflichtung zur Bebauung  
 (widmungsgemäßen Verwendung) gemäß Punkt 3 nicht ordnungsgemäß und  
 fristgerecht erfüllt oder der Grundeigentümer den Verpflichtungen nach 5.1.b nicht  
 nachgekommen ist und die Bankgarantie gemäß Vertragspunkt 5.1.a von der  
 Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Anspruch genommen wird, hat diese die  
 Erlöse (nach Abzug eventueller Schadenersatzbeträge) zweckgebunden für  
 infrastrukturelle oder raumplanerische Maßnahmen zu verwenden. 
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Diese Vereinbarung wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see in seiner Sitzung vom 02.07.2019 beschlossen. 
 
Klagenfurt am Wörthersee, …… 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee: 
 
Die Bürgermeisterin: 
 
……………………….. 
 
Stadtsenatsmitglied: 
 
……………………….. 
 
Magistratsdirektor: 
 
……………………….. 
 
Velden am Wörthersee, am 21.06.2019 
Für die SPH Bauträger GmbH: 
 
Der Geschäftsführer 
 
………………………… 
 
Wortmeldung zu TOP 15 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 5  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
16. MZl. 34/563/2018 (3) 
 Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Jump World Südring“ 
 Lfd. Nr. 25/E4/2017 
 
„Die beiliegende Verordnung über die Erlassung der integrierten Flächenwidmungs- und  
Bebauungsplanung „Jump World Südring“ Lfd. Nr. 25/E4/2017 wird zum Beschluss erhoben. 
 
Wortmeldung zu TOP 16 auf Seiten 316, 320, 321 
Verordnung, Vereinbarung und Plan als Anlage 6  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben. 
 

17. MZl. 34/563/2018 (4) 
 Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Erneuerung Lidl-Filiale Durch-

laßstraße“ 
 Lfd. Nr. 18A/D5/2017 
 (Lidl Österreich GmbH) 
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„Die beiliegende Verordnung über die Erlassung der integrierten Flächenwidmungs- und  
Bebauungsplanung „Erneuerung Lidl-Filiale Durchlaßstraße“, lfd. Nr. 18A/D5/2017 wird  
unter Abwägung der eingelangten Einwendung zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 17 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 7  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
18. MZl. 34/134/2016 (13) 
 Änderung der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Lidl Markt Ro-

sentaler Straße“ 
 Neue Bezeichnung 
 Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Rosentaler Straße / Heinrich  
 Heine Gasse“ 
 Lfd. Nr. 18B/E4/2017 
 (Lidl Österreich GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung über die Änderung der integrierten Flächenwidmungs- und  
Bebauungsplanung „Lidl Markt Rosentaler Straße“, neue Bezeichnung integrierte  
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Rosentaler Straße / Heinrich Heine Gasse“ 
Lfd. Nr. 18B/E4/2017, wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 18 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 8  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
19. MZl. 34/306/2019 
 Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die Baufläche .646/1, KG Klagenfurt, Villa-

cher Straße 29 
 (ABEL & ABEL Architektur ZT GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung betreffend Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die  
Baufläche .646/1, KG Klagenfurt, Villacher Straße 29, wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 19 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 9  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
20. MZl. 34/318/2019 
 Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die Grundstücke 74, 572/3, 572/10 und 

Baufläche .14/2, alle KG Lendorf, Feldkirchner Straße 303, 305 
 (Grandits Bauträger – GRAND PROJEKT Bauträger GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung betreffend Festlegung eines Teilbebauungsplanes für die  
Grundstücke Nr. 74, 572/3, 572/10 und Baufläche .14/2, alle KG Lendorf, Feldkirchner Straße  
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303, 305, wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 20 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 10  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
21. MZl. 34/326/2019 
 Änderung des Teilbebauungsplanes vom 20.3.2013 für das Grundstück Nr. 311/12, 

KG Marolla, St. Veiter Straße 196, 198  
 (P & M St. Veiter Straße Projekt GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung betreffend Änderung des Teilbebauungsplanes vom 20.3.2013  
für das Grundstück Nr. 311/12, KG Marolla, St. Veiter Straße 196, 198, wird zum Beschluss  
erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 21 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 11 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
22. MZl. 34/511/2018 
 Änderung des Bebauungsplanes vom 10.12.1996 für die Bauflächen .504/1, 504/3, 

KG Klagenfurt Paulitschgasse 6 / 10. Oktober Straße 26, 28 (k) 
 (WAGNER Vermietung 10. Oktober Straße GmbH) 
 
„Die beiliegende Verordnung betreffend Änderung des Bebauungsplanes vom 10.12.1996  
für die Bauflächen .504/1, 504/3, KG Klagenfurt, Paulitschgasse 6 / 10. Oktober Straße 26,  
28(k), wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 22 auf Seite 316 
Verordnung und Plan als Anlage 12 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
23. MZl. 34/479/2019 
 Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 
 Gegenwärtige Personalplanung 
 
„Der Stadtsenat wird ermächtigt die Besetzung bzw. Nachbesetzung unten angeführter  
Stelle aktuell bzw. in weiterer Folge im Bedarfsfall vorzunehmen: 
 

1. Aufnahme einer Sachbearbeiterin bzw. eines Sachbearbeiters für die Abteilung Faci-
lity Management 

2. Aufnahme von bis zu zwei Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter für die Abteilung 
Bevölkerungswesen 

3. Aufnahme einer Sachbearbeiterin bzw. eines Sachbearbeiters für die Abteilung Abga-
ben- und Gebührenrecht 
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4. Aufnahme eines weiteren auszubildenden Feuerwehrmannes für die Abt. Feuerwehr 
5. Aufnahme einer Marktkoordinatorin bzw. eines Marktkoordinators für die Magist-

ratsdirektion, Stabsstelle Wirtschaftsservice“ 
 
Wortmeldung zu TOP 23 auf Seite 319 
 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 

Berichterstatter: Stadtrat Christian Scheider 
 
Berichterstatter Stadtrat Christian Scheider, FPÖ, zu TOP 24 bis 31: 
 
Beginne mit der Grundbereinigung Landeshauptstadt Klagenfurt öffentliches Gut und Lan-
deshauptstadt Klagenfurt privat betrifft e-carsharing in der Wurzelgasse. Hat es einen Tei-
lungsplan gegeben. Den Betreiber des e-carsharing Standortes wurde auferlegt, die laufende 
Instandhaltung der neugeschaffenen Parzelle mittels Vertrag zu übertragen. Die grundbü-
cherliche Durchführung, die vertragliche Abwicklung ist durchzuführen und die Aufhebung 
der Widmung der neu geschaffenen Parzelle KG Welzenegg als öffentliches Gut wird gleich-
zeitig beschlossen. 
Der nächste Punkt ist eine Grundbereinigung in der Siemensstraße. Hier geht es um einen 
privaten Zaunsockel. Die Teilfläche der öffentlichen Wegparzelle im Ausmaß von 9qm wird 
nicht mehr für Straßenzwecke benötigt, kann sie daher an die Eigentümerfamilie verkauft 
werden. Als Grundpreis werden € 550,--/qm vereinbart. Der Kaufpreis in der Höhe von € 
4.950,-- wurde bereits bezahlt. 
Dann Grundtausch Akazienhofstraße und Servitut Gehweg. Hier gibt es eine Neuplanung ei-
ner Wohnanlage in der Akazienhofstraße. Hier wird ein Grundstück getauscht nach einem 
Teilungsplan und auch in schulden- und lastenfrei in das öffentliche Gut der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt zu übertragen. Es ist der Grundtausch erfolgt weder flächen- noch wert-
gleich daher ist für die Differenzfläche im Ausmaß von 24qm von der Lucus Bauträger GmbH 
eine Aufzahlung von € 200,--/qm zu bezahlen.  
Grundtausch Lichtenfelsgasse / Adolf-Kolping-Gasse. Hier geht es darum, dass im Zuge der 
Neuerrichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage eben dieser Grundtausch notwendig ist. 
Der Liegenschaftseigentümer der VITANEUM Errichtungs GmbH tauscht und übergibt das im 
Teilungsplan GZ 7608/19 ausgewiesene Trennstück 1 im Ausmaß von 1qm und 3 im Ausmaß 
von 4qm schulden- und lastenfrei ins öffentliche Gut. Der Liegenschaftseigentümer, die Lan-
deshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, tauscht und übergibt das andere Teilstück sozusa-
gen im Ausmaß von 5qm schulden- und lastenfrei an die VITANEUM Errichtungs GmbH. 
Gleichzeitig wird die Widmung, in der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen 
beschlossen. 
Dann haben wir den Punkt Grundeinlöse Völkermarkter Straße. Da geht es um die Verlänge-
rung des Radweges was jetzt zum Beschluss erhoben wird. Ist eine wichtige Verlängerung 
des Radweges und hier liegen die Vereinbarungen vor mit der dementsprechenden Grund-
stückeigentümerfamilie KG St. Peter bei Ebenthal. € 150,--/qm ist hier der Preis. 
Dann haben wir Annaweg – Übernahme einer Wegparzelle. Hier hat die Privatstiftung Villa-
cher Straße 18 ersucht ein das Trennstück 6 im Ausmaß von 887qm um Übernahme in das 
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öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt. Der Grundeigentümer erklärt sich gleich-
zeitig bereit für den Ausbau der Straße einen einmaligen Kostenbeitrag in der Höhe von € 
125,--/qm zu übernehmen. Insgesamt € 110.875,-- wurden bereits bezahlt. 
Dann haben wir die Einreihungsverordnung nach dem Kärntner Straßengesetz. Ist eine Auf-
forderung der Kärntner Landesregierung. Dem sind wir jetzt nachgekommen. Alle Straßen 
Klagenfurts eingereiht, Gemeindestraßen, Verbindungsstraßen. Kann somit zur Verordnung 
erhoben. 
Und der letzte Punkt sind die straßenpolizeilichen Maßnahmen, Verordnungen im eigenen 
Wirkungsbereich. Da geht es in erster Linie um Maßnahmen Halten- und Parken verboten 
bzw. Errichtung von Längsparkspuren und Geschwindigkeitsbeschränkungen 30km/h für 
wichtige Bereiche, wo hier die Priorität ist, dass diese 30km/h eingeführt wird.  
 
Wortmeldung Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, zu TOP 28 und 30: 
 
Ja, danke Christian für die Verlängerung des Radweges in der Völkermarkter Straße. Jetzt 
sind wir dem schon näher gekommen, dass wir vielleicht irgendwann es tatsächlich zusam-
menbringen hier einen Lückenschluss zustande zu bringen, dass wir wirklich von der Völker-
markter Straße vom äußersten Teil, vom Osten von Klagenfurt einen durchgängigen Radweg 
bis in die Innenstadt herein bekommen haben. Aber eigentlich ist der Grund meiner Wort-
meldung die Einreihungsverordnung nach dem Kärntner Straßenverkehrsgesetz. Ich weiß, 
der Herr Magistratsdirektor hat mehrfach die Vorlesung gehalten. Wir müssen das tun. Das 
ist vorgeschrieben vom Land Kärnten so. Wir sind eine der letzten Gemeinden, die es noch 
nicht gemacht haben. Ist für mich alles verständlich. Auch verständlich, dass du dem nach-
kommen musst. Ich darf nur trotzdem die Bedenken die ich hier in Bezug auf diese Einrei-
hungsverordnung habe im Gemeinderat auch hier mitteilen. Ich habe grundsätzlich keine 
Probleme damit, dass die Straßen dementsprechend eingereiht werden. Ist auch für das eine 
oder andere vielleicht eine logische Geschichte. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass es 
so ist wie beim Punkt 29. Wenn eine neue Straße gebaut wird die dementsprechend von ei-
nem Privaten übernommen wird, dass es eine Kostenbeteiligung gibt aber hier in diesem Fall 
muss man auch etwas tiefer sehen. Es ergibt nämlich die Möglichkeit, dass der Straßenerhal-
ter auf die Anrainer der Straßen, und das ist je nach Kategorie wie sie eingeteilt sind, zurück-
greift und nicht mehr beim erstmaligen Bau sondern auch in weiterer Folge teilweise bis zur 
Erhaltung und Schneeräumung hin. Bei Sanierungsmaßnahmen, bei Neubauten von Straßen, 
je nach Kategorie und ich möchte das hier schon sagen, auch wenn meine Kollegen im Senat 
und ich glaube es ihnen auch, dass sie das natürlich nicht vorhaben auf die Bürgerinnen und 
Bürger das umzuwälzen aber wir haben schon in anderen Bereichen wo wir gesagt haben, 
nein, diese Belastungen wollen wir auf den Bürger nicht übertragen, das Problem bekom-
men, dass dann das Land gekommen ist und gesagt hat, schauts, ihr kriegts keine Bedarfszu-
weisungen. Ihr schöpfts nicht alle möglichen Mittel aus um die Einnahmen zu lukrieren und 
deswegen geben wir euch nichts. Und ich sehe auch hier die Gefahr auf uns zukommen, dass 
das Land genau dieses Spiel mit uns, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen aber über-
morgen oder in fernerer Zukunft von statten gehen lassen wird. Habe mich deswegen bis 
jetzt immer dementsprechend dagegen gesperrt auch wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind. Ich habe auch gesucht, ob wir irgendeinen Ausweg haben und Gespräch lang mit Herrn 
Magistratsdirektor geführt. Können wir diesen Antrag abändern bzw. einen Zusatzantrag 
stellen. Nein, das ist in dieser Form nicht möglich. Ansonsten hätten wir nämlich den Zusatz-
antrag gestellt meine Fraktion, dass wir hier eben festschreiben wollen, dass es keine Kos-
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tenüberwälzung in Zukunft und Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger und der Ge-
schäftsleute in unserer Stadt gibt, weil du könntest auch wenn hier irgendwo eine Firma ist 
und diese Firma hat dementsprechend Verkehr auf der Straße auch diese Firma extra zur 
Kassa zu bitten. Jetzt bleibt mir nichts anders übrig als meinen Kollegen im Stadtsenat zu ver-
trauen in der Hoffnung, dass wir zumindest in dieser Periode alle unserem Wort treu bleiben 
und hier keine Überwälzungen stattfinden aber in weiterer Folge würde ich sagen, dass wir 
von uns auch den Landesgesetzgeber hier mitteilen sollten, dass wir es nicht wünschen, dass 
in Zukunft Gesetze, wo wir wirklich mehr oder weniger etwas draufgedrückt kriegen, um den 
Bürger noch mehr zu belasten von oben herab, gemacht werden sollen. Tatsache ist nämlich, 
dass es nicht nur hier bei den Straßen der Fall ist, sondern es gibt auch bei anderen sozialen 
Bereichen, das was auf die Kommune herunter die Kosten abgewälzt werden, wir zur Kassa 
gebeten werden und die anderen dann als die großen Nikoläuse in der Gegend herumlaufen 
und das Geld dementsprechend verteilen. Aus diesem Grunde werde ich schwerstem Her-
zens, obwohl ich im Senat dagegen gestimmt habe, dafür stimmen und hoffe, dass ihr mein 
Vertrauen nicht ausnutzt.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ als Vorsitzende: 
 
Also ich möchte nur vielleicht von meiner Seite her sagen und da glaube ich, kann ich im Na-
men aller Fraktionen sprechen. Es ist ganz klar, auch so formuliert worden, dass es zu keiner 
Kostenabwälzung kommen wird. Herr Stadtrat, du möchtest noch ein Schlusswort sagen.  
 
Schlusswort Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Ja in dem Fall, weil ich die Abteilung auch gebeten habe, dass sie dort, wo diese Einreihung 
schon erfolgt ist, einmal nachfragt, welche Auswirkungen das in anderen Städten gehabt hat. 
Und die Antwort war keine. Es wurde also nicht den Bürgern hier Kosten überwälzt, die vor-
her nicht möglich gewesen sind durch diese Maßnahme. Wir haben im Stadtsenat gesagt, 
dass wir das auch nicht machen werden. Ok, das ist klar. Das zweite, das Land ist ja nicht ir-
gendein Gebilde sondern das Land besteht ja aus Personen, Politikern und natürlich auch 
Parteien. Es wird sicherlich Aufgabe auch der Lokalvertreter, der Städtevertreter sein auf 
diese einzuwirken, dass dieser Mechanismus, Markus, den du hier gebracht hast, nicht in 
Kraft trifft, dass man sich sozusagen nach unten abputzt, sondern dass man eben den Städ-
ten erstens einmal anerkennt, was die Städte leisten und zweitens den Städten die Entschei-
dung hier überlässt. Also das ist nicht Gottgegeben sondern da kann man nacharbeiten aber 
wie gesagt der Beschluss war notwendig. Wir sind relativ spät dran gewesen und ich bin 
froh, wenn er heute über die Bühne geht.  
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ als Vorsitzende: 
 
Kommen wir zur Abstimmung. Punkt 24 bis 29. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. 
Gegenprobe. Ist einstimmig so erfolgt in Abwesenheit von Herrn Gemeinderat Rebernig. 
Punkt 30, Einreihungsverordnung. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. 
Ist einstimmig so erfolgt. Ebenfalls in Abwesenheit von Herrn Rebernig. Und Punkt 31, die 
Straßenpolizeilichen Maßnahmen. Bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist einstim-
mig in Abwesenheit von Herrn Gemeinderat Rebernig.  
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24. MZl. 34/356/2019 
 Grundbereinigung zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt öffentliches Gut und 

Landeshauptstadt Klagenfurt privat – e-carsharing Wurzelgasse 
 
„1. Für die Errichtung von 2 e-carsharing Parkplätzen in der Wurzelgasse ist es erforderlich, 

aus der Parz. 505/3, KG Welzenegg, Liegenschaftseigentümer Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee (öffentl. Gut), lt. Teilungsplan GZ 18/18 das Trennstück 1 im 
Ausmaß von 34qm, Parzelle 505/13 (neu), KG Welzenegg, unentgeltlich ins Privatgut der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen. 

2. Dem Betreiber des e-carsharing Standortes in der Wurzelgasse, der FAMILY OF POWER OF 
FAMILY SCE mbH, Sterneckstraße 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, ist die betriebli-
che Unterhaltung (Winterdienst, Reinigung) sowie die laufende Instandhaltung (Markie-
rung) der neugeschaffenen Parzelle mittels Vertrag zu übertragen. 

3. Die Aufhebung der Widmung der neugeschaffenen Parzelle 505/13, KG Welzenegg, als öf-
fentliches Gut wird gleichzeitig beschlossen. 

4. Mit der grundbücherlichen Durchführung und der vertraglichen Abwicklung wird die Ab-
teilung Facility Management im Einvernehmen mit der Abteilung Straßenbau und Ver-
kehr beauftragt.“ 

 
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
25. MZl. 34/415/2019 
 Grundbereinigung Siemensstraße 
 
„1. Aus der öffentlichen Wegparzelle Nr. 810/3, KG 72127  Klagenfurt, Liegenschaftseigentü-

mer Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (öffentliches Gut Straßen und Wege), 
Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee, ist lt. Teilungsplan GZ M4695/17 des DI 
Herbert Martischnig vom 29.03.2018, das Trennstück 3 im Ausmaß von 9qm an die Er-
ben Willibald Stultschnig jun., Waidmannsdorfer Straße 15/76, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, Gudrun Stultschnig, Quederstraße 28, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 
und Gabriele Stultschnig, Villacher Straße 1D, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, zu einem 
Preis von € 550,--/qm zu verkaufen. 

2. Die oben genannten Erben erklären sich damit einverstanden, dass für bereits auf dem 
Grundstück Nr. .746/1, KG 72127 Klagenfurt, verlegten Versorgungsleitungen ein Lei-
tungsservitut grundbücherlich vorrangig vor sonstigen Rechten Dritter, grundbücherlich 
sichergestellt wird. 

3. Die Auflassung des öffentlichen Gutes für die nicht mehr benötigte Teilfläche wird  
 gleichzeitig beschlossen. 
4. Der Kaufpreis ist auf der VAST 26120002000.4 „Straßenbauten“ zu vereinnahmen und  
 wurde bereits bezahlt. 
5.Mit der Errichtung des Vertrages wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV  
 beauftragt.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
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26. MZl. 34/506/2019 
 Grundtausch Akazienhofstraße und Servitut Gehweg 
 
„1. Die Lucus Bauträger GmbH, FN 365600y, Kärntner Straße 51, 1010 Wien, tauscht und 

übergibt das im Teilungsplan GZ 5/19 vom 11.04.2019 der Abteilung Vermessung ausge-
wiesene Trennstück 1 im Ausmaß von 77qm schulden- und lastenfrei ins öffentliche Gut 
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. 

2. Der Liegenschaftseigentümer der Parz. 817/2, KG Ehrenthal, die Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee, tauscht und 
übergibt die im Teilungsplan GZ 5/19 vom 11.04.2019 der Abteilung Vermessung ausge-
wiesene Trennstück 2 im Ausmaß von 27qm und Trennstück 3 im Ausmaß von 74qm 
schulden- und lastenfrei an die Lucus Bauträger GmbH, FN 365600y. Der Grundtausch er-
folgt weder flächen- noch wertgleich, daher ist für die Differenzfläche im Ausmaß von 
24qm von der Lucus Bauträger GmbH an die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
eine Aufzahlung von € 200,--/qm zu bezahlen. 

3. Die Lucus Bauträger GmbH, FN 365600y, Kärntner Straße 51, 1010 Wien, räumt auf dem 
Gehsteig, den sie auf eigene Kosten errichten, betreuen und instand halten wird, lt. beil. 
Servitutsplan GZ 5/19_Serv der Abt. Vermessung vom 15.04.2019, der Öffentlichkeit ein 
Servitut des Gehens ein. Die Landeshauptstadt übernimmt weder die laufende Wartung 
noch die Erhaltung oder Instandsetzung, ebenso wenig die winterliche Betreuung der Ser-
vitutsfläche und haftet auch nicht für deren gefahrlose Benutzbarkeit. 
Der Dienstbarkeitsgeber verpflichtet sich weiters, auch mit Wirkung für seine Rechtsnach-
folger, die laufende Reinigung, Wartung, Erhaltung und erforderliche Instandsetzung so-
wie die winterliche Betreuung (Schneeräumung, Streuung bei Glatteis etc.) für die gefahr-
lose Benutzbarkeit der Servitutsfläche auf eigene Kosten, Rechnung und Gefahr durchzu-
führen, wobei sich der Umfang der Erhaltungspflicht nach § 1319a ABGB und der Umfang 
der winterlichen Betreuung nach § 93 StVO richten. Der Dienstbarkeitsgeber übernimmt 
hinsichtlich der Servitutsfläche alle den Grundeigentümer gesetzlich treffenden Sorgfalts- 
und Verkehrssicherungspflichten sowie die sich daraus ergebenden Haftungen. 

4. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut 
und die Auflassung des öffentlichen Gutes für die nicht mehr benötigten Teilflächen wird 
gleichzeitig beschlossen. 

5.Die Lucus Bauträger GmbH, FH 365600y, Kärntner Straße 51, 1010 Wien, erklärt sich damit 
einverstanden, das für bereits auf der Tauschfläche verlegte Versorgungsleitungen ein 
Leitungsservitut grundbücherlich sichergestellt wird. 

6. Der Kaufpreis ist auf der VAST 26120002000.4 „Straßenbauten zu vereinnahmen. 
7. Mit der Erstellung des Teilungsplanes wird die Abt. VM und mit der Errichtung des Vertra-

ges die Abteilung ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV auf Kosten des Antragstellers be-
auftragt.“ 

 
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
27. MZl. 34/529/2019 
 Grundtausch Lichenfelsgasse / Adolf-Kolping-Gasse  
 
„1. Die 9022 Vitaneum Errichtungs GmbH (FB 175746a), Waidmannsdorfer Straße 84, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee, tauscht und übergibt und die Landeshauptstadt Klagenfurt am 
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Wörthersee (öffentl. Gut), Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee, tauscht und 
übernimmt das im Teilungsplan GZ 7608/19 vom 17.04.2019 des Vermessungsbüros Sam-
mer & Sammer, Ziviltechniker GmbH, ausgewiesene Trennstück 1 im Ausmaß von 1qm 
und das Trennstück 3 im Ausmaß von 4qm  schulden- und lastenfrei aus dem Grundstück 
Nr. 2994, KG Klagenfurt. 

2. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (öffentl. Gut), Neuer Platz 1, 9020 Kla-
genfurt am Wörthersee, tauscht und übergibt und die 9022 Vitaneum Errichtungs GmbH 
(FB 175746a), Waidmannsdorfer Straße 84, 9020 Klagenfurt am Wörthersee tauscht  und 
übernimmt das im Teilungsplan GZ 7608/19 vom 17.04.2019 des Vermessungsbüros Sam-
mer & Sammer, Ziviltechniker GmbH, ausgewiesene Trennstück 2 im Ausmaß von 5qm, 
aus dem Grundstück Nr. 777/60, KG Klagenfurt, schulden- und lastenfrei. Der Grund-
tausch erfolgt flächen- und wertgleich. 

3. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliches 
Gut und die Auflassung des öffentlichen Gutes für die nicht mehr benötigte Teilfläche 
wird gleichzeitig beschlossen. 

4. Die 9022 Vitaneum Errichtungs GmbH (FB 175746a), Waidmannsdorfer Straße 84, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee, erklärt sich damit einverstanden, dass für bereits verlegte 
Versorgungsleitungen ein Leitungsservitut grundbücherlich sichergestellt wird. 

5. Sollte die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes mittels Anmeldebogen nicht 
möglich sein, wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV mit der Errichtung des 
Vertrages beauftragt.“ 

 
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
28. MZl. 34/525/2019 
 Grundeinlöse Völkermarkter Straße – Verlängerung Radweg 
 
„1. Für die Verlängerung des Radweges in der Völkermarkter Straße ist lt. Teilungsplan GZ 

27/16 vom 22.03.2019 das Trennstück 2 im Ausmaß von 3qm Grund aus der Parzelle 757, 
KG St. Peter bei Ebenthal, Grundeigentümerin Frau Ouschan Irmgard, Völkermarkter 
Straße 84H, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, das Trennstück 3 im Ausmaß von 20qm und 
das Trennstück 4 im Ausmaß von 14qm aus der Parzelle 755 und .194, KG St. Peter bei E-
benthal, Grundeigentümer Gallob Karl Heinz, Ramsauerstraße 3, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee zu einem Preis von € 150,--/qm einzulösen und schulden- und lastenfrei ins 
öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen. 

2. Die Kürzung des Zaunes an der Ostseite der Liegenschaft sowie die Neuerrichtung eines 
Einfahrtstores an der Grundgrenze auf der Parzelle 757, KG St. Peter bei Ebenthal, Grund-
eigentümerin Frau Ouschan Irmgard, Völkermarkter Straße 84H,  9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, wird auf Kosten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee durchge-
führt. 

3. Außerdem ist auf der Parzelle 755 und .194, KG St. Peter bei Ebenthal, Grundeigentümer 
Gallob Karl Heinz, Ramsauerstraße 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, entlang der neuen 
Grundstücksgrenze (westseitig des bestehenden Gebäudes) als Ersatz für den bestehen-
den Zaunsockel ein neuer (auf Grund des Liegenschaftseigentümers Herrn Gallob Karl 
Heinz) auf Kosten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu errichten. Der Wer-
bepylon bleibt bestehen. 
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4. Zur Deckung der Ausgaben steht der auf der VAST 56120002000 „Straßenbauten“ bewil-
ligte Kredit zur Verfügung. 

   5. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliches 
        Gut wird gleichzeitig beschlossen. 

6. Sollte die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes mittels Anmeldebogen nicht 
möglich sein, wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV mit der Errichtung des 
Vertrages beauftragt.“ 

 
Wortmeldung zu TOP 28 auf Seiten 336, 337 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) zum Beschluss erhoben. 

 
29. MZl. 34/524/2019 
 Annweg – Übernahme einer Wegparzelle 
 
„1. Laut Teilungsplan des DI Herbert Martischnig GZ 4850/18, ist das Trennstück 6 im Aus-

maß von 887qm, KG Stein, vom Grundeigentümer, Erma Privatstiftung, Villacher Straße 
18, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, unentgeltlich ins öffentliche Gut der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt zu übertragen. 

2. Die Erma Privatstiftung hat für 887qm Grund – was einer Wegbreite von 7,0m entspricht – 
einen Kostenbeitrag für den Ausbau der Straße in Höhe von € 125,--/qm zu übernehmen. 
Der Kostenbeitrag in Höhe von € 110.875,-- (887qm x € 125,--/qm = € 110.875,--) wurde 
bereits bezahlt. 

3. Die im Zuge des Straßenausbaues anzulegenden Böschungen liegen auf den angrenzenden 
privaten Grundstücken und werden von den jeweiligen Eigentümern gepflegt. 

4. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Parzelle als öffentliches Gut 
wird gleichzeitig beschlossen. 

5. Mit der Errichtung des Vertrages wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV 
     beauftragt.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
30. MZl. 34/322/2019 
 Einreihungsverordnung nach dem Kärntner 
 Straßengesetz - Beschlussfassung 
 
„Die beiliegende Einreihungsverordnung Mag. Zl. 34/322/2019 vom 20.03.2019 nach dem  
Kärntner Straßengesetz, mit welcher die Straßen und Wege der Landeshauptstadt Klagenfurt  
am Wörthersee lt. beil. Plan der Abteilung Vermessung und Geoinformation vom 12.03.2019  
in Gemeindestraßen (§ 3 Abs. 1 Z 5 KStr.-G) und Verbindungsstraßen (§ 3 Abs. 1 Z 6 KStr.-G)  
eingereiht wurden, wird zum Beschluss erhoben.“ 
 
Wortmeldung zu TOP 30 auf Seiten 336, 337 
Einreihungsverordnung als Anlage 13 
 
 



342 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
31. MZl. 34/659/2019 
 Straßenpolizeiliche Maßnahmen, Verordnung im eigenen Wirkungsbereich 
 SV 08/106/19 vom 24. Juni 2019, Genehmigung 
 
„1. Die Verordnung im eigenen Wirkungsbereich, Mag. Zl. SV 08/106/19 vom 24. Juni 2019 

wird zum Beschluss erhoben. 
2. Mit der weiteren Durchführung wird die Abt. Straßenbau und Verkehr beauftragt.“ 
 
Verordnung und Pläne als Anlage 14 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, 
FPÖ) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 

Berichterstatter: Stadtrat Markus Geiger 
 
Berichterstatter Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, zu TOP 32 bis 44: 
 
Jetzt zu meinen Tagesordnungspunkten. Punkte 32 bis 38 sind Mietbeihilfen nach dem Ven-
ture Rent. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum ist Venture Rent hier im Ge-
meinderat. Klarerweise, weil sich hier um Anträge handelt, die in die nächste Periode hinein-
gehen, die sind dann auch Gemeinderatspflichtig und nicht nur Senatspflichtig.  
Punkt 39 ist nach unserer Viertelförderung die Firma Kyo Kitchen & Bar im Kardinalsviertel 
hier auf der Tagesordnung. 
Punkt 40 ist die Erweiterung bzw. ein Teil des neuen Betriebsgeländes für die Firma Riegler. 
Die Firma Riegler platzt aus allen Nähten und kauft hier ein gefördertes Grundstück von der 
Stadt Klagenfurt ab zu den dementsprechenden wie bei allen anderen Verträgen, die wir hier 
in diesem Bereich machen, Konditionen 55,--/qm, Bebauungsverpflichtung innerhalb von 
drei Jahren, dementsprechende Überbauung und die Größe des Grundstücks ist 4.500qm.  
Punkt 41 Wolfgang Zangl. Wir haben vor ein paar Jahren dem Herrn Zangl eine Verlängerung 
des Baurechtes gegeben. Der Herr Zangl hat hier jetzt noch zusätzliche Investitionen vor auf 
diesem Grundstück, dass er von uns eben gemietet hat und deswegen liegt jetzt hier der An-
trag vor das Baurecht für dieses Grundstück bis 2040 zu verlängern. 
Punkt 42 Neues Wohnen Hörtendorf. Es ist eines der letzten Grundstücke, die wir hier im 
Neuen Wohnen Hörtendorf noch vorrätig haben. Dann ist Hörtendorf in der jetzigen Form 
und in den jetzigen Möglichkeiten ausgebaut. Es gibt hier die Überlegungen bzw. auch die 
Untersuchungen, ob man hier eine Erweiterung  bzw. mit Hochwasserschutz eine Abrundung 
noch des Ortsgebietes in diesem Bereich machen können. Die Arbeiten der verschiedenen 
Abteilungen sind im Gang. Ist z.B. auch eines der Projekte was hier Referatsübergreifend 
durchgeführt wird.  
Punkt 43 Pfarrhof St. Ruprecht. Wir haben hier die große und einzigartige Möglichkeit im Be-
reich des Stadions der Leopold Wagner Arena ein Grundstück abzutauschen. Wir haben dort 
ein Grundstück, das ein Dreieck ist. Die Kirche hat hier ein Grundstück, das ein Dreieck ist. 
Wir haben hier in nicht direktem Zusammenhang ein anderes Grundstück. Wir tauschen die-
ses Grundstück und  machen aus den zwei Dreiecken ein großes Grundstück. Ich kann nicht 
sagen Viereck, weil es kein Viereck ist. Es hat noch ein paar Haken drinnen, wird aber dann in 
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weiterer Folge gerade in Richtung der Grünspange, die wir ja von Viktring nach Waidmanns-
dorf uns wünschen auch dementsprechend breite und durchgängige Lösung bringen und 
wird sicher den Erholungswert in diesem Bereich dementsprechend steigern. Wir haben hier 
einen Überhang des Grundstücks der Stadt Klagenfurt. Wer weiß, dass die Kirche nicht gerne 
Geld auslässt, war die Wahl entweder wir schenken es ihnen die restlichen Quadratmeter. 
Wir lassen aber auch nicht gerne ein Geld aus und haben uns dann dementsprechend geei-
nigt, dass wir auf der anderen Straßenseite die Möglichkeit erhalten hier einen Begleitstrei-
fen der Straße entlang in unser Eigentum zu übernehmen und dementsprechend dann auch 
wertgleich das auszutauschen, was für uns dann eine zusätzliche Zahlung zu diesem Tausch 
von € 55.774,-- führt. Es ist eine große Chance für uns in weiterer Zukunft, diese einzigartige 
Möglichkeit ausnützen zu können, dass wir hier die Sportspange von der Leopold Wagner 
Arena bis zum Stadion auch auf der Nordseite mit einem Radweg versehen können. Dement-
sprechend aufschließen und der Appell geht natürlich dahin in Richtung Kirche, dass wir ein-
mal die Möglichkeit hier, dass noch nicht von der Stadt, das noch nicht von der Stadt besit-
zende Grundstück, dieses unbebaute Grundstück in unser Eigentum bekommen zu können, 
weil das wäre dann wirklich die absolute Abrundung, wo wir hier unsere Sportspange auch 
vollenden könnten. 
Punkt 44. Da sieht man wie oft die Realität schneller ist als die Anträge. Hier geht es darum, 
dass der Kabinentrakt beim KAC neu gebaut worden ist, das Grundstück hat nicht dement-
sprechend ausgereicht. Es ist ein Teil des städtischen Grundstückes auch notwendig gewesen 
zur Erstellung des Kabinentrakts und hier geht es nur darum, dass wir an anderer Stelle den 
gleichen Wert an Grundstück von der Messe Betriebs GmbH ins Eigentum der Stadt zurück-
bekommen. Danke. 
 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende: 
 
Danke für die Berichterstattung. Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir können daher gleich 
zur Abstimmung kommen. So wie ich das sehe, glaube ich können wir das im Block abstim-
men. Wer für die Punkte 32 bis 44 die Zustimmung erteilt, bitte ein Zeichen mit der Hand. 
Gegenprobe. Ist einstimmig so erfolgt.  
 
32. MZl. 34/645/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Faysal Soltanzadeh 
 
„Dem Einzelunternehmer Herrn Faysal Soltanzadeh, situiert in der 10. Oktober Straße 18,  
9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbeihilfe für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in  
Höhe von € 3.200,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach Überprüfung  
durch das Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe der Höhe von € 3.200,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
33. MZl. 34/612/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Peter Dohr, PPD Immobilien e.U. 
 
„Dem Einzelunternehmer Peter Dohr, PPD Immobilien e.U. situiert in der 8. Mai Straße 10,  
9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbeihilfe für die Jahre 2019, 2020 in Höhe von  
€ 4.833,-- und für das Jahr 2021 in Höhe von € 4.834,-- gewährt. Die Auszahlung der  
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jeweiligen Rate erfolgt nach Überprüfung durch das Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe in Höhe von € 4.833,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
34. MZl. 34/613/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Herr Gennaro Guagliardi 
 
„Dem Einzelunternehmer Gennaro Guagliardi, situiert am Dr. Arthur Lemisch Platz 6, 9020  
Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbeihilfe für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe  
von € 2.880,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach Überprüfung durch  
das Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe in Höhe von € 2.880,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
35. MZl. 34/614/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Frau Lisa Valentina Sonnberger 
 
„Der Einzelunternehmerin Frau Lisa Sonnberger, situiert in der Burggasse 2, 9020 Klagenfurt  
am Wörthersee, wird eine Mietbeihilfe für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von €  
2.331,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach Überprüfung durch das  
Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe in Höhe von € 2.331,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
36. MZl. 34/616/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Ing. Dietmar Knapp, Immobilien e.U. 
 
„Dem Einzelunternehmer Ing. Dietmar Knapp, Immobilien e.U., situiert in der St. Veiter  
Straße 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbeihilfe für die Jahre 2019, 2020  
und 2021 in Höhe von € 3.332,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach  
Überprüfung durch das Wirtschaftsservice. 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
37. MZl. 34/628/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Nimmerland OG 
 
„Der Nimmerland OG, vertreten durch die Inhaberinnen Frau Martina Kohlberger und Frau  
Natascha Pössenbacher, situiert in der Heinrich-Harrer-Straße 9, 9020 Klagenfurt am  
Wörthersee, wird eine Mietbehilfe für die Jahre 2019, 2020 in Höhe von € 4.833,-- und für  
das Jahr 2021 in Höhe von € 4.834,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt  
nach Überprüfung durch das Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe in Höhe von € 4.833,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
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38. MZl. 34/632/2019 
 Mietbeihilfe Venture Rent – Frau Anja Decker 
 
„Der Einzelunternehmerin Frau Anja Decker, situiert in der Lidmanskygasse 10, 9020  
Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbehilfe für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe  
von € 2.004,-- gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach Überprüfung durch  
das Wirtschaftsservice. 
Die Ausgabe in Höhe von € 2.004,-- findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
39. MZl. 34/648/2019 
 Förderung zur Belebung des Kardinalviertels – Zhao Dong Jing KYO Kitchen & Bar 
 
„Dem Einzelunternehmer Zhao Dong Jing, situiert am Kardinalplatz/Kardinalschütt 4-6, 9020  
Klagenfurt am Wörthersee, wird eine Mietbehilfe für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe  
von € 3.333,33 (pro Jahr) gewährt. Die Auszahlung der jeweiligen Rate erfolgt nach  
Überprüfung durch das Wirtschaftsservice. 
Diese Ausgabe findet auf der VAST 1.7890.755000 ihre Bedeckung.“ 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
40. MZl. 34/655/2019 
 Grundverkauf Gewerbestraße / Industriering,  Grundstück 574/8, KG 72175  
 St. Ruprecht bei Klagenfurt,  Frau Margit Schermann-Riegler, Inhaberin der  
 „Schermann-Riegler Möbeltransporte und Lagerhaus e.U.“ 
 
„Der Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am  
Wörthersee, Neuer Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee und der Frau Margit  
Schermann-Riegler, geb. 30.11.1953, Fallegasse 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird  
genehmigt und beschlossen.“ 
 

KAUFVERTRAG 

abgeschlossen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch 
die Bürgermeisterin, Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig, ein Mitglied des 
Stadtsenates und den Herrn Magistratsdirektor, als Verkäuferin– in der Folge auch kurz Lan-
deshauptstadt bezeichnet -einerseits und Frau Margit Schermann-Riegler, Inhaberin des 
Einzelunternehmens „Schermann-Riegler Möbeltransporte und Lagerhaus e. U.“, geb. am 
30.11.1953, wohnhaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Fallegasse 11, als Käuferin – in der 
Folge auch als solche bezeichnet – andererseits, wie folgt: 
 

Präambel. 
Die Landeshauptstadt ist grundbücherliche Eigentümerin der Liegenschaft EZ 397 KG 72175 
St. Ruprecht bei Klagenfurt, zu deren Gutsbestand die Grundstücke 574/5 und 574/8 gehö-
ren. Die Liegenschaft ist unbebaut. 
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Frau Margit Schermann-Riegler, ist an die Landeshauptstadt herangetreten und beabsichtigt 
aus dem Gutsbestand der oben angeführten Liegenschaft eine Fläche im Ausmaß von insge-
samt 4.500 m² für ausschließlich betriebliche Zwecke käuflich zu erwerben. Geplant ist es, 
darauf eine Lagerhalle mit Abstellplätzen und Lagercontainern zu errichten. 
Vor diesem Hintergrund kommen die Vertragsteile überein wie folgt: 
 

I. Kaufvertragsgegenstand 
Die Landeshauptstadt verkauft und übergibt und die Käuferin kauft und übernimmt aus dem 
Gutsbestand der Liegenschaften EZ 397 KG 72127 St. Ruprecht bei Klagenfurt das nach 
grundbücherlichen Durchführung der Vermessungsurkunde der Abteilung Vermessung und 
Geoinformation der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu GZ: 2/19 vom 
01.04.2019 (Anlage ./1) neu gebildete Grundstück 574/8 im Ausmaß von 4.500 m2 – in der 
Folge auch als Kaufgegenstand bezeichnet – mit allen Rechten und Pflichten, wie die Landes-
hauptstadt dieses benützt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt gewesen ist. 
 

II. Kaufpreis, Zahlungsmodalität 
Als Kaufpreis für den Kaufgegenstand im Gesamtausmaß von 4.500 m² wird einvernehmlich 
EUR 55,00/m2 und daher ein Gesamtkaufpreis in Höhe von EUR 247.500,00 (in Worten: 
EURO zweihundertsiebenundvierzigtausendfünfhundert) vereinbart. 
Der Kaufpreis ist binnen 14 Tagen ab beidseitiger Unterfertigung dieses Vertrages auf die 
von der Landeshauptstadt bekannt zu gebende Kontoverbindung zur Zahlung fällig. 
Für den Fall des Zahlungsverzuges werden jährliche Verzugszinsen in der Höhe des gesetzli-
chen Zinssatzes von 9,2 % über dem Basiszinssatz gemäß § 456 des Bundesgesetzes über be-
sondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch – UGB) 
dRGBl. S 219/1897 idgF vereinbart. 
 

III. Gewährleistung, Gutsbestandsblatt, Widmung 
Die Käuferin kennt Grenzen, Ausmaß, Lage, Beschaffenheit, Eignung und Kulturzustand des 
Kaufgegenstandes. 
Die Landeshauptstadt haftet nicht für Ausmaß, Beschaffenheit, Zustand, Erträgnis, Verwend-
barkeit oder Eignung – welcher Art auch immer – des Kaufgegenstandes, auch nicht für die 
Freiheit von Besitz-, Bestand- oder sonstigen Rechten Dritter, von Kontaminationen, welcher 
Art auch immer, von gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffen und auch nicht für die 
Freiheit von Abfällen, wie etwa Bauschutt, Baurestmassen, Baustellenabfällen etc. sowie von 
Leitungsanlagen. Die Landeshauptstadt gewährleistet ausschließlich, dass der Kaufgegen-
stand frei von bücherlichen und außerbücherlichen Lasten sowie bestandfrei und frei von 
sonstigen Recht Dritter in das Eigentum der Vertragspartei übergeht. 
Die Käuferin nimmt zur Kenntnis, dass das neu gebildete Grundstück 574/8 KG 72175 St. 
Ruprecht bei Klagenfurt im Bereich der Sicherheitszone des Flughafens Klagenfurt am 
Wörthersee liegt und diese Eigenschaft im Gutsbestand der Liegenschaft EZ 397 KG 72175 
St. Ruprecht bei Klagenfurt unter A2-LNR 1 ersichtlich ist. 
Das Grundstück 574/8 KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt ist zum Zeitpunkt der Ver-
tragserrichtung mit Stichtag 2019-06-17 im derzeit rechtsgültigen Flächenwidmungsplan der 
Landeshauptstadt als „Bauland – Industriegebiet“ ausgewiesen. 
 

IV. Belastungen 
Das Lastenblatt der Liegenschaften EZ 397 KG 72127 Klagenfurt weist zum Stichtag 2019-06-
17 keinerlei Belastungen auf. 
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V. Übergabe/Übernahme 
Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes gelten zum Zeitpunkt der beidseitigen Ver-
tragsunterfertigung als vollzogen. 
Von diesem Tage an gehen Vorteile und Nutzen sowie alle Gefahren und Lasten auf die Käu-
ferin über, welche ab diesem Zeitpunkt auch alle Realsteuern, Abgaben und sonstigen Belas-
tungen betreffend den Kaufgegenstand trägt. 
 

VI. Wiederkaufsrecht 
Die Käuferin verpflichtet sich, die den Kaufgegenstand ausschließlich gewerblich zu nutzen 
sowie innerhalb von drei (3) Jahren ab Vertragsunterfertigung eine Lagerhalle zumindest im 
Rohbau zu errichten. 
Sollte die Lagerhalle durch die Käuferin nicht binnen drei (3) Jahren ab beiderseitiger Ver-
tragsunterfertigung mindestens im Rohbau fertig gestellt sein oder den Kaufgegenstand ganz 
oder teilweise zu einem anderen Zweck verwendet bzw. genutzt werden, verpflichtet sich 
die Käuferin, über Begehren der Verkäuferin, den Kaufgegenstand auf eigene Kosten lasten-
frei an die Landeshauptstadt rückzuübertragen. 
In diesem Fall hat die Landeshauptstadt der Käuferin den erhaltenden Kaufpreis abzüglich 
allfälliger mittlerweiliger Kosten, Zinsrückständen, Gebühren und Steuern und abzüglich je-
ner Kosten, Gebühren und Steuern, die durch die Rückübertragung sonst entstanden sind, zu 
vergüten. 
Die Käuferin verpflichtet sich, für diesen Fall alle für die lastenfreie Eigentumsübertragung 
erforderlichen Erklärungen und Handlungen in grundbuchsfähiger Form unverzüglich zu fer-
tigen und zu veranlassen. 
Die Käuferin erteilt hiermit für sich und auch mit Wirkung für ihre Rechtsnachfolger die aus-
drückliche und unwiderrufliche Bewilligung, dass das Wiederkaufsrecht nach Maßgabe die-
ses Vertragspunktes im Lastenblatt der für das neu gebildete Grundstück 574/8 KG 72175 St. 
Ruprecht bei Klagenfurt, neu zu eröffnenden Einlage auch über alleiniges Ansuchen eines der 
Vertragsteile zugunsten der Landeshauptstadt im ersten Rang für die Landeshauptstadt ein-
verleibt werden kann. 
 

VII. Rechtsnachfolgeklausel 
Soweit Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht kraft dinglicher Wirkung bzw. kraft Geset-
zes auf den bzw. die jeweiligen Rechtsnachfolger übergehen, verpflichtet sich die Käuferin 
dazu, sämtliche sie treffenden Verpflichtungen aus diesem Vertrag mit Weiterüberbindungs-
pflicht schriftlich auf die jeweiligen Einzel- bzw. Gesamtrechtsnachfolger zu übertragen. 
 

VIII. Eidesstattliche Erklärung 
Die Käuferin erklärt an Eides statt, österreichische Staatsbürgerin und Deviseninländerin zu 
sein. 
 

IX. Rechtswirksamkeit 
Die in diesem Vertrag vereinbarte Grundübereignung wird rückwirkend unwirksam, sollte ihr 
auch nur eine behördliche Genehmigung versagt werden. 
 

X. Kostentragung, Vertragsabwicklung 
Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbun-
denen Kosten einschließlich Beglaubigungskosten, Gebühren, Abgaben und Steuern aller Art 
– mit Ausnahme der anfallenden Immobilienertragsteuer – sowie die mit der Errichtung der 
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Vermessungsurkunde der Abteilung Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee zu GZ: 2/19 vom 01.04.2019 im Zusammenhang stehenden Kos-
ten trägt jeweils zur Gänze die Käuferin. 
Die Käuferin erteilt hiermit ihre Zustimmung, dass von Landeshauptstadt im Namen dieser 
beiden Vertragsteile auf eigene Kosten und Gefahr ein Rechtsvertreter mit der Selbstberech-
nung und Mitteilung sowie Abfuhr der Grunderwerb- und einer Immobilienertragsteuer so-
wie der gerichtlichen Eintragungsgebühr an das zuständige Finanzamt beauftragt wird. 
Die Käuferin verpflichtet sich, dem beauftragten Rechtsvertreter über dessen Aufforderung 
die der abzuführenden Grunderwerb- und Immobilienertragsteuer sowie der gerichtlichen 
Eintragungsgebühr entsprechenden Beträge umgehend zu überweisen. Die Kosten dafür 
trägt die Käuferin. 
Die Kosten einer allfällig darüber hinausgehenden rechtsfreundlichen Beratung und/oder 
Vertretung trägt jeder Vertragsteil für sich selbst. 
 

XI. Nebenabreden 
Nebenabreden wurden nicht getroffen, Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und derselben Unterfertigung wie die-
ser Vertrag; dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 
 

XII. Aufsandungserklärung 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und Frau Margit Schermann-Riegler ertei-
len hiermit jeweils ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund dieses Kaufvertrages in 
Verbindung mit der Vermessungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
zu GZ: 2/19 vom 01.04.2019 folgende Grundbuchshandlungen auch über alleiniges Ansuchen 
eines der Vertragsteile durchgeführt werden können: 
 

I. In der EZ 397 in der KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt: 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 
 

1. Die Abschreibung des neu gebildeten Grundstückes 574/8 im Ausmaß von 
4.500 m² unter Mitübertragung der Ersichtlichmachung Sicherheitszone Flug-
hafen Klagenfurt nach EZ neu KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt. 
 

II. In der für das neu gebildete Grundstück 574/8 in der KG 72175 St. Ruprecht bei 
Klagenfurt neu eröffneten Einlage: 
 

1. Die Zuschreibung des neu gebildeten Grundstückes 574/8 im Ausmaß von 
4.500 m² unter gleichzeitiger Ersichtlichmachung Sicherheitszone Flughafen 
Klagenfurt und gleichzeitiger Einverleibung des Eigentumsrechtes für  

 
Frau Margit Schermann-Riegler, geb. 1953-11-30 

Fallegasse 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 

2. die Einverleibung des Wiederkaufsrechtes gemäß Punkt VI. dieses Vertrages 
im ersten Rang für die 

 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, 
Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee; 
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XIII. Beschlussfassung, Ausfertigung 
Dieser Kaufvertrag wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see in seiner Sitzung vom 2.7.2019 beschlossen und genehmigt.  
Dieser Vertrag wird einfach errichtet; das Original erhält die Landeshauptstadt, Frau Margit 
Schermann-Riegler erhält eine Kopie davon. 
 
Klagenfurt am Wörthersee, am ………………………………. 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
Die Bürgermeisterin: 
 
 
Stadtsenatsmitglied:        Magistratsdirektor: 
 
Klagenfurt am Wörthersee, am ………………………………. 
Frau Margit Schermann-Riegler, geb. am 1953-11-30 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
41. MZl. 34/657/2019 
 Verlängerung Baurechtsvertrag mit Kaufoption vom 20.03.2017,  Wolfgang Zangl, 

Ziegeleistraße 58, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 
„Die Verlängerungsvereinbarung zum Baurechtsvertrag mit Kaufoption vom 20.03.2017,  
abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, und Herrn  
Wolfgang Zangl, geb. 18.10.1957, Ziegeleistraße 58, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird  
genehmigt und beschlossen.“ 
 

Zusatzvereinbarung 
zum Baurechtsvertrag mit Kaufoption vom 

20.03.2017 
 
abgeschlossen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch 
die Bürgermeisterin, Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig, ein Mitglied des 
Stadtsenates und den Herrn Magistratsdirektor, als Baurechtsbestellerin – in der Folge auch 
kurz Landeshauptstadt bezeichnet - einerseits und Herrn Wolfgang Zangl, geb. am 
18.10.1957, Inhaber des Einzelunternehmens „Müll-, Mulden- & Containerdienst“, Ziegeleis-
traße 58, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Baurechtsberechtigten andererseits, wie folgt: 
 

Präambel. 
 
Die Landeshauptstadt ist Eigentümerin der Liegenschaft EZ 1096, KG 72123 Hörtendorf, zu 
deren Gutsbestand die Grundstücke 1040/6, 1040/9 sowie 1071/4 gehören. 
Mit Baurechtsvertrag vom 20.03.2017 wurde Herrn Wolfgang Zangl, als Bauberechtigten an 
diesen Grundstücken ein Baurecht im Sinne des Gesetzes vom 26. April 1912, betreffend das 
Baurecht (Baurechtsgesetz – BauRG) RGBl. Nr. 86/1912 idgF bis 31.12.2033 zum Zweck der 
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Erweiterung seines Betriebes eingeräumt, der Baurechtsvertag zu TZ 5228/2017 grundbü-
cherlich durchgeführt und für die Baurechtsgrundstücke in der KG 72123 die Baurechtsein-
lage EZ 1097 eröffnet. 
Herr Wolfgang Zangl beabsichtigt das Betriebsgelände um vier (4) Bereiche zu erweitern, 
und u. a. Lagerboxen für Grasschnitt, Flachglas, Kunststoff, Hartplastik, Reifen, unbehandel-
tes Holz, Bauschutt, Betonabbruch u. a. zu errichten. Auf dem Grundstück 1040/6 soll im öst-
lichen Bereich ein Gefahrengutlager errichtet werden, hier sollen Lagerflächen für ASP + IBC, 
Altöl, Werkstätten- und Lackabfälle, Asbestzementabfälle und Baurestmassen durch den 
Baurechtsnehmer entstehen. 
Herr Zangl ist an die Landeshauptstadt herangetreten und begehrt aufgrund der damit zu-
sammenhängenden umfangreichen Investitionsabsichten eine Verlängerung des Baurechtes 
samt Kaufoption bis 31.12.2040. 
In Abänderung des Baurechtsvertrages mit Kaufoption vom 20.03.2017 kommen die Ver-
tragsteile überein wie folgt: 
 

I. Baurechtsverlängerung 
Der Punkt I des Baurechtsvertrages mit Kaufoption vom 20.03.2017 wird dahingehend abge-
ändert, dass der erste Absatz nunmehr lautet wie folgt: 
„Die Landeshauptstadt bestellt Herrn Wolfgang Zangl an den Grundstück 1040/9 im Ausmaß 
von 53 m² sowie an den Grundstücken 1040/6 im Ausmaß von 10.006 m² und 1071/4 im 
Ausmaß von 1.354 m², welche den Gutsbestand der Liegenschaft EZ 1096 KG 72123 Hörten-
dorf bilden, ein Baurecht im Sinne des Gesetzes vom 26. April 1912, betreffend das Baurecht 
(Baurechtsgesetz –BauRG) RGBl. Nr. 86/1912 idgF für die Zeit beginnend ab grundbücherli-
cher Einverleibung des Baurechtes bis 31.12.2040 und nimmt Herr Wolfgang Zangl diese 
Baurechtseinräumung an.“ 
 

II. Verlängerung der Kaufoption 
Darüber hinaus wird der Punkt XIX des Baurechtsvertrages mit Kaufoption vom 20.03.2017 
dahingehend abgeändert, dass der erste Absatz nunmehr lautet wie folgt: 
„Die Landeshauptstadt räumt Herrn Wolfgang Zangl die Kaufoption für die Grundstücke 
1040/9, 1040/6 und 1071/4, jeweils KG 72123 Hörtendorf, beginnend ab der nachgewiese-
nen Inbetriebnahme des aufgrund des eingeräumten Baurechtes baulich zu erweiternden 
Betriebsgebäudes und der nachgewiesenen Nutzung der Baurechtsgrundstückes für den Be-
trieb des Unternehmens „Müll-, Mulden- & Containerdienst“ (gemäß VI. des Baurechtsver-
trages vom 20.03.2017) bis 31.12.2040 ein.“ 
 

III. Gewährleistung/Haftung  
In Ergänzung zu Punkt X des Baurechtsvertrages mit Kaufoption vom 20.03.2017 gewährleistet 
der Baurechtsnehmer bei Erlöschen des Baurechtes durch Zeitauflauf oder Rückübertragung aus 
den unter Punkt IX des Baurechtsvertrages vom 20.03.2017 genannten Gründen, dass sich auf 
den Baurechtsgrundstücken Nr. 1040/6, Nr. 1040/9 sowie Nr. 1071/4 jeweils KG 72123 Hörten-
dorf keine Altlasten, Kontaminationen, keine gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffe 
und keinerlei Abfälle wie z. B. Bauschutt, Baurestmassen, Baustellenabfälle sowie kein Gefah-
rengut befinden. 
Dem Baurechtsberechtigten obliegt es, die von den Behörden für den Betrieb seines Unter-
nehmens vorgeschriebenen Auflagen auf eigene Kosten und Gefahr fristgerecht zu erfüllen 
und laufend zu beachten. 
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IV. Wirksamkeit bisheriger Vereinbarungen 
Alle übrigen Bestimmungen des zwischen den Vertragsparteien geschlossenen Baurechtsver-
trages mit Kaufoption vom 20.03.2017 bleiben vollinhaltlich aufrecht. 
 

V. Rechtsnachfolgeklausel 
Soweit Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht kraft dinglicher Wirkung bzw. kraft Geset-
zes auf den bzw. die jeweiligen Rechtsnachfolger übergehen, verpflichtet sich die Käuferin 
dazu, sämtliche sie treffenden Verpflichtungen aus diesem Vertrag mit Weiterüberbindungs-
pflicht schriftlich auf die jeweiligen Einzel- bzw. Gesamtrechtsnachfolger zu übertragen. 
österreichischer Verfügungsmacht befinden. 
 

VII. Kostentragung, Vertragsabwicklung 
Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbun-
denen Kosten einschließlich Beglaubigungskosten, Gebühren und Abgaben aller Art bezahlt 
jeweils zur Gänze der Baurechtsnehmer. 
Der Baurechtsnehmer erteilt hiermit seine Zustimmung, dass von der Landeshauptstadt im 
Namen dieser beiden Vertragsteile auf eigene Kosten und Gefahr ein Rechtsvertreter mit der 
weiteren Abwicklung, insbesondere der grundbücherlichen Durchführung dieser Vereinba-
rung, beauftragt wird. Der Baurechtsnehmer verpflichtet sich, dem beauftragten Rechtsver-
treter über dessen Aufforderung die der gerichtlichen Eintragungsgebühr entsprechenden 
Beträge umgehend zu überweisen. Die Kosten des Rechtsvertreters für seine Mühewaltung 
trägt ebenfalls zur Gänze der Baurechtsnehmer. 
Die Kosten einer allfällig darüber hinausgehenden rechtsfreundlichen Beratung und/oder 
Vertretung trägt jeder Vertragsteil für sich selbst. 
 

VIII. Nebenabreden 
Nebenabreden wurden nicht getroffen, Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und derselben Unterfertigung wie die-
ser Vertrag; dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 
 

IX. Aufsandungserklärung 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und Herr Wolfgang Zangl, geb. 1957-10-
18, erteilen hiermit jeweils ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund dieser Zusatzver-
einbarung und des Baurechtsvertrages mit Kaufoption vom 20.03.2017 folgende Grund-
buchshandlungen auch über alleiniges Ansuchen eines der Vertragsteile durchgeführt wer-
den können: 
 

I. In EZ 1096 KG 72123 Hörtendorf – Stammeinlage für Baurechtseinlage EZ 1097 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 

Unter C-LNR 2a 
1. Die Anmerkung der Verlängerung des Baurechtsvertrages samt Kaufoption 

für 
Wolfgang Zangl, geb. 1957-10-18, 

Ziegeleistraße 58, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
nach Maßgaben dieser Verlängerungsvereinbarung für die Zeit bis 31.12.2040. 
 

II. In EZ 1097 KG 72123 Hörtendorf Baurecht auf EZ 1096 
(Bauberechtigter: Herr Wolfgang Zangl, geb. 18.10.1957) 
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1. In der Aufschrift die Ersichtlichmachung der Verlängerung des Baurechtes 
bis 31.12.2040 

 
XII Beschlussfassung, Ausfertigung 

Diese Zusatzvereinbarung zum Baurechtsvertrag samt Kaufoption vom 20.03.2017 wurde 
vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in seiner Sitzung vom 
2.7.2019 genehmigt und beschlossen. 
Diese Vereinbarung wird einfach errichtet; das Original erhält die Landeshauptstadt, Herr 
Wolfgang Zangl erhält eine Kopie davon. 
 

Klagenfurt am Wörthersee, am ………………………………. 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Die Bürgermeisterin: 
 
 
Stadtsenatsmitglied:        Magistratsdirektor: 
 
 

Klagenfurt am Wörthersee, am ………………………………. 
Herr Wolfgang Zangl, geb.1957-10-18 

 
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
42. MZl. 34/607/2019 
 Neues Wohnen Hörtendorf, Grundverkauf KLINDIC 
 
„Der Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee  
und Herrn Vilko Klindic, geboren am 13.07.1960, Frau Mira Klindic, geboren am 15.01.1961,  
wohnhaft in 9131 Grafenstein, Gartenweg 6, wird genehmigt und beschlossen.“ 
 

K A U F V E R T R A G 
 

abgeschlossen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch 
die Bürgermeisterin, Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig, ein Mitglied des 
Stadtsenates und den Magistratsdirektor, in der Folge kurz „Landeshauptstadt“ genannt, ei-
nerseits und Herrn Vilko KLINDIC, geboren am 13.07.1960 und Frau Mira KLINDIC, geboren 
am 15.01.1961, beide wohnhaft in 9131 Grafenstein, Gartenweg 6, als Käufer – in der Folge 
auch so bezeichnet – andererseits wie folgt: 
 

Präambel 
Die Landeshauptstadt ist Eigentümerin der Liegenschaft EZ 610 KG 72123 Hörtendorf, zu de-
ren Gutbestand auch das Grundstück 189/40 gehört. Es handelt sich dabei um Grundflächen 
im Gesamtausmaß von rund 7 ha, welche sich südlich des Schülerweges in Hörtendorf befin-
den. Ein Teil dieser Flächen (derzeit 45 Kaufgrundstücke) soll im Rahmen des Projektes 
„Neues Wohnen Hörtendorf“, wie im beiliegenden Lageplan (Bebauungsentwurf 1:1000 der 
städtischen Abteilung Stadtplanung vom 15.09.2015, GZ.: 14PL019, Beilage./1) ersichtlich 
ist, einer individuellen Wohnhausverbauung zugeführt werden. 
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Dies vorangestellt wird nachstehendes vereinbart: 
 

I. Kaufgegenstand 
Gegenstand dieses Kaufvertrages bildet das Grundstück 189/40 KG 72123 Hörtendorf (in der 
Folge kurz Kaufgrundstück genannt) im Ausmaß von 493 m2. Dieses weist im rechtsgültigen 
Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zur Gänze die Wid-
mung „Bauland-Wohngebiet“ auf. 
Festgehalten wird, dass das Kaufgrundstück den Bestimmungen der Allgemeinen Bebau-
ungsplanverordnung der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee - Bauzone 3 unter-
liegt, wobei auf dem eine Wohnbebauung - vorbehaltlich der Einhaltung nachstehender Be-
bauungsbestimmungen und der durch die Käufer rechtskräftig einzuholenden behördlichen 
Bewilligungen samt Auflagen - möglich ist 
Die Käufer nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass für das Kaufgrundstück folgende von der 
Stadtplanung der Landeshauptstadt vorgegebene Bebauungsbestimmungen - wie in Bei-
lage./1 ersichtlich - gelten und vereinbart werden: 

 max. Geschoßanzahl: 2 Geschoße; 

 max. 2 Wohneinheiten pro Grundstück; 

 mögliche Dachform: Sattel- oder Walmdach; 

 Dachneigung max. 30°/ min. 10°; 

 Dacheindeckung: in roten, grauen oder braunen Ton- oder Betonziegeln/ Blech; 

 Situierung der Baukörper parallel zur Grundteilung; 

 Die gartenseitige Baulinie darf durch Nebengebäude überragt werden; 

 Oberkante Erdgeschoss max. 0,50 m über Niveau der Zufahrt;  

 Farbgebung: Helle Töne / anzeigepflichtig nach der Klagenfurter Ortsbildschutzverord-
nung; 

 straßenseitige Einfriedung in Leichtbauweise max. 1,5 m hoch; 

 im Übrigen gelten die Bestimmungen der Zone 3 der Klagenfurter Bebauungsplanver-
ordnung in der geltenden Fassung. 
 

II. Kaufpreis 
Die Landeshauptstadt verkauft und übergibt an die Käufer und diese kaufen und überneh-
men von ersterer aus dem Gutsbestand der EZ 610 KG 72123 Hörtendorf das Grundstück 
189/40 KG 72123 Hörtendorf im Ausmaß von 493 m² zum Kaufpreis von EUR 98,-- pro Quad-
ratmeter, sohin zum Gesamtkaufpreis von EUR 48.314,00 (in Worten: Euro Achtundvierzig-
tausenddreihundertvierzehn) mit allen Rechten und Pflichten, mit welchen die Landeshaupt-
stadt dieses bisher benützt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt war. 
Der Gesamtkaufpreis ist binnen 14 Tagen ab beiderseitiger Unterzeichnung dieses Kaufver-
trages auf das Bankkonto der Landeshauptstadt bei der Austrian Anadi Bank AG, IBAN: 
AT945200000001650793,  
BIC: HAABAT2K, lautend auf Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, oder auf das von 
den Käufern bekanntzugebende Treuhandkonto eines Treuhänders, abzugsfrei zur Einzah-
lung zu bringen.  
Für den Fall des Zahlungsverzuges werden 6 % Verzugszinsen p.a. verrechnet. 
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III. Gewährleistung 
Grenzen, Ausmaß, Lage, Beschaffenheit und Kulturzustand des Kaufgrundstückes sind den 
Käufern aus eigener Wahrnehmung bestens bekannt. Das Kaufgrundstück ist weder als Alt-
last im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes BGBl. Nr. 299/1989 idgF noch als Verdachtsflä-
che ausgewiesen. 
Die Landeshauptstadt haftet nicht für Ausmaß, Beschaffenheit, Zustand, Erträgnis, Verwend-
barkeit oder Eignung – welcher Art auch immer – des Kaufgegenstandes, auch nicht für die 
Freiheit von Besitz,  Bestand- oder sonstigen Rechten Dritter, von Kontaminationen, welcher 
Art auch immer, von gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffen und auch nicht für die 
Freiheit von Abfällen, wie etwa Bauschutt, Baurestmassen, Baustellenabfällen etc. sowie von 
Leitungsanlagen. 
Die Käufer nehmen zur Kenntnis, dass das Kaufgrundstück im Bereich der Sicherheitszone 
des Flughafens Klagenfurt liegt und dass diese Eigenschaft im Grundbuch (A2 Blatt) ersicht-
lich ist. 
 

IV. Schutzmaßnahmen 
Da laut aktuellem Gefahrenzonenplan des Landes Kärntens Teile der in Beilage./1 ersichtli-
chen Grundflächen sowohl im Hochwassergefährdungsbereich HQ 30 als auch im HQ 100 
Überflutungsbereich liegen, wurden vor der Erschließung für die Errichtung von Wohnhäu-
sern, Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt. 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 05.08.2013, Zl. BGB 200/101/13, wurde der Landes-
hauptstadt die wasserrechtliche Bewilligung für Anschüttungen (Hochwasserfreistellungs-
maßnahmen), erteilt.  
Die Endüberprüfung, die die bescheidkonforme Durchführung und Fertigstellung dieser 
Maßnahmen bestätigt, erfolgte mit rechtskräftigem Bescheid vom 23.04.2015, Zl. BGB 
200/101/13 (Beilage./2). 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 07.03.2013, Zl. BGB 200/305/12, wurde der Landes-
hauptstadt außerdem die wasserrechtliche Bewilligung für die Restrukturierung der Ersatz-
fläche IKEA C am Grundstück Nr. 1387 KG 72123 Hörtendorf rechtskräftig erteilt. Die End-
überprüfung und Bestätigung der bescheidkonformen Durchführung erfolgte mit rechtskräf-
tigem Bescheid vom 07.01.2015,  
Zl. BG-200/305/12 (Beilage./3). 
Ein die gegenständlichen Hochwasserschutzmaßnahmen berücksichtigender Gefahrenzo-
nenplan wurde seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8, bis dato noch 
nicht erstellt und weist der aktuelle Gefahrenzonenplan daher trotz der rechtskräftigen End-
überprüfungsbescheide vom 23.04.2015 (Beilage./2) und vom 07.01.2015 (Beilage./3) nach 
wie vor Grundflächen - wie in Beilage./1 ersichtlich - als im Hochwassergefährdungsbereich 
HQ 30 und HQ 100 gelegen aus.  
Die Käufer bestätigen, in Kenntnis darüber zu sein, dass ihm in diesem Zusammenhang im 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren erforderlichenfalls zusätzliche Auflagen und Vor-
kehrungen, z.B. wasserdichte Betonwannen, Vorgabe des baulichen Höhenniveaus, weitere 
Anschüttungen oder sonstige vom Käufer auf eigene Kosten und Gefahr zu setzende Maß-
nahmen dieser oder ähnlicher Art vorgeschrieben werden können. 
Die Käufer bestätigen überdies, die Möglichkeit erhalten zu haben, in die vorgenannten Be-
scheide und diesen zugrundeliegenden bzw. genehmigten Projektunterlagen und Pläne Ein-
sicht zu nehmen und sich dadurch Kenntnis über die Umsetzung bzw. Durchführung der be-
willigten Hochwasserschutzmaßnahmen im Detail zu verschaffen. 
 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1989_299_0/1989_299_0.pdf
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V. Kaufzweck 
Der ausschließliche Zweck dieses Grundverkaufes ist die widmungskonforme Errichtung ei-
nes Wohnhauses mit maximal zwei Wohneinheiten für eigene Wohnzwecke der Käufer. Die 
Käufer verpflichten sich, das Wohnhaus unter Einhaltung aller in Betracht kommenden ver-
traglichen und gesetzlichen Bestimmungen, rechtskräftig einzuholenden behördlichen Bewil-
ligungen, Bebauungsbestimmungen gemäß Vertragspunkt I. sowie aller sonstigen Vorgaben 
und Auflagen zu errichten und zu nutzen. 
Hinsichtlich allfälliger, durch eigene Baumaßnahmen oder durch die Bauplatzgestaltung 
und/oder Ausführung entstehender Schäden an benachbarten Grundstücken, darauf befind-
lichen baulichen oder sonstigen wem immer gehörenden ober- oder unterirdischen Anlagen 
ist die Landeshauptstadt durch die Käufer in vollem Umfang schad- und klaglos zu halten. 
Sollte das Wohnhaus durch die Käufer binnen drei Jahren ab beiderseitiger Vertragsunterfer-
tigung nicht mindestens im Rohbau fertig gestellt sein oder das Kaufgrundstück (ganz oder 
teilweise) zu einem anderen als dem vereinbarten Zweck verwendet bzw. genutzt werden, 
verpflichten sich die Käufer, über jeweiliges Begehren der Verkäuferin, das Kaufgrundstück 
auf eigene Kosten lastenfrei an die Landeshauptstadt rückzuübertragen. In diesem Fall hat 
die Landeshauptstadt den Käufern den erhaltenen Kaufpreis abzüglich allfälliger mittlerweili-
ger Kosten, Zinsrückstände, Gebühren und Steuern und abzüglich jener Kosten, Gebühren 
und Steuern, die durch die Rückübertragung sonst entstanden sind, zu vergüten (Wieder-
kaufsrecht). 
Die Käufer verpflichten sich, für diesen Fall alle für die lastenfreie Eigentumsrückübertragung 
erforderlichen Erklärungen und Handlungen in grundbuchsfähiger Form unverzüglich zu fer-
tigen und zu veranlassen. 
Die Käufer erteilen hiermit für sich und auch mit Wirkung für ihre Rechtsnachfolger die aus-
drückliche und unwiderrufliche Bewilligung, dass dieses Wiederkaufsrecht nach Maßgabe 
dieses Vertragspunktes ob der für das Kaufgrundstück neu zu eröffnenden Einlage im Grund-
buch der KG 72123 Hörtendorf im ersten Buchrang zugunsten der Landeshauptstadt grund-
bücherlich einverleibt werden kann. 
Die Landeshauptstadt wird nach Fertigstellung und Bezug des Einfamilienhauses den Käufern 
auf Antrag eine Urkunde für die Löschung des Wiederkaufsrechtes ausstellen, mit der die 
grundbücherliche Löschung des Wiederkaufsrechts von den Käufern auf eigene Kosten ver-
anlasst werden kann. 
 

VI. Übergabe 
Übergabe und Übernahme des Kaufgrundstücks gelten im Zeitpunkt des vollständigen Ein-
langens des Kaufpreises sowie der Kosten, Gebühren und Steuern gemäß Punkt X. auf das in 
Punkt II. angegebene Bankkonto als vollzogen. 
Vom Übergabezeitpunkt an gehen sämtliche Vorteile und Nutzen sowie sämtliche Lasten 
und Gefahren auf die Käufer über, der ab diesem Zeitpunkt auch alle auf das Kaufgrundstück 
entfallenden Realabgaben, Gebühren und Steuern sowie alle sonstigen Belastungen zu tra-
gen haben. 
 

VII. Grundstückslage 
Das Kaufgrundstück 189/40 KG 72123 Hörtendorf ist verkehrsmäßig erschlossen und erfolgt 
die Zufahrt über die öffentlichen Wegegrundstücke 189/59 bzw 189/60, jeweils inliegend zu 
EZ 538 KG 72123 Hörtendorf (öffentliches Gut). Die verpflichtend einzuhaltende Situierung 
der Zufahrt auf dem Kaufgrundstück selbst ergibt sich aus dem beiliegenden, ebenfalls einen 
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integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildenden Detailplan für das Kaufgrundstück 
(Beilage./4). 
Die Verlegung von Versorgungsleitungen für Wasser, Kanal, Strom und Telekom-Leerverroh-
rung sind abgeschlossen, wobei Lage und Verlauf der Leitungen dem vorgenannten Detail-
plan (Beilage./4) zu entnehmen sind. Die Hausanschlüsse und Hauszuleitungen haben die 
Käufer auf eigene Kosten und Gefahr selbst zu beauftragen und herzustellen und die dafür 
anfallenden Anschlussgebühren zu entrichten. 
Die Käufer verpflichten sich rechtzeitig vor Beginn jeglicher Grabungs- und Bauarbeiten mit 
allen in Betracht kommenden Versorgungsträgern und sonstigen Berechtigten abzuklären, 
ob und inwieweit sich im Bereich des Kaufgrundstücks Einbauten und/oder Versorgungslei-
tungsanlagen befinden und auf alle vorhandenen Anlagen und Leitungen, aber auch auf all-
fällige sonstige Rechte Rücksicht zu nehmen. Grabungsarbeiten im Nahbereich von Versor-
gungsleitungsanlagen dürfen nur im Beisein bzw. nach den Vorgaben des jeweils zuständigen 
Versorgungsträgers durchgeführt werden und ist bei Grabungsarbeiten besondere Vorsicht 
geboten. Allfällig dadurch erforderlich werdende Leitungsumlegungen sind einvernehmlich 
mit den zuständigen Versorgungsträgern, jedoch auf Kosten und Gefahr der Käufer zu veran-
lassen. Alle erforderlichen Vorkehrungen haben die Käufer auf eigene Kosten und Gefahr un-
ter gleichzeitiger Schad- und Klagloshaltung der Landeshauptstadt zu veranlassen. 
Sollte das Projekt „Neues Wohnen Hörtendorf“ erweitert werden, wodurch weitere Ausbau- 
und Erschließungsarbeiten erforderlich wären und weitere Bautätigkeiten bzw. Verbauungen 
folgen würden, so nehmen die Käufer schon heute zustimmend und entschädigungslos zur 
Kenntnis, dass mit verstärkten Immissionen, wie Lärm- und Staubentwicklung, auch einem 
höheren Verkehrsaufkommen und sonstigen Einwirkungen zu rechnen ist. 
Die Käufer nehmen den Bestand der Trafostation auf Grundstück Nr. 189/56 ebenso zustim-
mend zur Kenntnis, wie auch die Lage der geplanten Grünanlage (samt möglichem Spiel-
platz) und der geplanten E-Tankstelle, wie im beiliegenden Bebauungsentwurf (Beilage./1) 
ersichtlich; die Käufer sind in Kenntnis darüber, dass es dadurch in diesen Bereichen zu ver-
stärkten Immissionen, wie insbesondere Lärmentwicklung und höherem Verkehrsaufkom-
men kommen kann. 
Allfällige für den Straßenbau anzulegende Böschungsflächen liegen teilweise auf den angren-
zenden Grundstücken. Die Käufer nehmen dies zustimmend zur Kenntnis und verpflichtet 
sich, allfällige Böschungsflächen, soweit sie auf dem Kaufgrundstück zu liegen kommen, stän-
dig auf eigene Gefahr und Kosten zu pflegen, zu erhalten und diese Verpflichtung auf den je-
weiligen Rechtsnachfolger im Eigentum des Kaufgrundstückes mit schriftlicher Weiterüber-
bindungspflicht zu übertragen. 
 

VIII. Grundstückseinfriedung 
Die Grundstückseinfriedung hat in Leichtbauweise errichtet zu werden und nicht in das öf-
fentliche Gut zu ragen. 
Die Käufer verpflichten sich, bei der Errichtung von Einfriedungen und Zaunsockeln - wie 
auch bei allen sonstigen Grabungsarbeiten und Baumaßnahmen - rechtzeitig vor Inangriff-
nahme solcher Arbeiten das Einvernehmen mit allen in Betracht kommenden Versorgungs-
trägern sowie der städtischen Abteilung Vermessung & Geoinformation herzustellen; erfor-
derlichenfalls ist in den Kreuzungsbereichen für die Ver- und Entsorgungsleitungen eine Aus-
sparung der Fundamente vorzunehmen. Eine Überbauung leitungsführender Anlagen ist un-
zulässig. 
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IX. Grenzberichtigungen 
Sollten nach Fertigstellung der Gesamtaufschließung bzw. des Straßenausbaues und nach er-
folgter Endvermessung kleinere Grenzberichtigungen notwendig werden, die Zu- oder Ab-
schreibungen nach einer neuerlichen Vermessung erforderlich machen, so verpflichten sich 
die Käufer auch mit Wirkung für ihre Rechtsnachfolger, alle hiefür erforderlichen Urkunden 
in grundbuchsfähiger Form zu unterfertigen. Sind Zuschreibungen zum Kaufgrundstück er-
forderlich, so haben die Käufer hiefür der Landeshauptstadt den anteilsmäßigen Kaufpreis zu 
bezahlen. Sind Abschreibungen vom Kaufgrundstück erforderlich, so ersetzt die Landes-
hauptstadt dem Käufer den anteilsmäßigen Kaufpreis. Der anteilsmäßige Kaufpreis berech-
net sich jeweils ausgehend vom Gesamtkaufpreis und der Grundfläche gemäß dieses Vertra-
ges. 
 

X. Kosten 
Sämtliche mit der Errichtung, Abwicklung und grundbücherlichen Durchführung dieses Kauf-
vertrages verbundenen Kosten, Gebühren, Abgaben und Steuern aller Art haben die Käufer 
zu tragen und sind diese gleichzeitig mit dem Kaufpreis zur Zahlung fällig. Die Unterschrifts-
beglaubigungskosten sind von den Käufern direkt an den die Beglaubigung vornehmenden 
Notar zu entrichten. 
Eine allenfalls anfallende Immobilienertragsteuer trägt die Landeshauptstadt. 
Die Käufer erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung, dass von der Landeshauptstadt im Na-
men sämtlicher Vertragsteile ein Rechtsvertreter mit der Selbstberechnung und Mitteilung 
sowie Abfuhr der Grunderwerb- und Immobilienertragsteuer, sowie der gerichtlichen Eintra-
gungsgebühr an das zuständige Finanzamt beauftragt wird. Die Käufer verpflichten sich dem 
beauftragten Rechtsvertreter über dessen Aufforderung die der abzuführenden Grunder-
werbssteuer, sowie der gerichtlichen Eintragungsgebühr entsprechenden Beträge umgehend 
zu überweisen. Die Kosten des Rechtsvertreters für seine Mühewaltung tragen ebenfalls zur 
ungeteilten Hand die Käufer. 
Die Käufer tragen überdies zur ungeteilten Hand die Kosten einer allfälligen eigenen Rechts-
beratung und Rechtsvertretung selbst. 
Soweit die Käufer Vertragsanpassungen oder -ergänzungen aufgrund persönlicher Verhält-
nisse wünscht (z.B. Aufnahme von Pfandrechten oder anderer grundbücherlich sicherzustel-
lender Rechte) nehmen sie zur Kenntnis, dass dafür unabhängig von diesem Vertrag und auf 
eigene Kosten Sorge zu tragen ist; dies gilt auch entsprechend für die grundbücherliche 
Durchführung dieses Vertrages. 
 

XI. Erklärung 
Die Käufer erklären an Eides statt, österreichische Staatsbürger und Deviseninländer zu sein. 
 

XII. Rechtswirksamkeit 
Die in diesem Vertrag vereinbarte Grundübereignung wird rückwirkend rechtsunwirksam, 
sollte ihr auch nur eine behördliche Genehmigung versagt werden.  
 

XIII. Rechtsnachfolge 
Soweit Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht kraft dinglicher Wirkung bzw. kraft Geset-
zes auf die jeweiligen Rechtsnachfolger übergehen, verpflichten sich die Käufer, die sie tref-
fenden Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf ihre Rechtsnachfolger mit entsprechender 
Weiterüberbindungspflicht und schriftlich zu übertragen. 
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XIV. Grundbuchshandlungen 
Die Landeshauptstadt und ddie Käufer erteilen hiermit die ausdrückliche Bewilligung, dass 
aufgrund dieses Vertrages nachstehende Grundbuchshandlungen, auch über alleiniges Ansu-
chen eines der Vertragsteile, durchgeführt werden können: 
 

I. In EZ 610 KG 72123 Hörtendorf: 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 

 
1. Die Abschreibung des Grundstückes 189/40 unter Mitübertragung der Ersichtlichma-

chung A 2-LNr. 1 a  Sicherheitszone Flughafen Klagenfurt; 
 

2. die Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage in der Katastralgemeinde 72123 Hör-
tendorf und bei dieser die Zuschreibung und Einverleibung des Eigentumsrechtes für 

 
Herrn Vilko KLINDIC, geboren am 13.07.1960  

und Frau Mira KLINDIC, geboren am 15.01.1961,  
beide wohnhaft in 9131 Grafenstein, Gartenweg 6 

 
II. In der für das Grundstück 189/40 neu zu eröffnenden Einlage in der KG 72123 Hör-

tendorf: 
 
1. Die Einverleibung des Wiederkaufsrechtes gemäß Punkt V. dieses Vertrages im ersten 

Buchrang für die 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, 
Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee; 

 
XV. Nebenabreden 

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag; dies gilt 
auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 
 

XVI. Gemeinderat 
Dieser Kaufvertrag wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see in seiner Sitzung vom 02.07.2019 beschlossen. 
Der Vertrag wird einfach errichtet, das Original erhält die Landeshauptstadt, die Käufer er-
halten eine Abschrift.  
 

Klagenfurt am Wörthersee, am …………. 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Die Bürgermeisterin: 
 
Stadtsenatsmitglied:       Magistratsdirektor: 
 

Klagenfurt am Wörthersee, am …………… 
Vilko KLINDIC, geboren am 13.07.1960 und 

 
 Mira KLINDIC, geboren am 15.01.1961,  

beide wohnhaft in 9131 Grafenstein, Gartenweg 6 
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Pläne als Anlage 15 
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
43. MZl. 34/602/2019 
 Grundankauf und Tausch mit Pfarrhof St. Ruprecht, EZ 1689, Gst. 309/1, KG 72195 

Waidmannsdorf 
 
„1. Der Kauf- bzw. Tauschvertrag abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt 
       am Wörthersee und dem Pfarrhof St. Ruprecht in St. Ruprecht bei Klagenfurt, ADR 9020, 
       wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Pfarrgemeinderates bzw. der Pfarre St.  
       Ruprecht, genehmigt und beschlossen. 

2. Die städtische Abteilung Vermessung und Geoinformation wird beauftragt nach den  
Vorgaben der Abteilung Straßenbau und Verkehr einen Teilungsplan bezüglich des 
Grundankaufs zu errichten. 

3. Die angekaufte Teilfläche von 530qm ins öffentliche Gut übertragen. 
4. Der verbleibende Restkaufpreis der Teilfläche des Grundstückes 309/1 von € 55.774,-- 

zuzüglich der Nebenkosten findet seine Bedeckung auf der VAST 5.8400.001005 und 
wird davon beglichen.“ 

 

VERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch 
die Bürgermeisterin, Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig, ein Mitglied des 
Stadtsenates und den Magistratsdirektor, in der Folge kurz „Landeshauptstadt“ genannt, ei-
nerseits und der Römisch-katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Kla-

genfurt, ADR 9020, vertreten durch den Provisor Mag. Gabriel Girardi und einem weiteren 
zeichnungsberechtigten Mitglied des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen, in der Folge 
kurz „Pfarre“ genannt, andererseits, wie folgt: 
 

Präambel 
Die Landeshauptstadt ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 1702 KG 
72195 Waidmannsdorf, zu deren Gutsbestand unter anderem das Grundstück 314/1 Landw. 
im Ausmaß von 4.269 m2, gehört. 
Die Pfarre ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 1689 KG 72195 Waid-
mannsdorf, zu deren Gutsbestand unter anderem das Grundstück 309/10 Landw. im Ausmaß 
von 3.396 m2und das Grundstück 309/1 im Ausmaß von 20.681 m2, KG 72195 Waidmanns-
dorf gehören.  
Zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und der Pfarre St. Ruprecht 
wurde ein Abtausch des städtischen Grundstücks 314/1, im Ausmaß von 4.269 m2, mit dem 
Grundstück der Pfarre, Gst 309/10, im Ausmaß von 3.396 m2, beide KG 72159 Waidmanns-
dorf, verhandelt, welcher eine sinnvolle Arrondierung der städtischen Grundstücke südlich 
des Südrings darstellt.  
Die Pfarre St. Ruprecht ist zu diesem Grundtausch bereit, wenn gleichzeitig die Landes-
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine Teilfläche des Grundstückes 309/1, im Ausmaß 
von ca. 530 m², beginnend im Osten vom bestehenden Radweg auf Grundstück 394/3 lie-
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gend (alle KG 72159), bis westlich grenzend zum Grundstück 311/1, erwirbt. Diese Teilflä-
che könnte zukünftig auch als Geh- und Radweg genutzt werden, weshalb sie ins öffentli-
che Gut übertragen wird. 
Mit Vermessungsurkunde der Abteilung Vermessung.Geoinformation der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee zu GZ: 16/19_TE vom 25.06.2019 wird das Grundstück 309/1 KG 
72195 Waidmannsdorf in dieses und in das Grundstück ______ (=Trennstück „1“) im Aus-
maß von ca. 530 m2 geteilt. Das so neu gebildete Grundstück ___ bildet den Kaufgegenstand. 
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsteile wie folgt: 
 

I. Tauschvereinbarung 
Die Landeshauptstadt tauscht und übergibt und die Pfarre tauscht und übernimmt das 
Grundstück 314/1 KG 72195 Waidmannsdorf im Ausmaß von 4.269 m2 mit dem gesamten 
rechtlichen und natürlichen Zubehör sowie allen Rechten und Pflichten wie die Landeshaupt-
stadt dieses benutzt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt war.  
Demgegenüber tauscht und übergibt die Pfarre und die Landeshauptstadt tauscht und über-
nimmt das Grundstück 309/10 KG 72195 Waidmannsdorf im Ausmaß von 3.396 m2 mit dem 
gesamten rechtlichen und natürlichen Zubehör allen Rechten und Pflichten wie die Pfarre 
dieses benutzt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt war. 
 

II. Tauschwert 
Der Grundtausch erfolgt weder flächen- noch wertgleich, sodass für die Differenzfläche im 
Ausmaß von 873 m2 von der Pfarre an die Landeshauptstadt eine Aufzahlung in Höhe von € 
12,00/m2 insgesamt daher EUR 10.476,00 (in Worten: EURO Zehntausendvierhundertsechs-
undsiebzig) zu bezahlen ist. 
 

III. Gewährleistung, Lasten 
Grenzen, Ausmaß, Lage, Beschaffenheit und Kulturzustand der tauschgegenständlichen 
Grundstücke sind den Übernehmern jeweils bekannt.  
Im Lastenblatt der Liegenschaft EZ 1689 KG 72195 Waidmannsdorf (Eigentümerin: Römisch-
katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt, ADR 9020) sind zum 
Stichtag 05.06.2019 keine, das tauschgegenständliche Grundstück betreffenden Belastungen 
einverleibt. 
Die Pfarre haftet dafür, dass das tauschgegenständliche Grundstück 309/10 KG 72195 Waid-
mannsdorf frei von bücherlichen und – außerbücherlichen Lasten, bestand- und besitzfrei 
sowie frei von sämtlichen Rechten Dritter in das Eigentum der Landeshauptstadt übergeht. 
Darüber hinaus wird eine Gewährleistung der Pfarre hinsichtlich des tauschgegenständlichen 
Grundstückes 309/10 KG 72195 Waidmannsdorf, nach welcher Richtung auch immer, ausge-
schlossen. 
Im Lastenblatt der Liegenschaft EZ 1702 KG 72195 Waidmannsdorf (Eigentümerin: Landes-
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) sind zum Stichtag 05.06.2019 folgende, das tauschge-
genständliche Grundstück betreffenden Belastungen einverleibt: 
************************************* C *************************************** 
1 a 6196/1988 

DIENSTBARKEIT der Duldung der Verlegung, des Betriebes und 
der Erhaltung eines 20 kV-Erdkabels am Gst 314/1 389 für 
Stadtwerke Klagenfurt (8 WVA-223/8/1987) 

2 a 6197/1988 
DIENSTBARKEIT der Duldung der Verlegung, des Betriebes und 
der Instandhaltung einer Wasserleitung am Gst 314/1 389 für 
Stadtwerke Klagenfurt (8 W En-232/8/1987) 
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Die Landeshauptstadt leistet dafür Gewähr, dass das tauschgegenständliche Grundstück au-
ßer dem obgenannten bücherlichen Lasten frei von weiteren bücherlichen und – außerbü-
cherlichen Lasten, bestand- und besitzfrei sowie frei von sämtlichen Rechten Dritter in das 
Eigentum der Pfarre übergeht. Darüber hinaus wird eine Gewährleistung der Landeshaupt-
stadt hinsichtlich des tauschgegenständlichen Grundstückes 314/1 KG 72195 Waidmanns-
dorf, nach welcher Richtung auch immer, ausgeschlossen. 
 

IV. Kaufgegenstand 
Die Verkäuferin verkauft und übergibt und die Landeshauptstadt kauft und übernimmt das 
neu gebildeten Grundstück _____, KG 72195 Waidmannsdorf im Ausmaß von ca. 530 m2  – in 
der Folge auch als Kaufgegenstand bezeichnet – mit dem gesamten rechtlichen und natürli-
chen Zubehör allen Rechten und Befugnissen, wie die Verkäuferin diese benützt und beses-
sen hat bzw. hierzu berechtigt gewesen ist. 
 

V. Kaufpreis 
Der vereinbarte Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt € 125,00/m2, daher ergibt sich ein 
Gesamtkaufpreis in Höhe von EUR 66.250,00 (in Worten: Euro Sechsundsechzigtausendzwei-
hundertfünfzig).  
Von diesem vereinbarten Kaufpreis ist die von der Verkäuferin an die Landeshauptstadt als 
Aufzahlung für den unter Punkt I. dieses Vertrages vereinbarten Grundtausch zu leistende 
Aufzahlung in der Höhe von € 10.476,00 abzuziehen und ergibt daher sich ein abzüglich der 
von der Verkäuferin zu leistenden Anzahlung in Höhe von € 10.476,00 ergibt sich ein  
Restkaufpreis in Höhe von EUR 55.774,00 (in Worten: Euro Fünfundfünfzigtausendsiebenhun-
dertvierundsiebzig). 
Der Restkaufpreis ist längstens binnen 28 Tagen nach grundbücherlicher Einverleibung des Ei-
gentumsrechtes zu Gunsten der Landeshauptstadt zur Zahlung fällig.  
 

VI. Gewährleistung 
Grenzen, Ausmaß und Lage des Kaufgegenstandes sind der Käuferin bekannt.  
Der Kaufgenstand ist im derzeit rechtsgültigen Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt 
als „Grünland – Für die Land und Forstwirtschaft bestimmte Fläche. Ödland“ ausgewiesen. 
Die Pfarre haftet dafür, dass der Kaufgegenstand frei von bücherlichen und außerbücherli-
chen Lasten sowie bestand- und besitzfrei und frei von sämtlichen Rechten Dritter in das Ei-
gentum der Landeshauptstadt übergeht. Die Pfarre steht dafür ein, dass sich auf dem Kauf-
gegenstand keine Altlasten, keine Kontaminationen, welcher Art auch immer, keine gesund-
heits- oder umweltgefährdenden Stoffe und keinerlei Abfälle, wie etwa Bauschutt, Baurest-
massen, Baustellenabfälle etc., befinden. 
 

VII. Übergabezeitpunkt 
Übergabe und Übernahme der vertragsgegenständlichen Grundstücke gelten im Zeitpunkt 
der beiderseitigen Vertragsunterfertigung als vollzogen. Von diesem Tag an gehen Vor- und 
Nachteile sowie Gefahren und Lasten auf den jeweiligen Übernehmer über, der ab diesem 
Zeitpunkt auch alle diesbezüglichen Grundsteuern und Abgaben, das jeweilige vertragsge-
genständliche Grundstück betreffend, zu tragen hat. 
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VIII. Kosten, Gebühren, Steuern 
Sämtliche Kosten, Gebühren, Abgaben, Steuern aus Anlass der Errichtung und grundbücher-
lichen Durchführung dieses Vertrages, die Kosten der obbezeichneten Vermessungsurkunde 
sowie die Beglaubigungskosten trägt die Landeshauptstadt. 
Die Landeshauptstadt und die Pfarre kommen überein, dass im Namen beider Vertragspar-
teien ein Rechtsvertreter mit der Selbstberechnung und Mitteilung sowie Steuerabfuhr an 
das zuständige Finanzamt beauftragt wird. Die Pfarre verpflichtet sich, dem beauftragten 
Rechtsvertreter über dessen Aufforderung hin umgehend sämtliche für die Berechnung der 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerb- und Immobilienertragssteuer notwendigen Unter-
lagen vorzulegen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit schriftlich zu bestätigen und die den 
abzuführenden Steuern entsprechenden Beträge auf das angegebene Konto umgehend zu 
überweisen. Die Kosten des Rechtsvertreters für seine Mühewaltung trägt die Landeshaupt-
stadt. 
Die Kosten einer allfälligen darüber hinausgehenden eigenen rechtsfreundlichen Beratung 
bzw. Vertretung trägt jeder Vertragsteil selbst. 
 

IX. Sitz 
Zum 3. Abschnitt des Kärntner Grundverkehrsgesetzes erklärt die Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee eine Körperschaft öffentlichen Rechtes mit Sitz in der politischen Ge-
meinde Klagenfurt am Wörthersee zu sein. 
Die Römisch-katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt ist eine ju-
ristische Person mit Sitz im Inland und erklärt im Sinne der Bestimmung des § 6 Kärntner 
Grundverkehrsgesetzes 2002 – K-GVG idgF durch ihre nach außen vertretungsbefugten Or-
gane, dass Ausländer im Sinne dieser Bestimmung an ihr nicht ausschließlich oder überwie-
gend beteiligt sind bzw. dass sie nicht überwiegend in ausländischer Verfügungsmacht steht. 
 

X. Rechtswirksamkeit 
Die in diesem Vertrag vereinbarten Grundübereignungen werden rückwirkend unwirksam 
sollte ihnen auch nur eine behördliche Genehmigung versagt werden. 
 

XI. Rechtsnachfolge 
Soweit Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht kraft dinglicher Wirkung bzw. kraft 
Gesetzes auf den bzw. die Rechtsnachfolger übergehen, sind diese von der Pfarre mit Wei-
terüberbindungspflicht schriftlich auf die Einzel- bzw. Gesamtrechtsnachfolger zu überbin-
den.  
 

XII. Grundbuchserklärungen 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und die Römisch-katholische Pfarrpfründe 
St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt, ADR 9020, erteilen hiermit ihre ausdrückliche 
Bewilligung, dass aufgrund dieses Vertrages in Verbindung mit der Vermessungsurkunde der 
Abteilung Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see vom 25.06.2019  zu GZ: 16/19_TE nachstehende Grundbuchshandlungen auch über allei-
niges Ansuchen eines der Vertragsteile durchgeführt werden können:  
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III. In EZ 1702 KG 72195 Waidmannsdorf: 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 

 
3. Die Abschreibung des Grundstückes 314/1 und die Einverleibung des Eigentumsrech-

tes hierauf für die 
Römisch-katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt,  

ADR 9020 
und Zuschreibung zum Gutbestand der Liegenschaft EZ 1689 KG 72195 Waidmanns-
dorf 

 
IV. In EZ 1689 KG 72195 Waidmannsdorf: 

(Eigentümerin: Römisch-katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt, ADR 9020) 
 

1. Die lastenfreie Abschreibung des Grundstückes 309/10 und Einverleibung des Eigen-
tumsrechtes hierauf für die  
  

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee 

 
und Zuschreibung zum Gutbestand der Liegenschaft EZ 1702 KG 72195 Waidmanns-
dorf 

 
2. Die Teilung des Grundstücks 309/1 in dieses und in das neu gebildete Grundstück ___ 

(=Trennstück „1“) im Ausmaß von ca. 530 m2 
3. Die lastenfreie Abschreibung des neu gebildeten Grundstücks ____ und Einverleibung 

des Eigentumsrechtes hierauf für die  
 

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee 

 
und Zuschreibung  des neu gebildeten Grundstücks  _____ zum Gutsbestand der EZ 
1702 KG 72195 Waidmannsdorf; 
 

XIII. Nebenabreden 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen bzw. Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag; dies gilt 
auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 
 

XIV. Gemeinderat 
Dieser Tauschvertrag wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see in seiner Sitzung vom 2.7.2019 genehmigt und beschlossen. 
Der Vertrag wird einfach errichtet, das Original erhält die Landeshauptstadt, die Verkäuferin er-
hält eine Kopie davon.  

Klagenfurt am Wörthersee, am …………. 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Die Bürgermeisterin: 
Stadtsenatsmitglied:        Magistratsdirektor: 

Klagenfurt am Wörthersee, am …………… 
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Für die Römisch-katholische Pfarrpfründe St. Ruprecht zu St. Ruprecht bei Klagenfurt, ADR 

9020:  
 

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 
 
44. MZl. 34/630/2019 
 Messe Kabinentrakt neu- Tauschvertrag, Messe BetriebsgesmbH, Gst. 505/5 und 

507/1 je KG 72127 Klagenfurt 
 
„Der Tauschvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am  
Wörthersee und Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH (FN 101242 k), vertreten  
durch die Geschäftsführung, Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird genehmigt  
und beschlossen. 
 

TAUSCHVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch 
die Bürgermeisterin, Frau Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig, ein Mitglied des 
Stadtsenates und den Magistratsdirektor, in der Folge kurz „Landeshauptstadt“  genannt, ei-
nerseits und der Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH (FN 101242 k), Messeplatz 1, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee, in der Folge kurz „Messe“ genannt wie folgt: 
 

Präambel 
Die Landeshauptstadt ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 70313 KG 
72127 Klagenfurt, deren einzigen Gutbestand das Grundstück 505/5 Sonst. im Ausmaß von 
2.696 m2 bildet und der Liegenschaft EZ 70190 KG 72127 Klagenfurt, zu deren Gutsbestand 
unter anderem das Grundstück 507/1 Bauf. im Ausmaß von 36.912 m2 gehört.  
Die Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH ist grundbücherliche Alleineigentümerin 
der Liegenschaft EZ 70274 KG 72127 Klagenfurt, deren einzigen Gutbestand das Grundstück 
507/10 Bauf. im Ausmaß von 13.817 m2 bildet.  
Für die Realisierung eines Neubaus des Kabinentrakts auf dem Grundstück 507/10 KG 72127 
Klagenfurt ist ein wert- und flächengleicher Grundabtausch im Ausmaß von 1.193 m2 vorzu-
nehmen. 
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsteile wie folgt: 
 

XV. Tauschgegenstand 
Die Landeshauptstadt tauscht und übergibt und die Messe tauscht und übernimmt aus dem 
Gutsbestand der Liegenschaft EZ 70313 KG 72127 Klagenfurt das in der Vermessungsur-
kunde der Abteilung Vermessung. Geoinformation. der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee zu GZ: 23/17TE vom 15.03.2019 ausgewiesene Trennstück „1“ im Ausmaß von 
1.193 m2 aus dem Grundstück 505/5 KG 27127 Klagenfurt mit allen Rechten und Pflichten 
wie die Landeshauptstadt diese benutzt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt war.  
Demgegenüber tauscht und übergibt die Messe und die Landeshauptstadt tauscht und über-
nimmt das aus dem Gutsbestand der Liegenschaft EZ 70274 KG 72127 Klagenfurt in der Ver-
messungsurkunde der Abteilung Vermessung. Geoinformation. der Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee zu GZ: 23/17TE vom 15.03.2019 ausgewiesene Trennstück „2“ aus 
dem Grundstück 507/10 KG 72127 Klagenfurt im Ausmaß von ebenfalls 1.193 m2 mit allen 
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Rechten und Pflichten wie die Messe diese benutzt und besessen hat bzw. hierzu berechtigt 
war. 
 

XVI. Tauschwert 
Der Grundtausch erfolgt flächen- und wertgleich, sodass von keinem der Tauschvertragsteile 
eine Aufzahlung zu leisten ist. 
Zur Steuerbemessung wird festgehalten, dass der Wert der vertragsgegenständlichen Grund-
flächen jeweils € 150,00/ m2 beträgt. 
 

XVII. Gewährleistung 
Grenzen, Ausmaß, Lage, Beschaffenheit und Kulturzustand der vertragsgegenständlichen 
Grundflächen sind den Übernehmern jeweils bekannt.  
Die Messe haftet dafür, dass die tauschgegenständliche Grundfläche (Trennstück „2“ aus 
Grundstück 507/10 KG 72172 Klagenfurt) frei – mit Ausnahme von den unter V. ausgewiese-
nen Dienstbarkeiten von bücherlichen und außerbücherlichen Lasten, in das Eigentum der 
Landeshauptstadt übergeht. Darüber hinaus wird eine Gewährleistung der Messe hinsicht-
lich der tauschgegenständlichen Grundfläche nach welcher Richtung auch immer, ausge-
schlossen.   
Die Landeshauptstadt leistet dafür Gewähr, dass die tauschgegenständliche Grundfläche 
(Trennstück „1“ aus Grundstück 505/5 KG 72172 Klagenfurt) frei von bücherlichen und au-
ßerbücherlichen Lasten in das Eigentum der Messe übergeht. Darüber hinaus wird eine Ge-
währleistung der Landeshauptstadt hinsichtlich der tauschgegenständlichen Grundfläche 
nach welcher Richtung auch immer, ausgeschlossen.   
 

XVIII. Haftung  
Die Messe verpflichtet sich, insbesondere die auf dem Trennstück „2“ aus Grundstück 
507/10 KG 72172 Klagenfurt befindliche Straße weiterhin auf ihre Kosten und Gefahr zu er-
halten, zu warten und instandzuhalten. Weiters übernimmt die Messe weiterhin den Winter-
dienst. Die Messe übernimmt betreffend des Trennstückes „2“ sämtliche den Grundeigentü-
mer nach bürgerlichem und öffentlichem Recht treffende Sorgfaltspflichten und die sich dar-
aus ergebenden Haftungen, insbesondere hinsichtlich der Benützer Trennstückes „2“. Die 
Messe hat die Landeshauptstadt vollkommen schad- und klaglos zu halten, wenn die Landes-
hauptstadt wegen Körper-, Sach- oder Vermögensschäden, welche durch die Benützung des 
tauschgegenständlichen Trennstückes „2“ hervorkommen wodurch und bei wem auch im-
mer eintretend – in Anspruch genommen wird. 
 

XIX. Lasten 
Im Lastenblatt der Liegenschaft EZ 70274 KG 72127 Klagenfurt, sind zum Stichtag 04.07.2019, 
folgende die Tauschfläche (Trennstück „2“) betreffende Belastungen einverleibt: 
************************************* 
C*************************************** 
3 a 10226/1960  

VORKAUFSRECHT gem P V Kaufvertrag 1960-12-05 für 
Landeshauptstadt Klagenfurt 

10 a 8040/1992 11230/1996 
DIENSTBARKEIT 
Verlegung, Erhaltung und Betrieb von 20 kV Kabeln 
hins Gst 507/10 -Trennstück 2 Gst 837- 



366 
 

für Stadtwerke Klagenfurt  
(8 WEn - 227/2/1992) 
b 2016/1993 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) 
aus EZ 70 

11 a 8040/1992 
DIENSTBARKEIT 
Verlegung, Erhaltung und Betrieb von 20 kV Kabeln 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb 
der Trafostation "Messe" 
einschließlich Geh- und Zufahrtsrecht 
zu diesen 20 kV-Anlagen 
hins Gst 507/10 -Trennstück 3 Gst 513/1- 
für Stadtwerke Klagenfurt 
(8 WEn-227/2/1992) 
b 2016/1993 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) 
aus EZ 266 

12 a 2016/1993 
DIENSTBARKEIT Wasserleitung DN 300 AZ über Gst 507/10 
gem P VII Tauschvertrag 1992-10-27 für 
Stadtwerke Klagenfurt 

13 a 2016/1993 
DIENSTBARKEIT Geh- und Fahrrecht hins Gst 507/10 
gem P VIII Tauschvertrag 1992-10-27 für 
Landeshauptstadt Klagenfurt 

14 a 2016/1993 8313/2011 
DIENSTBARKEIT Errichtung Erhaltung und Betrieb eines 
unterirdischen Tunnels hins Gst 507/10 
gem P IX Tauschvertrag 1992-10-27 
für Gst 503/3 503/4 503/5 504/3 505/4 505/5 

15 a 11230/1996 
DIENSTBARKEIT Führung Erhaltung Betrieb einer Wasserleitung 
DN 300 AZ hins Gst 507/10 - Trennst. 1 aus Gst 507/1 - gem 
P V Tauschvertrag 1996-07-30 für 
Landeshauptstadt Klagenfurt - Stadtwerke 

16 a 11230/1996 8313/2011 
DIENSTBARKEIT Errichtung Erhaltung Betrieb eines 
unterirdischen Tunnels hins Gst 507/10 - Trennstück 1 aus 
Gst 507/1 - gem P V. Tauschvertrag 1996-07-30 für 
Gst 503/3 503/4 503/5 504/3 505/4 505/5 

17 a 11230/1996 
DIENSTBARKEIT Gehen Fahren hins Gst 507/10 - Trennstück 1 
aus Gst 507/1 - gem P V Tauschvertrag 1996-07-30 für 
Landeshauptstadt Klagenfurt 

18 a 11230/1996 
DIENSTBARKEIT Verlegung Erhaltung und Betrieb 20 kV Kabel 
hins Gst 507/10 gem P VI Tauschvertrag 1996-07-30 für 
Landeshauptstadt Klagenfurt - Stadtwerke 
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19 a 11740/1997 
DIENSTBARKEIT hins Gst 507/10 
Verlegung, Erhaltung und Betrieb eines 20 kv Kabels für 
Stadtwerke Klagenfurt 
(8W-En-281/2/95, 8W-En-362/1/1997) 

********************************************************************** 
Sollten bis zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages weitere Belastungen oder 
Beschränkungen, welcher Art auch immer, betreffend dem Tauschgegenstand Grundstück 
507/10 KG 72127 Klagenfurt hervorkommen oder verbüchert werden, verpflichtet sich die 
Messe unverzüglich auf eigene Kosten sämtliche für die lastenfreie – mit Ausnahme der an-
geführten Dienstbarkeiten -  Abschreibung erforderlichen Veranlassungen zu setzen sowie 
alle erforderlichen Nachweise durch verbücherungsfähig unterfertigte Urkunden zu besor-
gen und der Landeshauptstadt zeitgerecht vor der grundbücherlichen Durchführung zu über-
geben. 
Im Lastenblatt der Liegenschaft EZ 70313 KG 72127 Klagenfurt, sind zum Stichtag 
04.07.2019, keinerlei Belastungen einverleibt.  
 

XX. Übergabe 
Übergabe und Übernahme der vertragsgegenständlichen Grundflächen gelten im Zeitpunkt 
der grundbücherlichen Durchführung als vollzogen. Von diesem Tage an gehen Vorteile und 
Nachteile sowie Gefahren und Lasten auf den jeweiligen Übernehmer über, die ab diesem 
Zeitpunkt auch alle diesbezüglichen Grundsteuern und Abgaben, die jeweiligen Tauschflä-
chen betreffend, zu tragen hat. 
 

XXI. Kosten, Gebühren, Steuer 
Sämtliche Kosten, Gebühren, Abgaben, Steuern aus Anlass der Errichtung und grundbücher-
lichen Durchführung dieses Vertrages, sowie die Kosten der obbezeichneten Vermessungsur-
kunde trägt die Messe.  
Die Beglaubigungskosten der Landeshauptstadt trägt die Landeshauptstadt selbst. 
Die Landeshauptstadt und die Messe kommen überein, dass im Namen beider Vertragspar-
teien ein Rechtsvertreter mit der Selbstberechnung und Mitteilung sowie allfälliger Steuer-
abfuhr an das zuständige Finanzamt beauftragt wird.  
Die Messe verpflichtet sich, dem beauftragten Rechtsvertreter über dessen Aufforderung hin 
umgehend sämtliche für die Berechnung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerb- und 
Immobilienertragssteuer notwendigen Unterlagen vorzulegen, deren Richtigkeit und Voll-
ständigkeit schriftlich zu bestätigen und die den allenfalls abzuführenden Steuern entspre-
chenden Beträge an den Rechtsvertreter umgehen zu überweisen. Die Kosten des Rechtsver-
treters für seine Mühewaltung trägt die Messe.  
Die Kosten einer allfälligen darüber hinausgehenden eigenen rechtsfreundlichen Beratung 
oder Vertretung trägt jeder Vertragsteil selbst. 
 

XXII. Firmensitz 
Die Messe Betriebs GmbH ist eine juristische Person mit Sitz im Inland und erklärt durch ihre 
nach außen vertretungsbefugten Organe rechtsverbindlich, dass sie keine Ausländerin im 
Sinne der Bestimmungen über den Grundverkehr für das Bundesland Kärnten und dass sie 
im Sinne der Österreichischen Devisengesetzgebung Deviseninländerin ist. 
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XXIII. Rechtswirksamkeit 
Die in diesem Vertrag vereinbarte Grundübereignung wird rückwirkend unwirksam sollte ihr 
auch nur eine behördliche Genehmigung versagt werden. 
 

XXIV. Rechtsnachfolge 
Soweit Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht kraft dinglicher Wirkung bzw. kraft 
Gesetzes auf den bzw. die jeweiligen Rechtsnachfolger übergehen, sind diese von der Messe 
mit Weiterüberbindungspflicht jeweils schriftlich auf die jeweiligen Einzel- bzw. Gesamt-
rechtsnachfolge zu überbinden.  
 

XXV. Grundbuchserklärungen 
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und die Klagenfurter Messe Betriebsgesell-
schaft mbH (FN 101242 k), erteilen hiermit die ausdrückliche Bewilligung, dass aufgrund die-
ses Vertrages in Verbindung mit der Vermessungsurkunde der Abteilung Vermessung.Geoin-
formation der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee vom 15.03.2019 zu GZ: 23/17 TE 
nachstehende Grundbuchshandlungen auch über alleiniges Ansuchen eines der Vertragsteile 
durchgeführt werden können:  
 

V. In EZ 70313 KG 72127 Klagenfurt: 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 

 
4. Die Teilung des Grundstückes 505/5 in dieses und in das Trennstück „1“ im Ausmaß 

von 1.193 m2; 
5. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstückes „1“ und Einverleibung des Eigentums-

rechtes hierauf für die  
 

Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH (FN 101242 k) 
Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 
VI. In EZ 70274 KG 72127 Klagenfurt: 

(Eigentümerin: Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH) 
 

1. Die Teilung des Grundstückes 507/10 in dieses und in das Trennstück „2“ im Ausmaß 
von 1.193 m2; 

2. Die lastenfreie Abschreibung des Trennstückes „2“ und die Einverleibung des Eigen-
tumsrechtes hierauf für die  

 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Neuer Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 

3. Die Zuschreibung des Trennstückes „1“ und Vereinigung mit dem Grundstück 507/10 
 

VII. In EZ 70190 KG 72127 Klagenfurt: 
(Eigentümerin: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 

 
1. Die Zuschreibung des Trennstückes „2“ und Vereinigung mit dem Grundstück 507/1.  
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XXVI. Nebenabreden 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag; dies gilt 
auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 
 

XXVII. Gemeinderat 
Dieser Tauschvertrag wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther-
see in seiner Sitzung vom 02.07.2019 beschlossen. 
 
Der Vertrag wird einfach errichtet, das Original erhält die Landeshauptstadt, die Messe erhält 
eine Abschrift.  

Klagenfurt am Wörthersee, am …………. 
Für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Die Bürgermeisterin: 
Stadtsenatsmitglied:        Magistratsdirektor: 

Klagenfurt am Wörthersee, am …………… 
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH (FN 101242 k): 

 
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben. 

 
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ, spricht als Vorsitzende: 
 
Wie angekündigt folgt nun der Tagesordnungspunkt  
 
44a.  die Abstimmung über den Antrag der Grünen Gemeinderatsfraktion auf Abberufung 

eines Mitgliedes aus Ausschüssen des Gemeinderates gemäß § 26 Abs. 6 Klagenfur-
ter Stadtrecht.  

Der Antrag lautet wie folgt: 
 
„Abberufung von Frau Gemeinderätin Mag.a Wulz aus dem Ausschuss für Frauen, Familie 
und Jugend, aus dem Ausschuss für Feuerwehren und Friedhöfe sowie aus dem Ausschuss 
für Straßenbau und Verkehr.“ 
 
Gemäß § 68 Abs. 4 ist die Abwahl in geheimer Wahl mittels Stimmzettel vorzunehmen. Als 
Stimmzähler ist gemäß § 23 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderates jeweils das 
jüngste anwesende Mitglied jeder Gemeinderatspartei zu bestimmen, dies ist 
von der SPÖ – Frau Martina Derhaschnig, von der FPÖ – Herr Robert Bilic, von der ÖVP – 
Herr Julian Geier, von den Grünen – Frau Mag.a Sonja Koschier, von der Bürger Allianz – Ge-
meinderat Klaus Kotschnig und von Neues Klagenfurt – Herr Gemeinderat Jandl. 
 
Es liegen zwei Wortmeldungen vor. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Christian Scheider, FPÖ: 
 
Ich will mich also keinesfalls in grüne interne Angelegenheiten einmischen. Aber eines darf 
man hier festhalten. Die Andrea Wulz ist ja, wenn man vor allem den Verkehrsausschuss 
hernimmt, dort bereits jetzt über 10 Jahre tätig. Hat sehr viel Kompetenz und Herzblut in 
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diesen Ausschuss und in diese Themen investiert, muss ich wirklich sagen. Das habe ich frü-
her miterlebt, jetzt auch als Verkehrsreferent insbesondere. Sie hat auch eine sehr, sehr kon-
struktive Arbeit geleistet im Verkehrsausschuss. Auch in den anderen Ausschüssen, wo sie ja 
ebenso lange aktiv und tätig ist. Also von dem her, von der Leistung für die Stadt, von der 
Kompetenz her absolut wirklich zu danken und war eine sehr gute Leistung für die Stadt und 
für ihre Bürger. Ich hoffe nicht, dass manchmal die selbstständige Abstimmung oder das 
selbstständige Denken zu dieser heutigen Situation führt. Wir haben ja gerade vor einigen 
Wochen eine Entscheidung gehabt oder Diskussionen auch gehabt, wo es darum geht, dass 
wir auch für die Bürger im Bereich der Kramergasse/Wiener Gasse beim Radfahren nachge-
dacht haben. Ich hoffe nicht, dass hier diese Meinungen zu dieser Situation jetzt geführt ha-
ben. Ich möchte mich auf jeden Fall herzlichst bei dir bedanken. Wir arbeiten schon sehr 
lange zusammen, werden das auch weiterhin tun. Danke für all das, was du eingebracht hast 
und auch in Zukunft noch in deinen Möglichkeiten einbringen wirst. Danke. 
 
Wortmeldung von Stadtrat Markus Geiger, ÖVP: 
 
Es ist uneingenommen das Recht der Grünen Fraktion, die Besetzung der Ausschüsse und al-
les so zu machen, wie es die Grünen für richtig halten. Ist euer Recht. Das habt ihr ausgeübt. 
Ist zu akzeptieren. Ich darf mich aber, nachdem das natürlich mit sich führt, dass die Andrea 
mir als Ausschussvorsitzende abhandenkommt, wirklich recht herzlich für die tolle Zusam-
menarbeit bedanken. Liebe Andrea, du warst, nachdem du ja die erste warst, die Klagenfurt 
kinderfreundlich zertifiziert hat, diejenige, die mir auch dementsprechend zur Seite gestan-
den ist, neben den Fachbeamten, für diese Zertifizierung, für diese neue Zertifizierung auch 
dementsprechend die Unterlagen zusammenzustellen. Ich hoffe und ich bin mir aber auch 
sicher, dass deine, so hat man es ja gehört, Nachfolgerin dann im Ausschuss den Stab von dir 
so und dementsprechend übernimmt und wir auch dementsprechend ein Verhältnis haben. 
Sonst nehme ich einmal an, du stehst mir auch jederzeit helfend gerne zur Verfügung. Alles 
Gute und danke für die Zusammenarbeit.  
 
Die Bürgermeisterin spricht als Vorsitzende: 
 
Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich darf nun die Mitglieder der Grünen Gemeinderats-
fraktion, nur die sind stimmberechtigt, zur Abstimmung einzeln in den Stadtsenatssaal bit-
ten. Und ich darf die, die ich vorher aufgerufen habe, die werden die Stimmen auszählen 
und mir dann berichten. Ich darf die Grüne Fraktion bitten, einzeln im Stadtsenatssaal ge-
heim ihre Wahl abzugeben und ich unterbreche die Sitzung für 5 Minuten. 
 
Sitzungsunterbrechung 17.20 bis 17.25 Uhr. 
 
Die Bürgermeisterin spricht als Vorsitzende: 
 
Ich darf das Ergebnis verkünden. 

Die Frau Gemeinderätin Mag.a Andrea Wulz ist mit fünf Ja-Stimmen, einer Enthaltung 
und einer Nein-Stimme aus dem Ausschuss für Frauen, Familie und Jugend, aus dem 
Ausschuss für Feuerwehren und Friedhöfe und aus dem Ausschuss für Straßenbau 
und Verkehr abberufen worden. 
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Damit endet die Tagesordnung. Ich darf erinnern, dass wir am 15. Oktober voraussichtlich 
die nächste Gemeinderatssitzung haben. Ich darf allen einen schönen Sommer wünschen 
und darf alle Mitglieder des Sozialausschusses bitten, dass sie gleich anschließend zur konsti-
tuierenden Sitzung in den Stadtsenatssaal gehen. 
Schönen Sommer, schöne Ferien und alles Gute. 
 
Allfällige selbstständige Anträge, Anfragen und Dringlichkeitsanträge gem. Geschäftsord-
nung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
 
SA 105/19 von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ 
  „Anbringen von Zebrastreifen beim Mini-Kreisverkehr in Welzenegg“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 106/19 von Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ 
  „Bio-Hundesackerln für städtische Gassimaten“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Entsorgung und Wasserschutz 
  weitergeleitet. 
SA 107/19 von Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ 
  „Schaffung von Behindertenparkplätzen für die Besucherinnen und Be- 
  sucher des Gemeindezentrums St. Ruprecht“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiter- 
  geleitet. 
SA 108/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ 
  „Rechtliche Unterstützung bei Ausschusssitzungen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 109/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ 
  „Preisauszeichnung Tiefgaragen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Wirtschaft, Facility Management,  
  Tourismus und Märkte weitergeleitet. 
SA 110/19 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ 
  „Begrünung von Geschäfts- und Gewerbegebieten“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr sowie an den 
  Ausschuss für Stadtplanung weitergeleitet. 
SA 111/19 von Gemeinderätin Mag.a iur. Iris Pirker-Frühauf, FPÖ 
  „Postversand für Stadion-Anrainervignette“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 112/19 von Gemeinderätin Mag.a iur. Iris Pirker-Frühauf, FPÖ 
  „Toilettensituation bei Großveranstaltungen im Stadion“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Entsorgung und Wasserschutz weiter- 
  geleitet. 
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SA 113/19 von Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ 
  „Ampelregelung des Kreuzungsbereiches auf Höhe der Dammgasse, St. Veiter 
  Straße und Ehrentaler Straße“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 114/19 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ 
  „Straßenbenennung nach Professor Kurt Schmidt“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 115/19 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ 
  „Lösungsvorschläge für die Revitalisierung von Leerständen in Klagenfurt 
  erarbeiten“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Stadtplanung weitergeleitet. 
SA 116/19 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ 
  „Instandsetzung Grablege Johanna von Moro“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 117/19 von Frau Reg. Rätin Petra Röttig, FPÖ 
  „Bessere Kennzeichnung der Einbahn in der Mießtalerstraße“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 118/19 von Frau Reg. Rätin Petra Röttig, FPÖ 
  „Bemalung der Hydranten und Abfallbehälter durch Schüler“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Bildungsausschuss weitergeleitet. 
SA 119/19 von Gemeinderat Mag. art Manfred Jantscher, ÖVP 
  „Strandbad Klagenfurt am Wörthersee – Durchsagen müssen auch auf 
  Englisch erfolgen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 120/19 von Gemeinderätin Petra Hairitsch, ÖVP 
  „Verkehrsspiegel Aus- und Einfahrt Sonnwendgasse 33“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 121/19 von Herrn Julian Geier, ÖVP 
  „Drogen in Abwasser: Teilnahme Klagenfurts am EU-Drogenanalyse- 
  programm“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weiterge- 
  leitet. 
SA 122/19 von Gemeinderat Horst Krainz, MAS, ÖVP 
  „Informationskampagne zur Befreiung Ökostrompauschale!“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
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SA 123/19 von Gemeinderat Horst Krainz, MAS, ÖVP 
  „Anpassung der veralteten Stellplatzrichtlinien in der Klagenfurter Innen- 
  stadt, Erleichterung des kleinflächigen Wohnbaus“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 124/19 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP 
  „Countdown-Ampeln an stark frequentierten Fußgängerübergängen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 125/19 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP 
  „Anbringung eines Verkehrsspiegels – Kreuzung Doktor-Kadras-Gasse und 
  Krumplgasse“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 126/19 von Herrn Daniel Hornbogner, ÖVP 
  „Lotosteich im Europapark – Die Zäune sind in die Jahre gekommen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV und Stadt- 
  garten weitergeleitet. 
SA 127/19 von Gemeinderat Ing. Karl Voitischek, ÖVP 
  „Abflachung Gehsteigkante Edlmanngasse Kreuzung Pischeldorfer Straße“ 
Antrag als Anlage 
 Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet. 
SA 128/19 von Gemeinderat Ing. Karl Voitischek, ÖVP 
  „Anbringen Verkehrsspiegel Kreuzungsbereich Trettnigstraße zum 
  Schleppe Platz und Einführung 30er Zone“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 129/19 von Gemeinderat Ing. Karl Voitischek, ÖVP 
  „Erneuerung der Bodenmarkierungen in der Ernst-Diez-Straße bei der 
  S-Kurve“ 
Antrag als Anlage  
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 130/19 von Gemeinderat Ing. Karl Voitischek, ÖVP 
  „Europapark – Hundekotbeutelspender“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV und Stadt- 
  garten weitergeleitet. 
SA 131/19 von Gemeinderat Mag. Erich Wappis, ÖVP 
  „Fußgängerübergänge – Dellacher Weg 2, Kreuzung Feldkirchner Straße und 
  Bushaltestelle „Lendorf Kaserne“ in der Feldkirchner Straße“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
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  leitet. 
SA 132/19 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP 
  „Vereinheitlichung der Parkregelung – Baumbachplatz“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 133/19 vom Gemeinderatsclub Die Grünen Klagenfurt 
  „Baumschutzverordnung für die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV und Stadt- 
  garten weitergeleitet. 
SA 134/19 von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen 
  „40 Jahre Volkskino“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 135/19 von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen 
  „Die Tage der deutschsprachigen Literatur sollen wieder Ingeborg-Bachmann- 
  Preis heißen“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 136/19 von Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann, Die Grünen 
  „Tage der deutschsprachigen Literatur – finanzielle Mitbeteiligung vom Land 
  Kärnten anstreben“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 137/19 von Frau Mag.a Sonja Koschier, Die Grünen 
  „Straßenbenennung nach Dr.in Angela Piskernig“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kultur- und Hauptausschuss weitergeleitet. 
SA 138/19 von Frau Mag.a Sonja Koschier, Die Grünen 
  „Gehweg Mageregger Straße“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 139/19 von Stadtrat Frank Frey, Die Grünen 
  „Rizzibrücke – Säuberung“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weiterge- 
  leitet. 
SA 140/19 von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten Liste Jandl 
  „Drogenmissbrauch“ 
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weiterge- 
  leitet. 
SA 141/19 von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten Liste Jandl 
  „Wiederbelebung Woche der Begegnung“  
Antrag als Anlage 
  Der Antrag wird an den Kulturausschuss weitergeleitet. 
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